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Freitag, 26. April 2024, 19 Uhr 

Evangelische Kirche am Schloßplatz, Eintritt frei 

Die nächsten Konzerte in dieser Reihe: 

11. Mai 2024: Orgel & Saxophon 

13. September 2024: Orgel & Akkordeon 

Konzertreihe 

Barocker Glanz & 
Irische Lebensfreude 
Festliches Konzert mit zwei 
Trompeten & Orgel 
 
Das TRIO FESTIVO: 
Marion Kutscher, 
Michael Frangen:  
Trompeten / Corni da caccia, 
Hans-André Stamm: Orgel 
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Museumsscheune Helmenzen

Wie gewohnt wird es zum Saisonstart auch wieder
Kaffee und Kuchen geben sowie nette Gespräche
in gemütlicher Atmosphäre. 
Der Besuch ist kostenfrei, Spenden sind jedoch
gerne gesehen und sichern Erhalt und Öffnung des
Heimatmuseums.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Es ist wieder soweit: die Museumsscheune
Helmenzen öffnet am 1. Mai (14 - 17 Uhr) wieder
ihre Tore und Sie sind eingeladen, historische
Arbeits- und Gebrauchsgegenstände unserer Region
zu entdecken. 
Kurzfilme erklären die Handhabung vieler Objekte
und Mitglieder des Arbeitskreises für
Heimatgeschichte und Brauchtumspflege e.V.
stehen für Fragen zur Verfügung. 

Museumsscheune

Saisonstart 

Öffnungszeiten von Mai bis September: 
Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat 
sowie an Feiertagen. 

Gerne vereinbaren wir auch  
individuelle Gruppentermine:
Andreas Koppers 
Tel. 0171 5668987 
Helmut Wagner    
Tel. 02681-5534 

Adresse: 
Museumsscheune 
Gartenweg 3 ~ 57612 Helmenzen

Weitere Infos: www.vg-ak-ff.de/museen-1

 Mai  2024
1.
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In Kooperation:

Tickets und Infos: Tel. 02681/7118 oder www.kultur-felsenkeller.de 8
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Haus  Fe l senke l l e r  e .V.

Jugendkultur

In Kooperation:

Tickets und Infos: Tel. 02681/7118 oder www.kultur-felsenkeller.de 8

„Das wahre Gesicht zeigt Musik nur, 
wenn sie live gespielt wird ...“ (Udo Jürgens) 
SahneMixx präsentiert „Das Beste von Udo Jür-
gens“ in einer begeisternden Show, die das Pu-
blikum von der ersten Sekunde an mitnimmt auf 
eine emotionale Zeitreise, geradewegs zurück in 
die unvergleichliche Atmosphäre der Livekon-
zerte von Udo Jürgens. Orchestersound, Flügel 
und rotes Jacketfutter – bei SahneMixx stimmen 
alle Details. Und wenn Sänger Hubby Scherhag
wie einst das Original zum Bademantel-Finale zu-
rück auf die Bühne applaudiert wird, ist das Gän-
sehaut-Erlebnis garantiert! 

Seit über 20 Jahren stellt sich SahneMixx der 
Herausforderung, die schönsten Lieder des Aus-
nahmekünstlers zu präsentieren und sein musika-
lisches Erbe auf den Konzert-bühnen zu 
bewahren. Udo Jürgens höchstpersönlich hat 
SahneMixx anerkannt und brachte dies sowohl 
bei verschiedenen Treffen als auch in Form von 
Briefen und Gratulationen zum Ausdruck. 
SahneMixx-Sänger Hubby Scherhag interpre-
tiert die Lieder des großen Vorbilds derart gut, 
dass sich die Zuschauer vom ersten Ton an in 
ein echtes Udo-Konzert versetzt fühlen.

Donnerstag 9. Mai
Konzert

Beginn: 20.00 Uhr 
Einlass: 18.30 Uhr
Eintritt: VVK ab 36,- € / ABK 41,- €
Ort:  KulturSalon, Glockenspitze, Tennishalle
 Im Sportzentrum 8, 57610 Altenkirchen
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In Kooperation:

Tickets und Infos: Tel. 02681/7118 oder www.kultur-felsenkeller.de 8
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Haus  Fe l senke l l e r  e .V.

Jugendkultur

Tickets und Infos: Tel. 02681/7118 oder www.kultur-felsenkeller.de 8

Dieter Falks Konzerte sind eine Zeitreise durch die Mu-
sikgeschichte: von Klassik bis Pop. Seine J.S.Bach-Bear-
beitungen, mal „Jazz-ig“, mal „Gospel-ig“ stecken an 
und reißen das Publikum mit. Falk am Flügel, Paul Wun-
der am Bass sowie Daniel Rheinbay an den Drums be-
wirken in einem spannenden und interaktiven Konzert 
mit Songs und Grooves aus vier Jahrhunderten, dass 
auch die Stimmbänder und Lachmuskeln der Zuhörer 
„strapaziert“ werden. Eine kurzweilige, unterhaltsame 
«Revue», deren fester Bestandteil ein kurzes 
„Wunschkonzert“ ist, in dem Zuschauer Lieder aussu-
chen, die Dieter Falk spontan improvisiert.
Daniel Rheinbay – Drums
Paul Wunder – Bass
Dieter Falk – Flügel

Freitag 10. Mai
Konzert

Beginn: 20.00 Uhr 
Einlass: 18.30 Uhr
Eintritt: VVK ab 26,- € / ABK 31,- €
Ort:  KulturSalon, Glockenspitze, Tennishalle
 Im Sportzentrum 8, 57610 Altenkirchen

Dieter Falks
sikgeschichte: von Klassik bis Pop. Seine 
beitungen, mal „Jazz-ig“, mal „Gospel-ig“ stecken an 
und reißen das Publikum mit. 
der
wirken in einem spannenden und interaktiven Konzert 
mit Songs und Grooves aus vier Jahrhunderten, dass 
auch die Stimmba
„strapaziert“ werden. 
«Revue», deren fester Bestandteil ein kurzes 
„Wunschkonzert“ ist, in dem Zuschauer Lieder aussu-
chen, die Dieter Falk spontan improvisiert.
Daniel Rheinbay
Paul Wunder
Dieter Falk

Beginn: 20.00 Uhr 
Einlass: 
Eintritt: 
Ort:  
 Im Sportzentrum 8, 57610 Altenkirchen
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Zu Besuch beim  
Westerwälder König der Lüfte 

Rotmilan-Wanderung am Westerwaldsteig 
Was in den Alpen der Adler, ist im Westerwald der Rotmilan. 
Beinahe schwerelos, ohne jeden Flügelschlag zieht der unter 
Artenschutz stehende Rotmilan majestätisch seine niedrigen 

magisch in seinen Bann.  

Es geht durch mehrere dicht beieinander liegende Rotmilan-
Reviere und zusätzlich werden auch Turmfalken, Bussarde und 
mit etwas Glück Schwarzmilane zu beobachten sein.  

Während der Wanderung gibt es alles Wissenswerte zur Lebens-
weise und zum Vorkommen des Rotmilans im Westerwald, der 
das beste Rotmilan-Kerngebiet in RLP darstellt. Auch Kinder 

 

Termin: jetzt Sonntag, 28. April 2023 
 
 
 
 

 

 

Wann und Wo: 14.00 -16.30 Uhr 
Parkplatz Mehrbach-Stübchen, Kuhweg 2 
in 57635 Forstmehren (10 km westlich AK) 
Veranstalter: Landespfleger Olaf Riesner-
Seifert, Altenkirchen in Kooperation mit 
dem NABU Altenkirchen 
Bitte mitbringen: Fernglas, so vorhanden 
 

Kontakt: Tel. 02681-70246 + 989992 (AB) 
olaf.riesner-seifert@web.de, gern auch 
Hinweise zu Ihren Rotmilanen, Störchen ... 
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Sie lieben Bewegung, Zeit für Wesentliches
und sind gerne in unserer Natur
unterwegs?

Dann sind Sie hier genau richtig!

Wir laden Sie herzlich ein, an unseren kommenden Touren
teilzunehmen! Wenn Sie interessiert sind, können Sie sich 
gerne beim Tour-Guide melden. Er wird Ihnen alle Details 
zu den Aktivitäten mitteilen.

Kontakt:
Tour-Guide Michael Sanne ~ E-Mail: Info-sam@t-online.de  

NEUE E-Bike-Gruppe
Entdecken Sie unsere neue E-Bike Welt!

Te
am

 

Eh
re

na
mt

Treten Sie unserer E-Bike-Gruppe bei und erleben Sie die

 Faszination des Radfahrens auf eine ganz neue Art!
 

Wir freuen uns auf Sie!

1. Startgruppe Blitz
(Gesamtzeit: < 20 Minuten)
Startzeit: 11:00 Uhr
Strecke: 5 x 1km
(Schlossplatz, Rathausstraße, Siegener Straße, 
Wäller Sport)
2. Startgruppe Work & Hobby
Gesamtzeit: > 20 Minuten
Startzeit: 11:30 Uhr
Strecke: 5 x 1km
(Schlossplatz, Rathausstraße, Siegener Straße, 
Wäller Sport)
3. Startgruppe Family
(Mutter, Vater, Kind…)
Startzeit: 11:45 Uhr
Strecke: 5 x 1km
(Schlossplatz, Rathausstraße, Siegener Straße, 
Wäller Sport)
Hier noch ein paar wichtige Infos:
Ein Team besteht aus 2 - 5 Läufern.
Das Team läuft insgesamt 5 x 1 km, also insgesamt 
5 km.
Die Laufstrecke führt im Wechsel vom Schloss-
platz/Rathausstraße entlang der Siegener Straße 
bis Wäller Sport und zurück.
Symbolischer Start: Schlossplatz (Zeitenahme 
ab Rathausstraße)
Läufer 1 startet am Schlossplatz, Läufer 2 star-
tet am Wäller Sport, Läufer 3 wieder am Schloss-
platz, Läufer 4 am Wäller Sport und Läufer 5 am 
Schlossplatz.
Zieleinlauf: Wäller Sport
Die Zeitnahme erfolgt als Gesamtzeit für das ganze 
Team, keine Einzelzeiten.

WOKIMEN
Team-Challenge

powered by

Spendenlauf zugunsten:

www.maju-srl-united.de

Stadtfest-Sonntag
05.05.2024

Altenkirchen Schlossplatz

bsher ilk fer  e Gd in ei leK r or te hd  /e  Ud
n n

u ne ar uF

Verein für krebs- und
schwerstkranke Kinder e.V.

QR Code
für Anmeldung
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Fachkraft für Abwassertechnik/Ver- und Entsorger -
Fachrichtung Abwasser (m/w/d) 

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld mit der Kreisstadt Altenkirchen und ihren 66 Ortsgemeinden, in
der inzwischen rund 36.700 Einwohner leben, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Fachkraft für
Abwassertechnik (m/w/d) oder einen Ver- und Entsorger - Fachrichtung Abwasser - (m/w/d) für die Kläranlage in
Peterslahr in Vollzeit (39 Stunden/Woche). 

Bei der zu besetzenden Stelle bestehen insbesondere folgende Aufgabenschwerpunkte:

Einstellungsvoraussetzung ist eine technische Berufsausbildung, vorzugsweise als Fachkraft für Abwassertechnik.
Die Bereitschaft zur Übernahme von Arbeiten am Wochenende sowie in den Abendstunden wird erwartet.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit einem hohen Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und Teamfähigkeit. Die
Fähigkeit zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten wird ebenso vorausgesetzt wie der Besitz einer
gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B. 

Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Bezahlung, ein
gutes Betriebsklima sowie gute Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Die Grundlage für das angebotene Arbeitsverhältnis
bildet der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Die
Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 7 TVöD-VKA.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns bis zum 20. Mai 2024  
auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung unter:  
www.vg-ak-ff.de/aktuell/stellenausschreibungen/ 

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD
Rathausstraße 13 ● 57610 Altenkirchen ● Herr Frank Schneider ● Telefon 02681 85-236 ● www.vg-altenkirchen-öammersfeld.de  

Mit der Einsendung einer Bewerbung erklären sich die Bewerberinnen und Bewerber gleichzeitig einverstanden, dass vorübergehend erforderliche Daten im Rahmen des Auswahlverfahrens verarbeitet
werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen vernichtet. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 
Foto: Pixabay

  Wir stellen ein!  

Betrieb der Kläranlage Peterslahr mit 20.000 EW in allen Bereichen•

Betrieb des Leitungsnetzes mit dazugehörigen Regenentlastungsbauwerken und Pumpwerken•

Unterhaltung und Pflege der Regenrückhaltebecken•
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Wärmewende in der Region:

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
startet kommunale Wärmeplanung

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld beginnt nun aktiv mit der Umsetzung
der kommunalen Wärmeplanung, um die Grundlagen für eine zukunftsfähige

und klimaneutrale Wärmeversorgung zu schaffen.

Seit dem 01.01.2024 ist die 
kommunale Wärmeplanung 
gemäß dem Wärmeplanungs-
gesetz (WPG) für alle Kommu-
nen in Deutschland verpfl ich-
tend. Das Ziel besteht darin, 
einen Fahrplan für eine zuver-
lässige, kostengünstige und 
von fossilen Rohstoffen unab-
hängige Wärmeversorgung bis 
2040 zu entwickeln, der allen Bürgerinnen und Bürgern der Kom-
mune Orientierung und Planungssicherheit bietet. Dabei werden 
alle relevanten Akteure wie Energieversorger, Wohnungsbauge-
sellschaften und potenzielle Abwärmelieferanten aktiv in den 
Planungsprozess einbezogen. Erste Ergebnisse sollen voraus-
sichtlich im Herbst 2024 im Rahmen eines Bürgerforums prä-
sentiert werden.
Zur Finanzierung dieser Maßnahme hat sich die Verbandsge-
meinde Altenkirchen-Flammersfeld frühzeitig umfangreiche Bun-
desfördermittel der Nationalen Klimaschutz-Initiative (NKI) gesi-
chert. Die Planungsleistungen wurden an die Netzgesellschaft 
Rhein-Sieg Netz GmbH vergeben, die wiederum von ihrer Mut-
tergesellschaft, der rhenag Rheinische Energie AG, sowie dem 
Beratungsunternehmen evety GmbH unterstützt wird. Durch 
die Kombination von lokalem Fachwissen über die Energieland-
schaft, Expertise im Netzbereich, Erfahrungen in der Wärmepla-
nung und Projektmanagement wird eine umsetzbare Wärmepla-
nung gewährleistet.

Im ersten Schritt erfolgt eine 
Analyse aller bestehenden und 
geplanten Gebäude, der Infra-
struktur und der Heizungstech-
nologien. Dabei werden alle 
Daten anonymisiert erfasst, um 
den Datenschutz jederzeit zu 
gewährleisten. Es erfolgt keine 
separate Datenerhebung in den 
Haushalten; entweder werden 

öffentliche Datensätze genutzt oder die Daten werden von den 
Netzbetreibern bzw. Schornsteinfegern in aggregierter Form zur 
Verfügung gestellt. Entsprechende Datenschutzinformationen 
gemäß § 12 Abs. 3 WPG sind auf der Homepage der Verbands-
gemeinde Altenkirchen-Flammersfeld unter Klimaschutz/Kom-
munale Wärmeplanung zu fi nden.
Als nächster Schritt erfolgt eine Potenzialanalyse, um das Ein-
sparpotenzial, z. B. durch Sanierungen im Gebäudebestand, zu 
ermitteln und vorhandene klimaneutrale Wärmequellen zu iden-
tifi zieren. Auf Basis dieser Ergebnisse wird ein „klimaneutrales 
Zielszenario 2040“ erstellt, aus dem die zukünftigen Wärmever-
sorgungsgebiete abgeleitet werden können.
Im letzten Schritt werden auf Basis von Detailanalysen kon-
krete Maßnahmen abgeleitet und in eine Wärmewendestrategie 
überführt.
Die Wärmeplanung bietet somit eine objektive Orientierungs-
grundlage und Möglichkeit zur Priorisierung aller weiteren Maß-
nahmen in der Kommune.
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Jugendsammelwoche des Landesjugendringes 
Rheinland-Pfalz vom 26. April bis 2. Mai 2024

In der Zeit vom 23. April - 2. Mai 2024 nehmen die Jugendfeuerwehren 
Flammersfeld, Horhausen und Oberlahr an der Jugendsammelwoche des 
Landesjugendring Rheinland-Pfalz teil.
Die eine Hälfte des gesammelten Geldes behält die sammelnde Jugend-
feuerwehr. Damit können beispielsweise Materialien und Spiele angeschafft 
oder auch der nächste Ausfl ug bezahlt werden.
Die andere Hälfte unterstützt unter anderem Projekte der Mitgliedsver-
bände und des Landesjugendringes (z.B. im Rahmen der Inklusion oder der 
Entwicklungszusammenarbeit).
Die Schirmherrin der Sammlung ist Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Für eventuelle Fragen können Sie sich bei dem jeweiligen Jugendwart oder 
beim VG-Jugendwart erkundigen.

- JF Flammersfeld Nils Höller 0171 1581 141

- JF Horhausen Paul Meffert 0157 3032 0108

- JF Oberlahr Jannik Birnbach 0151 1001 6440

- VG-Jugendwart Jannik 
Schwarzbach

0160 9380 4997
jugendfeuerwehr@feuerwehr.ak-ff.de

Die Jugendsammelwoche ist durch Erlaubnisbescheid der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier 
vom 03.08.2023, Az 15 750-2/23 genehmigt und wird in ihrer Durchführung überwacht.

Aufruf zur Kampagne Mähfreier Mai
mit Mitmachwettbewerb und Umfrage

Bereits zum vierten Mal rufen die Deutsche Gartenbau-Gesell-
schaft (DGG) 1822 e. V. und die Gartenakademie Rheinland-
Pfalz mit weiteren Kooperationspartnern zum „Mähfreien 
Mai“ auf, eine mittlerweile in ganz Deutschland bekannte 
Aktion: „Wir laden Sie dazu ein, Ihren Garten in einen Hort 
der Vielfalt zu verwandeln - indem Sie einfach nichts tun!“
Vielerorts wird über das ganze Jahr und besonders im Mai bis 
zu zwei Mal pro Woche und mehr gemäht, in vielen Nachbar-
schaften entsteht ein sozialer Druck, „ordentlich“ zu sein. Doch 
seit unserem ersten Aufruf 2021 hat die Idee große Kreise gezo-
gen, es wurde in verschiedenen Zeitungen, im Radio und Fernse-
hen darüber berichtet, viele Gartenfreund*innen, Garten-, Natur-
schutz- und Imkerverbände haben es ausprobiert und sich online 
und offl ine dazu ausgetauscht, vernetzt und ermutigt! Bewusst 
seltener zu mähen, ist kein Zeichen von Verwahrlosung, sondern 
von ökologischem Bewusstsein!

Ökologisch statt englisch - Jetzt umdenken!
Die Rasenfl äche macht in den 
meisten Gärten 50 Prozent oder 
mehr der Fläche aus, bietet aber 
keine ökologische Vielfalt. Dabei 
haben diese Flächen eine enorme 
Bedeutung für die Biodiversität 
und können sich zu artenreichen 
Wiesen wandeln, im Boden mehr 
Wasser gespeichert und mehr 
CO² gebunden werden“. Um den 

starken Rückgang von Wildpfl anzen und Insekten in Gärten und 
Landschaft aufzuhalten, kann ein anderer Mährhythmus einen 
wertvollen Beitrag leisten. So kann jeder im eigenen Garten aktiv 
mit dazu beitragen, die Vielfalt von Blüten und ihren Bestäubern 
wieder zu erhöhen, ohne sich selbst in der Nutzung einzuschrän-
ken. Erhebungen der Organisation Plantlife aus England bewei-
sen, dass die Menge an Nektar für bestäubende Insekten auf 

Rasenfl ächen um das zehnfache erhöht werden kann, wenn ein 
Monat nicht gemäht wird.
1. Schritt: Machen Sie mit beim Wettbewerb „Mähfreier Mai: 
Jede Blüte zählt!“
Lassen Sie Ihren Rasen wachsen. Markieren Sie auf Ihrer Rasen-
fl äche ab dem 1. Mai markieren einen Quadratmeter, der nicht 
gemäht wird. Hier zählen Sie bis Ende Mai alle vorkommenden 
Blüten und tragen sie in die vorgefertigte Tabelle ein. Hier geht 
es direkt zur Tabelle.Sie uns Ihre Zähl-Ergebnisse und Bilder der 
neuen Blühfl ächen bis zum 05.Juni 2024 an: gartenakademie@
dlr.rlp.de. Die 25 Einsender*innen der artenreichsten Wiesenbilder 
erhalten von der Deutschen Gartenbaugesellschaft 1822 e. V. als 
Dankeschön ein Samenpäckchen mit einer heimischen Wildblü-
tenmischung aus dem bundesweiten Projekt „Tausende Gärten - 
Tausende Arten“. Die drei besten Zählergebnisse möglichst unter-
schiedlichen Arten werden zudem mit einem Sonderpreis belohnt.
2. Schritt: Beteiligen Sie sich an einer Umfrage des Koopera-
tionspartners Summer e.V.
Mähen Sie erst ab Juni oder Juli wieder ihre Wiese und beteiligen 
Sie sich an einer Umfrage über Fragebogen, den Sie hier online 
ausfüllen können: https://kurzelinks.de/maehfrei
Tipp: Wenn Sie Teile der Wiese betreten möchten oder Kinder 
auf ihr spielen möchten, können Sie Wege oder Inseln in die 
Rasenfl äche mähen und so Gartenräume schaffen.
3. Schritt: Beteiligen Sie sich an unserer Spendenkampagne 
zum Schutz der Artenvielfalt
https://www.betterplace.org/de/projects/135027?utm_
campaign=user_share&utm_medium=ppp_sticky&utm_
source=Link
Ansprechpartner der Gartenakademie Rheinland Pfalz:
Gartenakademie RLP
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz
Tel. 06321/671 262
gartenakademie@dlr.rlp.de
www.gartenakademie.rlp.de
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Wir suchen eine KITA-Leitung (m/w/d)
in Vollzeit (39 Stunden/Woche) 

für unsere Kindertagesstätte "Haus der kleinen Freunde"
in Busenhausen. 

Die Kindert agesst ät t e in Busenhausen biet et  Plat z für insgesamt  75 Kinder zwischen dem 2. und 6. Lebensjahr. 
Das Plat zangebot  umfasst  27 Ganzt agsplät ze und 48 Teilzeit plät ze.  

Schwerpunkt e der konzept ionellen Arbeit  sind Kreat ivit ät  und Nat urerfahrung. Die KITA ist  zert i�ziert e Picasso-Kit a.  

Einst ellungsvorausset zungen: Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatlich anerkannte(r) Erzieher/-in. Darüber
hinaus verfügen Sie über Erfahrung als Leitung einer Kindertagesstätte oder über eine mindestens einjährige Erfahrung als
Gruppenleitung. Sie sind eine engagierte, belastbare Kraft, die neben einem sicheren Auftreten auch über organisatorisches  Geschick
und gute rhetorische Fähigkeiten verfügt. Sie haben ein sehr gutes pädagogisches Fachwissen und sind in der Lage, die pädagogische
Arbeit aller Gruppen zu koordinieren. Eine gute Elternarbeit, die unter anderem die Planung und Durchführung von Veranstaltungen
sowie Elternabenden, die Erstellung von Elternbriefen, die Vorbereitung und Durchführung von Elternausschusswahlen, etc.,
beinhaltet, setzen wir voraus. Außerdem sind Sie in der Lage, anspruchsvolle Elterngespräche zu führen. Insbesondere legen wir
großen Wert auf eine gute Mitarbeiterführung, die u. a. die fachliche Begleitung und Unterstützung sowie die Dienstplangestaltung
beinhaltet. Wir erwarten gute EDV-Kenntnisse, eine reibungslose Abwicklung administrativer verwaltungstechnischer Tätigkeiten
sowie eine gute, loyale Zusammen arbeit mit dem Träger.

Zur Bewerbung nutzen Sie bitte unser Online-Po rtal unter 
www.vg-altenkirchen-�ammersfeld.de/aktuell/stellenausschreibungen  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 20.05.2024.

Die Grundlage für das angebotene Arbeitsverhältnis bildet der Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe
S13 und ist abhängig von den Kinderzahlen.  

Mit der Einsendung einer Bewerbung erklären sich Bewerberinnen und Bewerber
gleichzeitig einverstanden, dass vorübergehend erforderliche Daten im Rahmen des
Auswahlverfahrens verarbeitet werden. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD
Rathausstraße 13 ● 57610 Altenkirchen ● Frau Simo ne T hurn ● Telefon 02681 85-237 ● www.vg-altenkirchen-ammersfeld.de

 

 KITA-LEITUNG 
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Einblick in den Botanischen Garten der Universität Bonn
Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ erkundete exotische Pfl anzenwelt

Im Rahmen des Formats „Ich bin dabei - Unterwegs“ der Ehren-
amtsinitiative „Ich bin dabei!“ der Verbandsgemeinde Altenkir-
chen-Flammersfeld tauchten die Mitglieder der Projektgruppe 
„Lust auf Garten“ sowie andere Teilnehmende der Ehrenamtsini-
tiative in die faszinierende Welt des Botanischen Gartens der Uni-
versität Bonn ein, begleitet von der erfahrenen Gärtnerin Teresa 
Brodeßer-Bay. Gemeinsam erkundeten die Teilnehmenden unter 
deren fachkundigen Führung die faszinierende Vielfalt des Gar-
tens. Teresa Brodeßer-Bay erläuterte den Besuchern das Kon-
zept des Botanischen Gartens, der eine beeindruckende Samm-
lung von Pfl anzen aus aller Welt beherbergt.
Die Bedeutung der Gartenanlage liegt weniger in seinem Erho-
lungswert für die Besuchenden, die zentrale Aufgabe der Anlage 
ist die Möglichkeit zur systematischen wissenschaftlichen Arbeit 
mit den Pfl anzen aus aller Welt.
Es erfolgt ständig ein internationaler Austausch von Pfl anzen und 
Saatgut, darunter viele gefährdete Arten. Auch die Erforschung 
der Auswirkungen des Klimawandels auf die Pfl anzenwelt spielt 

eine bedeutende Rolle. Nach 
einer ausgedehnten Wande-
rung durch die Parkanlage 
waren die Teilnehmenden 
beeindruckt von der Vielfalt 
des Gartens und betrachteten 
ihn als lohnendes Ziel für wei-
tere Besuche.
Interessierte können sich auf 
der Webseite der Verbands-
gemeinde über die verschie-
denen Projektgruppen der 
Ehrenamtsinitiative gerne 
informieren.
Am 2. Mai 2024 fi ndet zudem 
eine Infoveranstaltung in 
der Wiedhalle in Neitersen
statt; die Anmeldungen sind 
digital auf der Webseite der 
Verbandsgemeinde möglich.

Alpinia purpurata aus der Familie der Ingwergewächse im 
Botanischen Garten

Ev. Kinder-
und Jugendzentrum
Altenkirchen

Öffnungszeiten:

Mo 12 bis 18 Uhr (für Kinder bis 12 Jahre)

Di 12 bis 20 Uhr · Mi 12 bis 20 Uhr

Do 12 bis 18 Uhr

Fr 12 bis 21 (für Jugendliche ab 12 Jahren)
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Die Jugendpfl ege informiert:

Jugendpfl ege VG Altenkirchen-Flammersfeld

Martina Morenzin & Waltraud Franzen

Besucheranschrift: Rheinstraße 17, 57632 Flammersfeld, Zimmer E 15

Postanschrift: Rathausstr. 13, 57610 Altenkirchen

Waltraud Franzen

- 02681/85-194

- 017-/5741560

- jugendpfl ege.franzen@vg-ak-ff.de

Martina Morenzin:

- 02681/85-195

- 0160-92977541

- jugendpfl ege.morenzin@vg-ak-ff.de

Weitere Veranstaltungen und Informationen auf der Website: 

www.vg-altenkirchen-fl ammersfeld.de Rubrik „Gemeinde & Politik“ - „Jugendpfl ege für die Verbandsgemeinde“

Waltraud Franzen
E-Mail: jugendpflege.franzen@vg-ak-ff.de ~ 
Tel. 02681/85-194 - 0170/5741560 
Internetseite: https://www.vg-ak-ff.de/jugendpflege

15 €/pro

Person

Kontakt & Anmeldung 

An diesem Tag wollen wir uns viel und freundlich
berühren: klein mit groß und groß mit groß und
klein mit klein - immer zu zweit oder auch zu dritt
in der Familie. Elemente aus dem Shiatsu
(japanische sanfte Druckmassage auf der Matte),
sanft fließende Bewegungen aus dem Qigong
und spielerisches Tanz-Beisammensein lassen
den Tag wie im Flug vergehen. Ohne Vor-
kenntnisse kann Entspannung von selbst
passieren.
Ein Tag für "Genieße-Zeit", wie meine Nichte im
Alter von vier einmal sagte.

JugendpflegeJugendpflegeJugendpflege

06.07.2024
 10-15 Uhr

DGH Pleckhausen 
Eiderbachstraße 10 

Gemeinsam
massieren, bewegen

und tanzen - 
Ein Familienwohlfühltag

 

QIGONG
TANZSHIATSU ENTSPANNUNG

GEIMEINSAM
WOHLFÜHLEN
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Kostenloses Angebot für Schulen und Jugendeinrichtungen

Die Evangelische Akademie für Land und Jugend bietet von Mai bis Juli 
jeweils dienstags Gruppen von bis zu 10 Jugendlichen an, den Escape Room 
„General Solutions“ in der Akademie zu spielen. Bei „General Solutions“ han-
delt es sich um ein Escape Game, dass von der Evangelischen Trägergruppe 
für gesellschaftspolitische Jugendbildung entwickelt und bereits bundesweit 
von über 2.500 Jugendlichen und Multiplikator*innen gespielt wurde. Inhalt-

lich beschäftigt sich „General Solutions“ mit einer möglichen digitalen Zukunft und Social Scoring. Das 
Escape Game ist geeignet für Teilnehmer*innen ab 14 Jahren. Für den Besuch an der Akademie sollten 
zwei Stunden eingeplant werden.
Social Scoring als Zukunftsoption einer digitalen Gesellschaft
Könnten Sie sich vorstellen, in einer Welt zu leben, in der Ihr soziales Verhalten bewertet wird und Ihre Daten 
überall einsehbar sind?
Im Escape Room übernehmen die Teilnehmenden die Rolle von Bewerber*innen für das Unternehmen 
„General Solutions“, das den „General Score“ einführen möchte. Dieses System bewertet das soziale Ver-
halten und die Daten der Bürger*innen und verspricht Vorteile für diejenigen mit einem hohen Score. Bei-
spielsweise erhält jemand mit einem hohen „General Score“ bevorzugten Zugang bei Arztterminen, profi -
tiert von privilegierten Möglichkeiten in der weiterführenden Bildung und wird von Arbeitgebern priorisiert. 
Können und wollen die Teilnehmer*innen dieses System stoppen? Im Anschluss an den Escape-Room 
folgt eine Refl exionsphase, in der die Teilnehmer*innen gemeinsam über ihre Erfahrungen diskutieren und 
die ethischen Fragen des „General Scores“ beleuchten. Dabei können Themen wie Datenschutz, soziale 
Gerechtigkeit, individuelle Freiheit und die Zukunft der digitalen Gesellschaft aufgegriffen werden.
Für weitere Informationen und zur Anmeldung kontaktieren Sie uns gerne unter info@lja.de oder melden Sie 
sich telefonisch unter der 02681/95160.
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Senioren-Info
Senioren freuten sich über bunten Nachmittag 

in Horhausen unter dem Thema: 
„Allerlei, rund ums Osterei und die Osterzeit“

Horhausen. Viele Informationen, aber auch 
vieles zum Lachen, gab es beim jüngsten 
Nachmittag der Seniorenakademie im Kaplan-
Dasbach-Haus in Horhausen, der unter dem 
Thema Ostern stand. Dagmar Poster, Luise 
Frings (Vorbereitungsteam) und Vorsitzender 
Rolf Schmidt-Markoski begrüßten gemein-
sam die Schar der Senioren und stimmten auf 
den „Oster-Nachmittag“ ein.

Nach der Kaffeetafel startete das Programm 
mit einer großen Gruppe Kinder aus der Kin-
dertagesstätte der katholischen Pfarrge-
meinde „Sankt Maria Magdalena“ Horhausen. 
Mit dem Lied: „Stups, der kleine Osterhase“ 
begeisterten die Kinder die Senioren.

Ulrike Winter (Vorbereitungskreis) 
spielte Wanderlieder zum Mit-
singen und lud so zum musikali-
schen Osterspaziergang ein.

Für Freude bei den Senioren 
sorgte der Sketch „Das Früh-
stücksei“, dargeboten von Luise 
Frings und Dagmar Poster. Rolf 
Schmidt-Markoski informierte 
die Besucher über den Zusam-
menhang zwischen dem Oster-
hasen und dem Fest der Aufer-
stehung Christi. Höhepunkt des 
Nachmittags war der Vortrag von 
Erwin Schützeichel, 72 Jahre, aus 
Wiedmühle. Voller Elan nahm er 
die Senioren mit auf eine Zeitreise 
in die 1950er Jahre und so wur-
den manche Erinnerungen an die 
„Gute, alte Zeit“ wach.

Dagmar Poster und Petra 
Schmidt-Markoski trugen schöne 
Ostergedichte vor. Ein Film über 
Osterbräuche und Bilder alter 
Ostergrüße rundeten das Pro-
gramm ab.

Luise Frings (links) und Dagmar Poster präsentierten den Sketch: „Das Frühstücksei“, sehr 
zur Freude der Senioren

Erwin Schützeichel entführte 
die Senioren in seinem unter-
haltsamen Vortrag in die 1950er 
Jahre
 Fotos: Rolf Schmidt-Markoski
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	■ Erreichbarkeit der Verbandsgemeindeverwaltung 
Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptsitz: Rathaus Altenkirchen, 
Rathausstraße 13,  57610 Altenkirchen ......................... 02681/85-0
Verwaltungsstelle: Rathaus Flammersfeld, 
Rheinstraße 17, 57632 Flammersfeld ............................. 02681/85-0
E-Mail: rathaus@vg-ak-ff.de,
www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de

Öffnungszeiten:
Rathäuser Altenkirchen und Flammersfeld
Montag und Dienstag 8 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12 Uhr
Donnerstag 8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr
Bürgerbüro Altenkirchen
In Altenkirchen ist der Besuch des Bürgerbüros montags und diens-
tags nachmittags (von 14 Uhr bis 16 Uhr) sowie mittwochs vormit-
tags (von 8 Uhr bis 12 Uhr) nur nach vorheriger Terminvereinba-
rung möglich. Terminvereinbarungen online 

https://www.vg-ak-ff.de//gemeinde-politik/
rathaus/buergerservice 
oder telefonisch unter 02681 85-0.
Bürgerbüro Flammersfeld
In Flammersfeld ist der Besuch des Bürgerbü-
ros montags und dienstags nachmittags (von 12 
Uhr bis 16 Uhr) nur nach vorheriger Terminver-
einbarung möglich. 

Mittwochs ist das Bürgerbüro in Flammersfeld geschlossen.

	■ Sozialamt Altenkirchen
Montag      8 - 12 Uhr
Dienstag      8 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr
Mittwoch      8 - 12 Uhr
Donnerstag      8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr

Servicestelle Standesamt in Altenkirchen
Montag Dienstag und Mittwoch geschlossen
Donnerstag 8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr

Die Servicestelle Standesamt Flammersfeld ist zu den regulären 
Öffnungszeiten der beiden Rathäuser geöffnet.
Änderungen aus aktuellem Anlass sind ggf. der Homepage der Ver-
bandsgemeinde zu entnehmen 
(www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de)

Bauhof der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld  
Heimstraße ................................................................. 02681/984950

	■ Bereitschaftsdienst Wasser-/Abwasserwerke
Wasserwerk VG Altenkirchen-Flammersfeld .............  0175/1821982
Abwasserwerk Altenkirchen  .....................................  0175/1821986
Abwasserwerk Flammersfeld  ...................................  0171/7647866

	■ Krankenhaus
DRK-Krankenhaus Altenkirchen  .....................................  02681/880

	■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon  .........................................................  (ohne Vorwahl) 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der 
Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

	■ Augenärztliche Bereitschaftsdienst
Landkreise Altenkirchen und Westerwald  ................  0180/5112066

	■ Kinderärztliche Notdienstzentrale
(Oberer Westerwald in Kirchen)  ................................  0180/5112057
Mittwoch von 14:00 Uhr bis Donnerstag 8:00 Uhr
an Wochenenden von Freitag 18:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr
an Feiertagen vom Vorabend 18:00 Uhr bis zum nächsten Tag 8:00 
Uhr In dringenden, lebensbedrohlichen Notfällen wenden Sie sich 
bitte an den Rettungsdienst unter der Rufnummer   112

	■ Zahnärztlicher Notfalldienst
.................................................................................... 0180/5040308
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst 
finden Sie unterwww.bzk-koblenz.de.

	■ Apotheken Notdienst (24 Stunden)
...................................................................................  0180/5258825
Homepage der Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz
(www.lak-rlp.de)

	■ Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt ......................... 112

	■ DRK Krankentransport
aus allen Ortsnetzen  ............................................................... 19222

	■ Polizei
Notruf  ......................................................................................... 110
Polizeiinspektion Altenkirchen  ......................................  02681/9460
Polizeiinspektion Straßenhaus  .....................................  02634/9520
Kriminalinspektion Betzdorf  .....................................  02741/926200
Sprechstunde des Bezirksbeamten in Flammersfeld
(Rathaus Flammersfeld)  .......................................... 02681/85-105
(Ortsgemeinden Berzhausen, Eichen, Flammersfeld, Giershausen, 
Kescheid, Neitersen, Obernau, Orfgen, Reiferscheid, Rott, Schöne-
berg, Schürdt, Seelbach, Seifen, Walterschen und Ziegenhain)
Montag von 9:30 Uhr bis 13:00 Uhr
Sprechstunde des Bezirksbeamten in Horhausen
(Kaplan-Dasbach-Haus)  .........................................  02687/921921
(Ortsgemeinden Güllesheim, Horhausen, Krunkel (OT Krunkel), 
Pleckhausen, Willroth)
Montag von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
sowie nach vorheriger Absprache
(Herr Lars Müller, Polizeiinspektion Straßenhaus)  ....  02634/952121
Sprechstunde des Bezirksbeamten in Asbach
(Bürgerbüro Rathaus Asbach)  ...............................  02683/912120
(Ortsgemeinden Bürdenbach, Burglahr, Eulenberg, Niedersteine-
bach, Krunkel (OT Epgert), Oberlahr, Obersteinebach, Peterslahr) 
(Frau Hähn/Herr Lesum/Herr Girnstein) 
nach vorheriger Absprache
Erreichbarkeit für den Bezirk Altenkirchen
über die  Polizeiinspektion Altenkirchen, 
Hochstraße 30, 57610 Altenkirchen  .............................  02681/9460

	■ Feuerwehren
Notruf  ..........................................................................................112
Wehrleiter
Björn Stürz  ..............................................................  0151-28945685
wehrleiter@vg-ak-ff.de
Stellvertretende Wehrleiter
Raphael Jonas  ........................................................  0151-16479946
stv.wehrleiter@vg-ak-ff.de
Michael Imhäuser  ...................................................  0151-23703062
stv.wehrleiter@vg-ak-ff.de
Wehrführer LZ Altenkirchen
Michael Heinemann ................................................... 0172/7061111
Wehrführer LZ Berod
Pascal Müller ............................................................. 0170/4759819
Wehrführer LZ Flammersfeld
Alexander Oberst .................................................... 0151/23455525
Wehrführer LZ Horhausen
Thomas Schäfer ........................................................ 0170/5749186
Wehrführer LZ Mehren
Florian Klein  .............................................................. 0171/4373317
Wehrführer LZ Neitersen
Stefan Jung ............................................................. 0151/72856638
Wehrführer LZ Oberlahr
André Wollny  ............................................................ 0171/4177868
Wehrführer LZ Pleckhausen
Jens Kalscheid  ....................................................... 0151-15774099
Wehrführer LZ Weyerbusch
Alexander Au  .......................................................... 0152/56130891
Weitere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage im Bereich 
„Öffentliche Einrichtungen/Feuerwehren“

	■ Schiedsamt
Sprechzeiten nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
Schiedsbezirk Altenkirchen
Klaus Brag ...................................................................... 02688/8178
Stellv. Schiedsmann Wolfgang Lanvermann ............ 0151/41636451
Schiedsbezirk Flammersfeld 
Georg Hillen .............................................................. 02685/9857796
Stellv. Schiedsmann Rainer Wilfert................................. 02685/8211

	■ Strom- und Gasversorgung
1. Stromversorgung
Ortsgemeinden Berod, Idelberg, Ingelbach, Michelbach-Widderstein:
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
ein Unternehmen  der evm-Gruppe  ..........................  0261/2999-54

Bereitschaftsdienste/Notrufe
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Ortsgemeinden Eulenberg 
(nur Ortsteil Alte Hütte), 
Seifen, Stürzelbach:
Süwag Energie AG, Postfach 800520, 65929 Frankfurt am Main 
über Syna GmbH, 
Ludwigshafener Straße 4, 65929 Frankfurt am Main
Störungsnummer:  .....................................................  0800/7962787
Ortsgemeinde Seelbach:
Westnetz GmbH
Netzanschluss Strom:  ...........................................  0800 93786389*
Störungsmeldung Strom:  ........................................  0800 4112244*
Störungsmeldung Straßenbeleuchtung: ..................  0800 4112244*
* kostenlose Rufnummern
Alle übrigen Ortsgemeinden:
EAM Netz GmbH,
Wiesenstraße 2, 
57537 Wissen
Störungsnummer:  .....................................................  0800/3410134
2. Gasversogung
Ortsgemeinden Gieleroth, 
Baugebiet „Hinter Eichelhardsgarten“ sowie Ortsgemeinde 
Kettenhausen, 
Baugebiet  
„Auf dem Treppchen“:
Propan Rheingas GmbH & Co. KG, 
Fischenicher Straße 23, 
50321 Brühl
Störungsnummer:  .....................................................  0800/7434642
Ortsgemeinden Berzhausen, Bürdenbach, Burglahr, Eichen,  
Ersfeld, Eulenberg, Fiersbach, Flammersfeld, Forstmeh-
ren, Giershausen, Güllesheim, Hirz-Maulsbach, Horhausen, 
Kescheid, Kraam, Krunkel, Mehren, Niedersteinebach, Ober-
lahr, Obersteinebach, Orfgen, Peterslahr, Pleckhausen, Reifer-
scheid, Rettersen, Rott, Schürdt, Seelbch, Seifen, Walterschen,  
Weyerbusch-Hilkhausen, Willroth, Ziegenhain:
Bad Honnef AG, 
Lohfelder Straße 6, 
53604 Bad Honnef
Störungsnummer:  ......................................................  02224/17-222
Ortsgemeinden Altenkirchen, Almersbach, Eichelhardt,  
Hasselbach, Helmenzen, Ingelbach, Kircheib, Mammelzen,  
Neitersen, Obererbach, Schöneberg, Sörth, Werkhausen,  
Weyerbusch (ohne Ortsteil Hilkhausen):
Westerwald-Netz GmbH, 
Geishardtstraße 14,
57518 Betzdorf-Alsdorf
Störungsnummer:  .....................................................  0800/6484848

	■ Straßenbeleuchtung
Ortsgemeinden Berod, Giershausen, Idelberg, Ingelbach, 
Michelbach-Widderstein, Mehren, Reiferscheid, Walterschen:
Störungsmeldungen beim Ortsbürgermeister der jeweiligen 
Orts-gemeinde
Ortsgemeinden Eulenberg (nur Ortsteil Alte Hütte), Seifen, 
Stürzelbach:
Süwag Energie AG, 
Postfach 800520, 
65929 Frankfurt am Main 
über Syna GmbH, 
Ludwigshafener Straße 4, 
65929 Frankfurt am Main
Störungsnummer:  .....................................................  0800/7962787
Ortsgemeinde Seelbach:
Westnetz GmbH,
Florianstraße 15-21, 44139 Dortmund
Störungsnummer:  .....................................................  0800/4112244
Alle übrigen Ortsgemeinden:
EAM Netz GmbH,
Wiesenstraße 2, 57537 Wissen
Störungen der Straßenbeleuchtung können übers Internet  https://
straßenbeleuchtung.eam-netz.de unter Angabe des Ortes, der 
Straße und der Leuchten-Nummer, die sich auf jeder Straßenlampe 
befindet, angezeigt werden.

	■ Kinderschutzdienst  
(für den Landkreis Altenkirchen)

Brückenstraße 5, 
57548 Kirchen  ...........................................  02741/9300-46 und -47
Montag und Mittwoch  ...............................  14:00 Uhr bis 17.00 Uhr
Dienstag und Freitag  ...................................  9:00 Uhr bis 12.00 Uhr

	■

	■ Frauenhaus / Beratungsstelle
Montag bis Freitag 9:00 bis 11:00 Uhr  .........................  02662/5888
Anrufbeantworter wird täglich abgehört.

	■ Wäller helfen e. V.
Nachbarschaftshilfe Netzwerk im Westerwald
Vermittlung von Hilfsangeboten aller Art
www.waellerhelfen.de
kostenfreie Hotline:  .................................................... 0800 9235537

	■ Karibu-Hoffnung für Tiere e.V.
Postfach 09,
 57573 Hamm/Sieg  .................................................  0160/20 23 158
www.karibu-hoffnungfuertiere.de

Sozial- und Pflegedienste

- Anzeige -
	■ Pflegestützpunkt (Beratungsstelle für ältere, 
pflege- und hilfebedürftige Menschen)

Zentrale Anlaufstelle für ältere, pflege- und hilfsbedürftige Men-
schen und deren Angehörige. Kostenlose, neutrale und unverbind-
liche Beratung rund um Pflegefragen und Lebensplanung im Alter.
Sie erreichen persönlich:
Andreas Schneider, montags 14 Uhr bis 16 Uhr  ......  02681/800656
Kölner Str. 97 (DRK), 57610 Altenkirchen
Wolfgang Demmer, dienstags 14 bis 16 Uhr  ............  02681/800655
Ansonsten über Anrufbeantworter; Hausbesuche erfolgen nach 
Absprache.

-Anzeige-
	■ DRK Tagespflege Horhausen

In der Hohl 22; 56593 Horhausen
02687/7869990; tp-horhausen@seniorenzentrum-ak.drk.de

- Anzeige -
	■ Ambulanter Pflegedienst fauna e.V.

Saynstraße 6, 57610 Altenkirchen
Krankenpflege, Altenpflege, kostenlose Beratung
Verwaltung und 24-Std.-Notdienst  ............................  02681/9569-0

- Anzeige -
	■ Pflegedienst Weller GbR

Häusliche Alten-/Krankenpflege
Gartenweg 1, 57612 Helmenzen
kostenfreie Auskunft / Beratung; Verwaltung  ............  02681/70 200
24 Std.-Notdienst  .....................................................  0171/3225744 

- Anzeige -
	■ Kirchl. Sozialstation Altenkirchen e.V.

Siegener Str. 23 a, 57610 Altenkirchen  ..................  Tel. 02681/2055
24 Std. Rufbereitschaft, Häusliche Kranken- und Altenpflege, Haus-
wirtschaftlicher Service
www.sozialstation-altenkirchen.de

- Anzeige -
	■ DRK Kreisverband Altenkirchen e.V.

Kölner Str. 97, 57610 Altenkirchen
Häusl. Pflege (24-Std-Rufb.)  ....................................  02681-800643
Menü- u. HausNotrufService  ....................................  02681-800642
E-Mail: sozialerservice@kvaltenkirchen.drk.de

- Anzeige -
	■ Hospiz- und Palliativberatungsdienst 
des Hospizverein Altenkirchen

Begleitung und Beratung schwerstkranker und sterbender Menschen 
und Angehörige  ......... Tel.: 02681/879658, www.hospizverein-ak.de

- Anzeige -
	■ Konfido-AMBULANT GmbH

Wilhelmstr. 41, 57610 Altenkirchen
Häusliche Krankenpflege, individuelle Beratung und Versorgung
24.-Std. Rufbereitschaft  ...................................  Tel. 02681/9810180

-Anzeige-
	■ Pflegeteam Regenbogen

Das Pflegeteam in Ihrer Nachbarschaft
Häusliche Kranken- und Behandlungspflege, 56593 Horhausen,
Bergstr. 3 .................................................................... 02687/928255

-Anzeige-
	■ Ambulant vor Ort GmbH

Häusliche Kranken- und Seniorenpflege
Rheinstr. 46 a, 56593 Horhausen, Tel. 02687-92 59 6-0
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	■ Verkehrsbeschränkungen anlässlich des 
Stadtfestes in Altenkirchen am 4. und 5. Mai 2024

Anlässlich des Stadtfestes am 4. und 5. 
Mai 2024 werden Verkehrsbeschränkun-
gen erforderlich. An den Veranstaltungsta-
gen gilt für die Bundesstraße 8 (Quengel-
straße) eine Vollsperrung. Der gesperrte 
Streckenabschnitt kann über die Umge-
hungsstraße (Bundesstraße 256) umfahren 
werden.

Alle Zufahrten zum Festgelände sind von parkenden Fahrzeu-
gen freizuhalten, um den Einsatzfahrzeugen der Polizei, der Feuer-
wehr und des Deutschen Roten Kreuzes die Rettungswege nicht zu 
versperren.
Der Parkplatz Mühlengasse steht ab Dienstag, 30. April, 18:00 Uhr, 
bis zum 6. Mai 2024, voraussichtlich 20:00 Uhr, nicht als Parkflä-
che zur Verfügung.
Für die Laufveranstaltung „WoKiMen Team-Challenge“ am 5. Mai 
2024 werden, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr, die Parkflä-
chen in der Siegener Straße benötigt. Das Parken ist in diesem 
Zeitraum nicht möglich.
Gleiches gilt für die Parkflächen in der Bahnhofstraße, entlang der 
Ladenlokale. Diese Parkflächen sind Teil der Veranstaltungsfläche 
und am 5. Mai 2024 nicht nutzbar.
Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die gegebe-
nenfalls entstehenden Behinderungen.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld
- Straßenverkehrsbehörde -

Bekanntmachung

	■ Wiederaufnahme Zugverkehr 
auf der Bahnstrecke Altenkirchen-Ingelbach

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird der Bahnbetrieb auf 
der Zugstrecke Altenkirchen-Ingelbach ab dem 29.04.2024 
wiederaufgenommen.
Aufgrund der Geschwindigkeitserhöhung der Züge waren und sind 
an einigen Bahnübergängen Baumaßnahmen notwendig. Leider 
kam es während der letzten Monate mehrfach zu Vandalismus an 
den Absperreinrichtungen. Teilweise wurden die Bahnübergänge 
anschließend auch widerrechtlich befahren oder durch Fußgänger 
überquert.
Insbesondere im Zuge der nun anstehenden Wiederaufnahme des 
Zugverkehrs weisen wir darauf hin, dass noch abgesperrte Bahn-
übergänge weder befahren noch fußläufig überquert werden dürfen. 
Es besteht Lebensgefahr!
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass das Beschädigen oder 
Entfernen von Absperreinrichtungen die Straftatbestände der Sach-

Amtliche Bekanntmachungen

Altenkirchen-Flammersfeld
Verbandsgemeinde

	■ Rechtsverordnung nach § 10 
des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz 
über die Freigabe verkaufsoffener Sonntage 
in der Kreisstadt Altenkirchen

Aufgrund des § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz 
(LadöffnG) vom 21. November 2006 (GVBl. 2006, S. 351) wird durch 
die örtliche Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Altenkirchen-
Flammersfeld für das Gebiet der Kreisstadt Altenkirchen folgende 
Rechtsverordnung erlassen:

§ 1
Die Verkaufsstellen dürfen an den nachfolgend genannten Sonnta-
gen jeweils in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein:
• am 5. Mai 2024 „Stadtfest“
• am 13. Oktober 2024 „Herbstfashion“
• am 29. Dezember 2024 „Schneeschoppen“
An den verkaufsoffenen Sonntagen dürfen die Verkaufsstellen öff-
nen, die im räumlichen Zusammenhang mit den oben genannten 
Anlassveranstaltungen stehen.
Dies sind die Verkaufsstellen in der
Wilhelmstraße, auf dem Schlossplatz, am Marktplatz, Saynstraße, 
Mühlengasse, Marktstraße, Hofstraße, Kirchstraße, Zum Weyer-
damm, Quengelstraße, untere Kumpstraße (bis Einmündung Loh-
mühlenweg), untere Kölner Straße (ab Quengelstraße bis Einmün-
dung Friedrich-Emmerich-Straße), Friedrich-Emmerich-Straße, 
Wiedstraße, Konrad-Adenauer-Platz, Bahnhofstraße, Koblenzer 
Straße, sowie im Gewerbegebiet „Siegener Straße“. Der beigefügte 
Lageplan ist zu beachten.
Die oben genannten Veranstaltungen werden alljährlich zu fes-
ten Terminen, immer an denselben Standorten durchgeführt. Viele 
Ehrenamtliche beteiligen sich an der Organisation und der Durch-
führung des jeweiligen ganztägigen Rahmenprogramms, das die 
Kommunikation fördert und eine Abwechslung zum Alltag darstellt. 
Mit der Durchführung dieser traditionswahrenden Veranstaltungen 
wird das Ziel verfolgt, das soziale Zusammenleben der Bürgerinnen 
und Bürger, den Tourismus, die Wirtschaft und somit das Gemein-
wohl zu fördern.
Die Kreisstadt Altenkirchen unterstützt die aufgeführten Veranstal-
tungen, indem sie zur Bewältigung der hohen Besucherzahlen für 
geordnete Abläufe, insbesondere durch Absperr- und Reinigungs-
maßnahmen, sorgt. Mit dieser Rechtsverordnung wird gewährleis-
tet, dass die Verkaufsstellen in den oben genannten Straßen der 
Kreisstadt Altenkirchen an der hohen Besucherfrequenz teilhaben 
können.

§ 2
Die Vorschriften des § 13 LadöffnG und des Arbeitszeitgesetzes 
vom 06. Juni 1994 (BGBl. 1994, Teil I, S. 1170 f) in der zurzeit gel-
tenden Fassung sind zu beachten. Jugendliche, werdende und stil-
lende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden.

§ 3
Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, 
ein Verzeichnis mit Namen, Tag, Beschäftigungsart und Beschäfti-
gungsdauer der an den jeweils verkaufsoffenen Sonntagen beschäf-
tigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und über die diesen 
zum Ausgleich für die Beschäftigung am Sonntag gewährte Frei-
stellung zu führen.

§ 4
Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2 Satz 1 und § 3 dieser Verord-
nung werden als Ordnungswidrigkeit nach § 15 LadöffnG geahndet.
Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für Jugendli-
che können als Ordnungswidrigkeit nach § 58 Absatz 1 Ziffer 14 des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12. April 1976 (BGBl. 1976, Teil I, 
S. 965) in der zurzeit geltenden Fassung geahndet werden.
Die Beschäftigung werdender oder stillender Mütter kann nach 
§ 21 Absatz 1 Ziffer 3 des Mutterschutzgesetzes vom 20. Juni 2002 
(BGBl. 2002, Teil I, S. 2318) in der zurzeit geltenden Fassung als 
Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.
Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz können als Ord-
nungswidrigkeit nach § 22 Absatz 1 des Arbeitszeitgesetzes vom 
06. Juni 1994 (BGBl. 1994, Teil I, S. 1170) in der zurzeit geltenden 
Fassung geahndet werden.

§ 5
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

57610 Altenkirchen, 11. April 2024
Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Fred Jüngerich, Bürgermeister
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	■ Feuerwehrdienste
Informationen zu den Übungsdiensten der Feuer-
wehren erhalten Sie bei den Wehrführern des jewei-
ligen Löschzuges (s. unter Rubrik „Bereitschafts-
dienste/Notrufe“).

Aus den Gemeinden

Helmenzen - Kettenhausen - Wölmersen

Bekanntmachung

	■ Versammlung der Jagdgenossen 
des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Wölmersen, 
Kettenhausen, Helmenzen, Oberölfen

Am Donnerstag, 02.05.2024, findet um 19:30 Uhr
im „Westerwälder Hof“
in Helmenzen eine Versammlung der Jagdgenossen statt, zu der 
hiermit eingeladen wird.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Darstellung Kassenberichte, Einnahmen/Ausgaben
3. Bericht des Jagdpächters
4. Verschiedenes
5. Offene Runde/Fragen
Helmenzen, den 18.04.2024

Der Jagdvorsteher
Volker Bieler

	■ „Treffpunkt Zur Alten Schule“ - Anmietung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unser neu gestalteter „Treffpunkt Zur Alten Schule“ wurde vor gut 
einem halben Jahr eröffnet und erfreut sich zwischenzeitlich großer 
Beliebtheit, sei es bei dem freitäglichen „Kneipenbetrieb“ oder Ver-
anstaltungen und Events der Ortsgemeinde.

Aufgrund häufiger Anfragen in letzter Zeit möchte ich an dieser 
Stelle nochmals darauf hinweisen, dass die Räumlichkeiten auch 
für private Familienfeiern (Geburtstagsfeiern, Feiern zu Ehejubi-
läen, Konfirmationen, Kommunionen, Kindtaufen, Trauerkaffee nach 
Beerdigungen usw.) genutzt werden können. Die Modalitäten für 
eine Anmietung zu vorgenannten Zwecken ergeben sich aus der 
Satzung über die Benutzung und die Gebühren für die Benutzung 
des „Treffpunkt Zur Alten Schule“ der Ortsgemeinde Almersbach 
vom 8. März 2024.
Bei Fragen zur Anmietung des Raumes, Terminreservierungen und 
für den Abschluss der Nutzungsvereinbarung bitte Ortsbürger-
meister Klaus Quast, Tel. 02681-1556 oder 0171 7445815 (auch 
WhatsApp), E-Mail: ortsbuergermeister.almersbach@t-online, 
kontaktieren!
Herzliche Grüße

Klaus Quast, Ortsbürgermeister

	■

beschädigung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßen- und 
Schienenverkehr verwirklicht.
Wir bitten weiterhin um Verständnis für die durch die Baumaßnah-
men entstehenden Behinderungen und Lärmbelästigungen.

Altenkirchen, 16. April 2024
Verbandsgemeindeverwaltung

Altenkirchen-Flammersfeld
- als Straßenverkehrsbehörde-

Öffentliche Bekanntmachung

	■ Sitzung des Werkausschusses
Am Donnerstag, 2. Mai 2024, 17:30 Uhr, findet im Ratssaal des Rat-
hauses Flammersfeld eine Sitzung des Werkausschusses statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
Abschließende Entscheidungen
1. Sanierung der Wasserleitungen Talstraße, Fluterschen und Im 

Hohlgarten, Almersbach
2. Vergabe des Jahresbedarfes für die Lieferung von Fittingen und 

Verschraubungsmaterial für das Wasserwerk
3. Ermächtigung zur Vergabe von Wasserleitungssanierungsarbei-

ten im Zuge der Deckensanierung B 256 Horhausen/Willroth
4. Ermächtigung zur Vergabe von Wasserleitungssanierungsarbei-

ten im Zuge der Erschließung eines Teilstückes der Brunnen-
straße, Pleckhausen

5. Vergabe Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten im Neubauge-
biet “Rehhardt“ in Altenkirchen

6. Ermächtigung zur Vergabe von Kanalsanierungsarbeiten, 
einschl. Wasserleitungshausanschlüsse, in den Stadtstraßen 
Auf dem Steinchen und Lohmühlenweg in Altenkirchen

7. Neubau des Regenüberlaufbeckens Hasselbach als Stauraum-
kanal und des zulaufenden Sammlers bis zur B 8

8. Vergabe der Elektrischen Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 
(EMSR-Technik) für vier Regenüberlaufbauwerke

9. Vergabe von Rechenanlagen für drei Regenüberlaufbecken
10. Vergabe zur Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens 

Pleckhausen
11. Ermächtigung zur Vergabe der Kanalsanierungsarbeiten in der 

Kirchstraße in Mehren (K 26)
12. Entleerung der Vererdungsanlage in der Kläranlage Peterslahr
13. Auftragsvergabe Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für die 

Wasserkolonne
14. Bericht und Information der Werkleitung gem. § 7 der 

Bertriebssatzung
15. Verschiedenes

Fred Jüngerich, Bürgermeister

Im Sportzentrum 6, 57610 Altenkirchen, Tel. 02681/4222
Öffnungszeiten
Es gelten folgende Öffnungszeiten für den öffentlichen 
Badebetrieb:
Donnerstag: 13:30 - 16:30 Uhr
Freitag: 13:30 - 20:30 Uhr
Samstag + Sonntag: 9:00 - 15:00 Uhr

Letzter Einlass 1 Stunde vor Ende des Badebetriebs.
Ihre Verbandsgemeindeverwaltung

Altenkirchen-Flammersfeld

Entfernt gemäß DSGVO
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Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz und das Organisationsteam 
des Stadtfestes freuen sich auf ein spannendes Wochenende und 
laden alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich gemeinsam auf 
dem Altenkirchener Stadtfest zu vergnügen und schöne Erinnerun-
gen zu schaffen.

	■ Öffentliche Bekanntmachung 
für den Waldfriedhof Altenkirchen

Auf dem Waldfriedhof in Altenkirchen befindet sich eine ungepflegte 
Grabstätte, deren Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist:
Wahlgrabstätte
Alfons Waldemar Brückner (+10.08.1983)
u. Rosa Brückner (+17.10.2000)
u. Ingo Brückner (+12.09.2010)
Sollten Ihnen Angehörige bzw. Verantwortliche für die Grabstätte 
bekannt sein, bitten wir Sie, die Friedhofsverwaltung umgehend zu 
informieren. Nach § 28 (2) der Friedhofsatzung der Kreisstadt Alten-
kirchen weisen wir auf die Vernachlässigung der Grabstätte hin und 
bitten Angehörige bzw. Verantwortliche die jeweilige Grabstätte bis 
zum 25.07.2024 abzuräumen (Grabmal und soweit vorhanden Grab-
einfassung), zu entsorgen und einzuebnen. Kommt der Angehörige 
bzw. Verantwortliche dieser Verpflichtung bis zum gesetzten Termin 
nicht nach, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte 
abräumen zu lassen. Lässt der Angehörige bzw. Verantwortliche das 
Grabmal nicht binnen 3 Monaten abholen, geht das Grabmal ent-
schädigungslos in das Eigentum der Kreisstadt Altenkirchen über 
und der jeweilige Verantwortliche hat die Kosten zu tragen.
Rückfragen sind bei der Friedhofsverwaltung, Rathaus Altenkir-
chen, Zimmer 207 bzw. telefonisch unter 02681 85-214 (Frau Lanio) 
möglich.
Verbandsgemeindeverwaltung Kreisstadt Altenkirchen
57609 Altenkirchen Ralf Lindenpütz
-Friedhofsverwaltung-  Stadtbürgermeister

	■ Öffnungszeiten Stadtbüro
Bahnhofstr. 28 (ehemaliges Postgebäude), Altenkirchen
- Montag bis Donnerstag  ......................................  9 Uhr bis 12 Uhr
- Dienstag  ............................................................  14 Uhr bis 16 Uhr
Termine nach Vereinbarung über Frau Martina Heibel-Groß, Tel. 
02681/9826220

Öffentliche Bekanntmachung
I.
	■ 1. Änderung der Satzung über die Benutzung 
und die Gebühren für das Bürgerhaus 
in der Ortsgemeinde Berod vom 19. April 2024

Der Ortsgemeinderat Berod hat aufgrund des § 24 der Gemeinde-
ordnung (GemO) und der §§ 2 und 7 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:

§ 1
Die Satzung über die Benutzung und die Gebühren für das Bürger-
haus in der Ortsgemeinde Berod vom 19.08.2022, wird wie folgt 
geändert:

§ 4 - Pflichten des Nutzers
(2) Die Schlüsselübergabe erfolgt nach Absprache mit dem Ortsbür-
germeister oder mit dem durch die Ortsgemeinde Beauftragten. Die 
Übergabe hat nach Abstimmung mit dem Ortsbürgermeister oder 
mit dem durch die Ortsgemeinde Beauftragten in den Räumlichkei-
ten des Bürgerhauses zu erfolgen.
(4) und Gläser - streichen

§ 5 - Benutzungsgebühren
(5) entfällt
Die Anlage 1 zur Satzung über die Benutzung und die Gebühren für 
das Bürgerhaus in der Ortsgemeinde Berod wird wie folgt gefasst:
1. Saal

b) bei Benutzung am zweiten Tag oder Beerdigung / Nachkaffee
c) entfällt
d) entfällt

2. Reinigung der Küche und Küchenpersonal
a) 15,00 €
b) 15,00 €

3. Neben- und Heizkosten
d) 0,50 €
e) Gaskosten pauschal

§ 2
Diese Satzung tritt am Tag der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

Berod, 19.04.2024
Ortsgemeinde Berod

Stephan Müller, Ortsbürgermeister

	■ Die Kreisstadt Altenkirchen lädt am 4. und 5. Mai 
zum großen Stadtfest

Schon bald ist es wieder so weit: Die Kreisstadt 
Altenkirchen lädt Bürgerinnen und Bürger wie auch 
Gäste am 4. und 5. Mai zu ihrem großen Stadtfest 
mit verkaufsoffenem Sonntag in der Fußgänger-
zone ein. Mit einem bunt gemischten Programm 
gibt es auch 2024 viel zu entdecken:
Von kölscher Mundart über Rock’n’Roll bis hin 
zum tanzbeinfreundlichen Abbatribute fndet sich 

mit Walkin‘ Shoes, dem Young Hope Chor, Hörgerät, 4 Swedes, B. 
and M und Düx wieder ein starkes und gut gemixtes Livemusikpro-
gramm auf der Bellersheim Energiebühne am Schlossplatz für beide 
Tage. Neu ist für den Samstag am Marktplatz der “Tanz in den Mai“ 
mit DJ Steffen2000, bei welchem ausgiebig in lockerer Atmosphäre 
bis in die Nacht gefeiert werden darf.
Damit aber auch eine geballte Ladung Altenkirchener Energie auf 
die Bühne kommt, werden die verschiedenen Tanzschulen und 
Tanzgruppen der Stadt zum Sonntag auf der Bühne zeigen, was 
sie können.
Doch nicht nur ein tolles Liveentertainmentprogramm wartet auf 
die Gäste, auch das Flanieren in der Wilhelmstraße lohnt sich - von 
der Blaulichtmeile bis hin zum Rhenag Familienplatz gibt es kulina-
risches, Familienspaß und noch vieles mehr zu entdecken - auch 
die Kirmes am Mühlengassenparkplatz darf da natürlich nicht feh-
len und wird zur Einstimmung bereits am Freitag, 03.05., eröffnen. 
Ein besonderer Insidertip sind hier auch die Regionalmeile in der 
Bahnhofstraße zum verkaufsoffenen Sonntag sowie der Fahrrad-
flohmarkt bei Wällersport in der Siegener Straße.
An den WoKiMen-Lauf zum Stadtfest 2022 erinnert sich vielleicht 
noch der ein oder andere -dieses Jahr wird es zum Sonntag eine 
aufregende Neuauflage mit neuem Konzept und neuer Strecke 
geben (s. auch im Hauptteil dieser Ausgabe). Nun als staffellauf-
artige Teamchallenge gedacht, führt die Strecke die Siegener Straße 
hinauf zu Wällersport und wieder hinunter - hier können Groß und 
Klein sich mal so richtig beweisen.
Auch das traditionelle Fairtradefrühstück am Sonntag, welches den 
Status Altenkirchens als Fairtrade-Stadt unterstreich, lädt ab 10:30 
Uhr wieder zum Verweilen und Kennenlernen ein.
Das und noch mehr gibt es am 4. und 5. Mai in Altenkirchen zu 
entdecken.
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Nachruf
Am 10. April verstarb kurz vor seinem 100. Geburtstag

Herr Alois Rüth aus Bürdenbach.
Der Verstorbene war von 1960 bis 1994 Ratsmitglied im 
Gemeinderat der Ortsgemeinde Bürdenbach.
Er wirkte als Ortsbürgermeister von 1967 bis 1969 und von 
1987 bis 1994.
In den langen Jahren seiner kommunalpolitischen Tätigkeit 
hat sich der Verstorbene stets für die Belange seiner Heimat-
gemeinde eingesetzt.
Durch sein freundliches und hilfsbereites Wesen erwarb sich 
Herr Rüth die Anerkennung und Wertschätzung der Bürgerin-
nen und Bürger.
Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. Wir werden die 
Erinnerung an Alois Rüth in Ehren halten.

Im Namen der Ortsgemeinde Bürdenbach
und des Gemeinderates

Rosi Puderbach

Busenhausen

	■ Öffentliche Bekanntmachung
1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für die 
Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit dem Haushaltsplan und sei-
nen Anlagen
Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 
2025 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wird am 25. April 
2024 dem Ortsgemeinderat zugeleitet und liegt während der allge-
meinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 
bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 
von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung, Rathausstraße 13, 57610 Alten-
kirchen, Zimmer U 15, bis zur Beschlussfassung über die Haus-
haltssatzung durch den Ortsgemeinderat, zur Einsichtnahme aus.
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Die Einwohnerinnen und Einwohner von Busenhausen haben die 
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, 
Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Vorschläge zum Entwurf der 
Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge 
sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-
Flammersfeld, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, oder elekt-
ronisch an finanzen@vg-ak-ff.de, einzureichen. Der Ortsgemeinde-
rat wird vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über die 
innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sit-
zung beraten und entscheiden.
Busenhausen, 25. April 2024
Ortsgemeinde Busenhausen

Wolfgang Eichelhardt, Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
I.
	■ 1. Änderung der Satzung über die Nutzung und 
die Gebühren für die Nutzung des „Wöschhoisjens“ 
der Ortsgemeinde Busenhausen vom 19. April 2024

Der Ortsgemeinderat Busenhausen hat aufgrund des § 24 der 
Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 2 und 7 des Kommunalab-
gabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit 
bekannt gemacht wird: § 1
Die Satzung über die Nutzung und die Gebühren für die Nut-
zung des „Wöschhoisjens“ der Ortsgemeinde Busenhausen vom 
28.05.20215, wird wie folgt geändert:
Anlage
Nutzung am 1. Tag von 40,00 Euro auf 50,00 Euro
Nutzung am 2. Tag (zum 
Beispiel Nachkaffee)

von 20,00 Euro auf 25,00 Euro

Die restlichen Gebühren bleiben bestehen.
§ 2

Diese Satzung tritt am Tag der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

Busenhausen, 19.04.2024
Ortsgemeinde Busenhausen

Wolfgang Eichelhardt, Ortsbürgermeister

II.
Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Diese Satzung tritt am Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Berod, 19.04.2024
Ortsgemeinde Berod

Stephan Müller, Ortsbürgermeister

	■ Dorfverschönerungsverein 
Berzhausen/Strickhausen

Maifeier am Dienstag, 30. April 2024
Der DVV Berzhausen/Strickhausen läd zur diesjährigen Maifeier am 
Dienstag, 30. April 2024, 18:30 Uhr auf dem Spiel- und Bolzplatz 
zwischen Strickhausen und Berzhausen ein.
Ab 18:00 Uhr dürfen die Kinder den Maibaum schmücken.
Der Baum wird um 18:30 Uhr aufgestellt. Dazu sind die Erwachse-
nen eingeladen.
Dann können die Wertmarken für Getränke und Würstchen erwor-
ben werden, und das Maifeuer wird entfacht.
Wir freuen uns auf zahlreiches erscheinen.

	■ Waldsofas aufgestellt
Nach der letzten Ratssitzung wurden zwei Waldsofas beschafft und 
von einer Arbeitsgruppe des Ortsgemeinderates aufgestellt. Die 
Standorte der beiden Bänke sind an der Grillhütte, sowie am Ver-
bindungsweg ‚Auf der Höhe‘ in Verlängerung Richtung Hemmelzen.

Viel Spaß beim Entspannen wünscht der gesamte Gemeinderat.
Mario Müller, Ortsbürgermeister
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	■ Westerwald ist Raiffeisenland
Begegnung im neuen Ausstellungsraum der Deutschen Fried-
rich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft im Raiffeisenhaus in 
Flammersfeld
Flammersfeld. Die Besuchergruppen kommen aus nah und fern, ihre 
Gastgeber sind echte Expertinnen und die Schautafeln, Bildschirme 
und Vitrinen ziehen in den Bann: Das Raiffeisenhaus in Flammers-
feld gilt als Treffpunkt für alle, die mehr über Leben und Werk des 
Genossenschaftsgründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen erfahren 
wollen. Peu à peu werden derzeit die Museumsräume erfrischt und 
„aufgemöbelt“, neue Angebote und Informationen ziehen ein. So 
nun auch „oben rechts“: Hier präsentiert sich ab sofort die Deut-
sche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft, mit ihren Schwer-
punkten und Veranstaltungen, mit Literatur und weiteren Produkten.

Freude und Stolz im Raiffeisenhaus Flammersfeld: (von links) Fred 
Jüngerich, Julie Georgis, Freyja Schumacher, Martin Leis, Anette 
Neitzert und Manfred Berger.  Foto: Rolf Schmidt-Markoski
Anlass genug für eine Begegnung im neuen Ambiente. Mit zahl-
reichen Akteuren: Fred Jüngerich (Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Altenkirchen-Flammersfeld) begrüßte und betonte den Stolz 
der kommunalen Familie auf das Gebäude, das „Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen so erlebbar macht“. Martin Leis, Vorstandsmitglied der 
Raiffeisen-Gesellschaft, nahm die Zielgruppe Jugend in den Blick, 
die hier in Flammersfeld die „Kernzelle“ der Genossenschaftsidee 
kennenlernen kann. Die Raiffeisen-Botschafterinnen Julie Georgis 
und Anette Neitzert freuen sich über den Fortschritt und die damit 
verbundenen neuen Möglichkeiten. Ihre Kollegin vom Deutschen 
Raiffeisenmuseum in Hamm (Sieg), Freyja Schumacher, freut sich 
mit und sieht zahlreichen Brücken in der gemeinsamen „Raiffeisen-
Vermittlung“. Und schließlich Ortsbürgermeister Manfred Berger - er 
blickt auf gleich zwei Modernisierungen in der Mitte von Flammers-
feld: zum einen das Raiffeisenhaus, zum anderen, in direkter Nach-
barschaft, das Bürgerhaus, in dem die Handwerker derzeit zum 
Finale Anlauf nehmen.
Zu den Gästen gehörte auch Christoph Lange aus Witten (Ruhr). 
Sein Ur-Ur-Großvater Marius Müller war zu Zeiten Raiffeisens 
Pfarrer in Flammersfeld.
Zum Abschluss der Begegnung dankte Bürgermeister Jüngerich der 
Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft für das gute 
Miteinander, allen Raiffeisenbotschafterinnen und Raiffeisenbot-
schaftern sowie dem Ersten Beigeordneten Rolf Schmidt-Markoski 
für den unermüdlichen Einsatz rund um den Genossenschaftsgrün-
der und das Raiffeisenhaus.

Fluterschen

Öffentliche Bekanntmachung

	■ Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Dienstag, 7. Mai 2024, 19:00 Uhr, findet im Vereinsheim „Ob da 
Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Auftragsvergabe Talstraße/Wiesenstraße

1.1. TalstraßeAuftragsvergabe Straßenbauarbeiten
1.2. TalstraßeAuftragsvergabe Straßenbeleuchtung

2. AuftragsvergabeErneuerung Stromverteiler am Festplatz
3. Einziehung einer Grabenparzelle in der Gemarkung Fluterschen, 

Flur 4, Flurstück 458/1
4. Zustimmung zur Annahme einer Spende
5. Verschiedenes
6. Einwohnerfragestunde

II.
Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Busenhausen, 19.04.2024
Ortsgemeinde Busenhausen

Wolfgang Eichelhardt, Ortsbürgermeister

	■ Der Gemeinderat tagte am 22. Februar
Der öffentliche Teil dieser Sitzung war von den Informationen des 
Ortsbürgermeisters geprägt:
Rainer Zeuner unterrichtete die Ratsmitglieder über den Sachstand 
beim Bau eines neuen Dorfgemeinschaftshauses und infor-
mierte auch über die Kommunal- und Europawahl am 9. Juni.
Ferner gab er die Termine für die diesjährige Flursäuberung 
(am 16. März), die Bürgerversammlung (20. März) und die 
Spielplatzprüfung (9. April) bekannt.
350 Jahre Grube Petersbach: Dieses Jubiläum soll am 29. Sep-
tember gefeiert werden, so der Vorsitzende. Er erstattete außerdem 
Stefan Schneider einen besonderen Dank.
Dieser hatte die Infokästen von Orts- und Kirchengemeinde 
instandgesetzt.
Die Fragen in der Einwohnerfragestunde konnten direkt vor Ort 
beantwortet werden, und unter „Verschiedenes“ lagen keine The-
men vor, sodass man zur nichtöffentlichen Beratung übergehen 
konnte.
Darin ging es um Baumaßnahmen und „Verschiedenes“.

Öffentliche Bekanntmachung

	■ Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Montag, 29. April 2024, 20:00 Uhr, findet im „Weierhäuschen“ 
Ersfeld eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Jahresabschlüsse der Ortsgemeinde Ersfeld für die Haushalts-

jahre 2018 - 2023
1.1.Bericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsaus-

schusses über die Prüfung der Jahresabschlüsse durch den 
Rechnungsprüfungsausschuss

1.2.Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 
GemO

1.3.Entlastung der Ortsbürgermeisterin sowie des Bürgermeisters 
der Verbandsgemeinde gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO

2. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haus-
haltsjahre 2024 und 2025

3. Neufassung der wiederkehrenden Ausbaubeitragssatzung in 
der OrtsgemeindeErsfeld

4. Widmung von Gemeindestraßen
4.1.Widmung einer GemeindestraßeAm Peschbach
4.2.Widmung einer GemeindestraßeIm Oberdorf
5. Bauantrag zur Errichtung einer temporären Basisstation für 

das Mobilfunknetz Vodafone im Außenbereich (Befristete 
Verlängerung)

6. Verschiedenes
7. Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
8. Vertragsangelegenheiten
9. Verschiedenes

Christa Hentschel-Verfürth, Ortsbürgermeisterin
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Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchs-
frist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf 
dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Altenkirchen, 12.04.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Fred Jüngerich, Bürgermeister

	■ Widmung von Gehwegflächen „Steimeler Straße“ 
nach § 36 Landesstraßengesetz

Der Ortsgemeinderat Fluterschen hat durch Beschluss vom 
28.02.2024 die Widmung der Gehwegflächen in der „Steimeler 
Straße“, bestehend aus den Grundstücken Gemarkung, Fluter-
schen, Flur 4, Flurstücke 140/5, 141/10, 141/12, 142/7, 146/5, 
146/12, 147/2, 149/3, 151/2, 152/7, 152/8, 152/10, 215/3, 218/2, 
231/3, 231/7, 238/4, 300/13, 612/6, 612/9, 612/18, 612/20, 612/30, 
612/34, 612/35, 612/42. 612/44, 612/50, 612/53, 1185/1, 1197, 
1198, 1199, 1201, 1202, 1203, 1204, 1208, 1212, 1213, 1219, 1220, 
1221, 1223, 1225 und 1226 gemäß der im beigefügten Lageplan 
gekennzeichneten Fläche als Gehwegflächen (§ 3 Ziffer 3 a Landes-
straßengesetz) verfügt.
Die oben genannten Grundstücke werden hiermit gemäß § 36 Abs. 
1 Landesstraßengesetz dem öffentlichen Verkehr als Gehwegflä-
chen gewidmet.
Die Widmung mit dem dazugehörigen Lageplan kann bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Zimmer 
213, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, während der allgemei-
nen Dienststunden eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 
13, 57610 Altenkirchen (Postanschrift: Verbandsgemeindeverwal-
tung 57609 Altenkirchen) zu erheben. Die Schriftform kann durch 
die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall kann der 
Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur 
an vg-ak-ff@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch bei der Kreisverwaltung Altenkirchen 
- Kreisrechtsausschuss -, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen (Post-
anschrift: Kreisverwaltung 57609 Altenkirchen) erhoben werden. 
Beim Kreisrechtsausschuss der Kreisverwaltung Altenkirchen kann 
der Widerspruch ebenfalls in elektronischer Form eingelegt wer-
den. In diesem Fall kann der Widerspruch durch E-Mail mit quali-
fizierter elektronischer Signatur an kv-ak@poststelle.rlp.de erho-
ben werden.

Nichtöffentliche Sitzung
7. Grundstücksangelegenheiten
8. Grundstücksangelegenheiten
9. Vertragsangelegenheiten
10. Verschiedenes

Ralf Lichtenthäler, Ortsbürgermeister

	■ Widmung von Gehwegflächen „Koblenzer Straße“ 
nach § 36 Landesstraßengesetz

Der Ortsgemeinderat Fluterschen hat durch Beschluss vom 
28.02.2024 die Widmung der Gehwegflächen in der „Koblen-
zer Straße“, bestehend aus den Grundstücken Gemarkung Fluter-
schen, Flur 1, Flurstücke 24/5, 136/1 und 136/3 sowie Flur 4, Flur-
stücke 93/2, 113/2, 113/3, 138/7, 140/9, 141/14, 141/16, 141/18, 
359/2, 529, 608/9, 610/13, 610/14, 610/16, 610/18, 610/19, 610/21, 
610/27, 610/33, 610/43, 610/44, 610/48, 610/54, 610/58, 610/65, 
610/74, 610/79, 610/80, 611/4, 1100/1, 1106/1, 1107/1 und 1126/1 
gemäß der im beigefügten Lageplan gekennzeichneten Fläche als 
Gehwegflächen (§ 3 Ziffer 3 a Landesstraßengesetz) verfügt.
Die oben genannten Grundstücke werden hiermit gemäß § 36 Abs. 
1 Landesstraßengesetz dem öffentlichen Verkehr als Gehwegflä-
chen gewidmet.
Die Widmung mit dem dazugehörigen Lageplan kann bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Zimmer 
213, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, während der allgemei-
nen Dienststunden eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 
13, 57610 Altenkirchen (Postanschrift: Verbandsgemeindeverwal-
tung 57609 Altenkirchen) zu erheben. Die Schriftform kann durch 
die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall kann der 
Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur 
an vg-ak-ff@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch bei der Kreisverwaltung Altenkirchen 
- Kreisrechtsausschuss -, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen (Post-
anschrift: Kreisverwaltung 57609 Altenkirchen) erhoben werden. 
Beim Kreisrechtsausschuss der Kreisverwaltung Altenkirchen kann 
der Widerspruch ebenfalls in elektronischer Form eingelegt wer-
den. In diesem Fall kann der Widerspruch durch E-Mail mit quali-
fizierter elektronischer Signatur an kv-ak@poststelle.rlp.de erho-
ben werden.
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Helmenzen

	■

	■ Feier in den Mai
Der Hobby-Sport-Verein Helmenzen richtet in Zusammenarbeit mit 
der Ortsgemeinde am Dienstag, 30.04.2024 die Feier in den Mai 
aus.
Die Veranstaltung findet auf dem Festplatz statt.
Der Hobby-Sport-Verein Helmenzen würde sich freuen, viele Besu-
cher begrüßen zu können.

Öffentliche Bekanntmachung

	■ Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Freitag, 3. Mai 2024, findet im Grillhütte Hemmelzen eine Sit-
zung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung, Beginn 18:30 Uhr
1. Vertragsangelegenheiten
Öffentliche Sitzung, Beginn 19:00 Uhr
2. Gründung einer Gesellschaft zur Nutzung und Erschließung 

regenerativer EnergienAufgabenübertragung von der Ortsge-
meinde auf die Verbandsgemeinde

3. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haus-
haltsjahre 2024 und 2025

4. Informationen des Ortsbürgermeisters
5. Verschiedenes
6. Einwohnerfragestunde

Harald Bischoff, Ortsbürgermeister

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchs-
frist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf 
dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Altenkirchen, 12.04.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Fred Jüngerich, Bürgermeister

	■ Aus der Ratssitzung vom 28. Februar
Die Widmung von Gehwegen sowie die Kommunal- und Europa-
wahl waren zentrale Themen in der Sitzung des Ortsgemeinderats 
von Fluterschen am 28.02.2024.
Nach der erstmaligen Herstellung einer Straße ist es notwendig, die 
Straßen- und Gehwegflächen dem öffentlichen Verkehr zu widmen. 
Dies geschah nun für diverse Flurstücke an der Koblenzer und an 
der Steimeler Straße, die als Gehwegflächen gewidmet wurden. 
Die Beschlüsse für beide Straßen fielen einstimmig (s. auch sepa-
rate Bekanntmachungen).
Ferner beschloss der Ortsgemeinderat, der Firma Gartenwelt Frey 
aus Dernbach den Auftrag für die Lieferung eines Rasenmähers 
zum Preis von 1.124,25 Euro zu erteilen. Der alte Mäher der Ortsge-
meinde war nicht mehr einsatzfähig, und Ortsbürgermeister Licht-
enthäler hatte ein Angebot eingeholt.
Über das Thema der Kommunalwahl wurde in der Sitzung ausführ-
lich informiert. Neben dem Ortsbürgermeister als Vorsitzendem und 
dem Ersten Beigeordneten als stellvertretendem Vorsitzenden wur-
den auch die Beisitzer und deren Stellvertreter im Wahlausschuss 
benannt. Dessen Sitzung, in der er über die Zulassung der einge-
reichten Wahlvorschläge entscheidet, wurde auf den 23.04.2024 um 
18:00 Uhr in der Koblenzer Str. 33 terminiert.
Zuvor waren Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Arbeit im Orts-
gemeinderat interessieren, zu einer Wahlberechtigtenversammlung 
am Abend des 14.03.2024 ins Vereinsheim „Op da Eck“ eingeladen. 
Die Einladung erfolgte im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde.
Im Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ ging es um die Aktion 
Saubere Umwelt, die am 13.04.2024 stattfinden sollte, sowie um die 
notwendige Erneuerung des Stromverteilers am Festplatz, zu der zu 
gegebener Zeit ein Angebot vorgelegt werden soll.
Der Erste Beigeordnete regte an, die Tempomessanlage einmal 
an die Einmündung Lerchenweg/Steimeler Straße zu verlegen, ein 
anderes Ratsmitglied schlug die Anbringung eines Verkehrsspiegels 
an der Einmündung Kaulenweg/Koblenzer Straße vor.
Nachdem die Ortsgemeinde nunmehr Mieterin des Vereinsheims 
„Op da Eck“ ist, beschloss der Ortsgemeinderat dort ein Rauchver-
bot, wie es in anderen Dorfgemeinschaftshäusern auch gilt.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung ging es um Personal- und 
Grundstücksangelegenheiten.

Entfernt gemäß DSGVO
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tet nunmehr 720 statt 600 Euro. Die Haushaltssatzung wird in einem 
der nächsten Mitteilungsblätter bekannt gemacht.
Aufgrund aktueller Rechtsprechung und von Empfehlungen des 
Gemeinde- und Städtebunds hat auch die Ortsgemeinde Idelberg 
ihre Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für 
den Ausbau von Verkehrsanlagen angepasst. Neben redaktionel-
len Änderungen wurde - unter anderem - der Beitragsmaßstab von 
Geschossfläche auf Vollgeschosse geändert und ein Gemeindean-
teil von 20 Prozent festgelegt.
Beim Punkt „Informationen des Ortsbürgermeisters“ unterrichtete 
Karl-Heinz Henn über die finanzielle Situation der Gemeinde und 
weitere Dinge aus der Ortsgemeinde.
Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wurde der Vor-
sitzende ermächtigt, einen Fachbetrieb mit der Restaurierung des 
Denkmals auf dem Friedhof zu beauftragen.
Die Einwohnerfragestunde konnte entfallen, da kein Einwohner zur 
Sitzung gekommen war.

	■ Traditionelles Maibaumaufstellen mit Maifeier
Am Dienstag, 30. April ab 19:00 Uhr lädt die Ortsgemeinde Idel-
berg alle Bürgerinnen und Bürger zum traditionellen Maibaumauf-
stellen mit anschließender Maifeier im Bürgerhaus herzlich ein.
Für das leibliche Wohl ist wieder gesorgt.

Karl-Heinz Henn, Ortsbürgermeister

	■ Traditionelle Maifeier am 30.04.2024

• 16:30 Uhr: Treffen am Sport-
platz, um den Maibaum zu holen
• 17:30 Uhr: Aufstellen des 
Maibaums
Anschließend bei einem Maifeuer, 
Steaks und Würstchen vom Grill 
und bei Getränken gemeinsam in 
den Mai zu feiern. Alle Ingelba-
cher und Freunde sind herzlichst 
eingeladen.
Veranstalter:
Sportfreunde Ingelbach

	■ Der Ortsgemeinderat tagte am 20. März
Um die Sanierung des Sonnenhofs und Friedhofsangelegenheiten 
ging es unter anderem in dieser Sitzung des Ortsgemeinderats von 
Hilgenroth.
Schon im Sommer des vergangenen Jahres hatte die Verwaltung im 
Auftrag der Ortsgemeinde einen LEADER-Antrag für Umbau und 
Sanierung des Gemeinschaftshauses „Sonnenhof“ gestellt. Die 
Maßnahme soll nun ergänzt werden durch einen Umbau für barrie-
refreie Toiletten.
Der Ortsgemeinderat beschloss einstimmig, dass die Verwaltung 
den Förderantrag um diese Position erweitern und bei der zustän-
digen Lokalen Aktionsgruppe für LEADER einreichen soll. Wenn 
die Förderrichtlinien unverändert sind, könnte der Umbau, der mit 
201.407,50 Euro veranschlagt ist, mit 70 Prozent bezuschusst wer-
den. Die Ortsgemeinde müsste dann nur noch 60.422,25 Euro 
aufbringen.
Der Gemeinderat beauftragte außerdem die Vorsitzende, die Bevöl-
kerung mit einem Text im Mitteilungsblatt darauf hinzuweisen, dass 
das Ablegen von Grabschmuck auf den Rasengrabfeld zwischen 
April und Oktober nicht erlaubt ist. Dies geschah bereits in der Aus-
gabe der 13. Kalenderwoche. Nachdem in den Sommermonaten 
immer wieder Blumen, Kerzen und Schalen auf den Rasengräbern 
vorgefunden wurden, wurde an die Friedhofssatzung, § 13 a, Abs. 
6, hingewiesen.
Unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen der Ortsbürger-
meisterin“ berichtete Monika Otterbach aus dem aktuellen Gemein-
degeschehen. Für die Tagesordnungspunkte „Verschiedenes“ und 
Einwohnerfragestunde lagen keine Themen vor.

	■ Bekanntmachung der Wahlleiterinnen/Wahlleiter 
für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des 
Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Horhausen

In Abänderung der Bekanntmachung vom 14. März 2024 wird hier-
mit die Wahlleiterin/der Wahlleiter für die Wahl der Ortsbürgermeis-
terin/des Ortsbürgermeisters der Gemeinde Horhausen wie folgt 
geändert:
Erster Beigeordneter Hans Jörg Czubak-Velten, Grenzbachstr. 4, 
56593 Horhausen
Horhausen, 17.04.2024
Der Gemeindewahlleiter
für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters

Hans Jörg Czubak-Velten
Erster Beigeordneter

	■ Auch dieses Jahr feiert der JGV Horhausen 
mit euch die Väter!

Wann? Am 09.05.2024 ab 12:00 Uhr
Wo? Grenzbachmühle Horhausen
Dieses Jahr bieten wir euch einen kostenlosen Shuttleservice von 
16:00 – 22:00 Uhr an. Die Karten könnt ihr bereits im VVK für 10 € 
erwerben (VVK-Stellen sind wie letztes Jahr Getränke Radermacher, 
Gaststätte P‘R‘OST und die Post Filiale in Horhausen). Dieses Jahr 
besucht uns aus Koblenz die Party Coverband Homerun. Die Show 
besteht aus einem buntem Mix aus Rock, Pop und weiteren Genres.
Es gibt selbstverständlich jede Menge Bier, Longdrinks und natür-
lich auch alkoholfreie Getränke.
Auch in diesem Jahr bietet die Grenzbachmühle wieder Essen an.
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns zahlreich besucht und mit uns 
feiert!

Bis dahin
Euer JGV Horhausen

Idelberg

	■ Aus der Ratssitzung vom 23. Februar
Mit der Haushaltsplanung, der Hundesteuer und den wiederkehren-
den Beiträgen für Straßenausbau befasste sich der Ortsgemeinde-
rat von Idelberg in dieser Sitzung.
Im ersten Tagesordnungspunkt beschloss das Gremium einstimmig 
die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 
2025. In einem separaten Beschluss, der jedoch ebenfalls den Dop-
pelhaushalt betrifft, legte der Gemeinderat fest, dass die Hunde-
steuer ab dem Jahr 2025 steigen soll. Für den ersten Hund sollen 48 
Euro fällig werden (bisher 36), für den zweiten 72 (vorher 60) und für 
den dritten Hund 108 Euro (bisher 84). Ein gefährlicher Hund kos-
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	■ Orientierungsliste für die Wahl 
zum Ortsgemeinderat

Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Interesse haben als zukünf-
tiges Ratsmitglied aktiv die Gemeindepolitik mitzugestalten und 
bereit sind hierfür Verantwortung zu übernehmen, haben die Mög-
lichkeit, sich in eine Orientierungsliste eintragen zu lassen.
Diese Liste soll bei der Wahl zum Ortsgemeinderat am 9. Juni 2024 
oder bei einer möglichen Briefwahl zur Orientierung dienen und 
kann zur Wahlhandlung mit in die Wahlkabine genommen werden.
Sie soll allen Wahlberechtigten einen Überblick über mögliche Kan-
didatinnen/Kandidaten geben, die sich bereit erklärt haben, künftig 
als Ratsmitglied aktiv die Gemeindepolitik mitgestalten zu wollen.
Wer sich gerne auf diese Liste eintragen lassen möchte, mel-
det sich bitte bis spätestens 5. Mai 2024 beim Ortsbürgermeister 
unter Tel. 02686-1364 oder auch Mobil oder per WhatsApp unter: 
0170-7509153.
Die Orientierungsliste wird dann vervielfältigt und rechtzeitig an alle 
Haushalte im Ort verteilt.

Wie geht eigentlich Kommunalpolitik? Wer sich hier-
über einmal konkret informieren möchte, dem emp-
fehle ich ein Video der Konrad Adenauer Stiftung auf 
YouTube unter folgendem QR - Code:

Thomas Schnabel, Ortsbürgermeister

	■ Wald- und Flursäuberung 2024 
in der Gemarkung Mehren

Alle zwei Jahre, zu Beginn des Frühlings, gehört die Wald- und Flur-
säuberung zu den festen Aufgaben in der Ortsgemeinde Mehren. Im 
Rahmen dieser Natur- und Umweltschutzaktion werden Wiesen und 
Wälder von Unrat befreit, den viele Mitmenschen achtlos hinterlas-
sen oder so einfach entsorgen.
Auch in diesem Jahr waren wieder rund 30 Erwachsene, sowie 15 
Kinder in unserer Gemarkung unterwegs. In kürzester Zeit füllte sich 
der hierfür bereitgestellte Sammelcontainer des AWB Kreis Altenkir-
chen mit allem möglichen Müll, dessen Umfang allerdings erfreuli-
cher Weise deutlich zurückgegangen ist. Aber auch diesmal waren 
wieder Autoreifen mit dabei, die in freier Natur zu finden waren und 
dass obwohl die Reifenwerkstätten diese kostengünstig und fach-
gerecht entsorgen. Darüber hinaus fand sich diverses Mobiliar, dass 
es aus der Natur zu bergen galt. Auch hierfür wurden keine Wege 
und Mühen gescheut.

Selbst die Kleinsten ließen es sich nicht nehmen, den eingesam-
melten Unrat eigenhändig und ohne Hilfe in den Sammelcontainer 
zu befördern. Ein sehr lobenswerter Einsatz zu Gunsten unser aller 
Umwelt.
Nach getaner Arbeit gab es für alle Helfer eine kräftige Stärkung bei 
einem gemeinsamen Mittagessen, sowie ein gemütliches Beisam-
mensein bei strahlendem Sonnenschein an unserem Dorfbrunnen.
Allen Helferinnen und Helfern nochmals ein herzliches Dankeschön 
für ihr Engagement und dem Löschzug Mehren für die Möglichkeit 
der Nutzung seiner Räumlichkeiten.
Weitere Bilder von unserer Umweltaktion auf unserer Homepage 
unter: fachwerkdorf-mehren.de/galerie/

Thomas Schnabel, Ortsbürgermeister

	■ Aus der Ortsgemeinderatssitzung vom 22. Januar
Breit gefächerte Themen hat der Ortsgemeinderat von Mehren in 
seiner Sitzung am 22.01.2024 behandelt.
Unter Tagesordnungspunkt 1 verabschiedete er eine Erklärung 
für Demokratie und gegen die im Ort zuvor stattgefundenen Tref-
fen rechtsradikaler bzw. antidemokratischer Gruppen (Wortlaut im 
Anschluss des Sitzungsberichts).
Anschließend ging es um die Terminplanung für Veranstaltungen 
im Ort sowie auch von Festen in der Nachbarschaft, an denen teil-
genommen werden soll. Zu diesen Veranstaltungen gehörten unter 

	■ Tanz in den Mai

Liebe Kraamer,
es ist wieder soweit - der Mai steht vor der Tür, und wir möchten 
gemeinsam mit euch die warme Jahreszeit begrüßen! Daher laden 
wir euch herzlich zur traditionellen Maifeier an der Grillhütte ein. Es 
erwartet euch ein geselliges Beisammensein mit leckerem Grillgut, 
erfrischenden Getränken und guten Gesprächen. Wir freuen uns auf 
euch!

	■

	■ Flursäuberungsaktion in Mammelzen
Am 6. April fand in Mammelzen die alljährliche Flursäuberungsaktion 
statt. Viele freiwillige Helfer haben sich in ihrer Freizeit mächtig ins 
Zeug gelegt, um ihre Gemeinde von wildem Unrat zu befreien, aber 
auch aktiven Natur- und Landschaftsschutz zu betreiben. Neben 
zahlreichen Um- und Fast-Food-Verpackungen wurden immer wie-
der Schadstoffe wie Farben, Lacke und Öle in Eimern und Dosen 
zusammengetragen.

Es wurden drei Reifen in der Feldflur gefunden. Insgesamt haben die 
verschiedenen Gruppen in den Ortsteilen Reuffelbach, Hüttenhofen 
und Mammelzen rund 7 Kubikmeter Müll gesammelt. Anschließend 
gab es eine Stärkung im Dorfgemeinschaftshaus. Ortsbürgermeis-
ter Dieter Rütscher und der anwesende Jagdpächter Harald Sasse-
rath bedankten sich ausdrücklich bei allen Helferinnen und Helfern 
für ihr großes Engagement. Die Verpflegung wurde von den Jagd-
pächtern übernommen, hierfür einen herzlichen Dank.

Entfernt gemäß DSGVO



Altenkirchen-Flammersfeld 27 Donnerstag, 25.04.2024

	■ Maifeier Michelbach
Der Tradition folgend möchten wir in diesem Jahr wieder einen Mai-
baum aufstellen und gemeinsam mit Euch in den Mai feiern. Wir 
werden am 30. April ab ca. 16:00 Uhr unseren Maibaum auf dem 
Spielplatz in Michelbach aufstellen.
Die gemeinsame Feier findet ab 18:30 Uhr natürlich mit Getränken, 
Leckerem vom Grill und Musik auf dem Spielplatz am Maifeuer statt. 
Wir freuen uns auf einen geselligen Abend mit Euch!
Solltet Ihr noch nicht in der Michelbacher WhatsApp-Gruppe ver-
treten sein und Interesse am Austausch haben, reicht eine kurze 
Nachricht an Torsten Klein, 0170-8665414, oder Alex Schleiden, 
0151-27564768.

	■ Obstbaumschnittkurs 
wurde im Ortsbezirk Obernau durchgeführt

In Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde Altenkir-
chen hat die Ortsgemeinde Neitersen am Samstag, 6. April 2024, 
einen Obstbaumschnittkurs durchgeführt.
Der Ortsvorsteher Mirko Müller hatte dazu eingeladen, alles orga-
nisiert, die altehrwürdige Gerätehalle in Obernau für den theore-
tischen Teil hergerichtet und die Streuobstwiese für den späte-
ren Teil der Veranstaltung mulchen lassen und damit begehbar 
gemacht.
Sechzehn interessierte Teilnehmer, leider nur zwei aus der Ortsge-
meinde Neitersen, wurden von Olaf Riesner-Seifert in der Geräte-
halle im Ortsteil Obernau begrüßt. Unter dem Motto „der richtige 
Schnitt zum richtigen Zeitpunkt“ übermittelte der Fachmann Harry 
Sigg (NABU) im theoretischen Teil des Kurses die Besonderheiten 
beim Obstbaumschnitt in seiner bekannten unterhaltsamen Art den 
Kursteilnehmern.
Neben den Kenntnissen zum Pflanzschnitt, dem Erziehungsschnitt 
und dem Verjüngungsschnitt wurde von ihm auch erklärt, wie man 
einen Obstbaum richtig pflanzt.
Weiterhin wurden viele Fachbegriffe wie Mitteltrieb, Leitast und 
Fruchtast erläutert.
Nach drei Stunden Theorie und einer leckeren Erbsensuppe mit 
Bockwurst ging es gestärkt raus in die Natur bzw. in die Praxis auf 
die gemeindeeigene Streuobstwiese oberhalb von Obernau Rich-
tung Schürdt.
Nach der Einweisung zu den verschiedenen und sinnvollen Arbeits-
geräten, wie Bypass-Handschere und Japansäge, durften die Teil-
nehmer die zuvor gelernten Schnittregeln anwenden.

In Gruppen aufgeteilt, wurde unter Anleitung von Olaf Riesner-Sei-
fert und Harry Sigg das theoretische Wissen zuerst an zwei bis drei 
Jahre alten und dann an sehr alten Obstbäumen angewendet.
Oft wurde unter den Teilnehmern lange diskutiert bevor jemand den 
Mut hatte zur Schere oder zur Säge zu greifen, denn die richtige 
Zuordnung zum „Mitteltrieb, Leitast und Fruchtast“ erforderte einen 
fachmännischen Blick von allen Seiten des Baumes. Am Ende des 
herrlichen Frühlingstages waren sich alle Teilnehmer einig, dass 
man sehr viel dazugelernt hat und in Zukunft das neue Wissen im 
eigenen Garten anwenden wird.
Ortsvorsteher Mirko Müller bedankte sich zum Abschluss bei Olaf 
Riesner-Seifert und Harry Sigg im Namen aller Teilnehmer für den 
interessanten und informationsreichen Tag.

anderem der Besuch eines energieautarken Ortes, die Einweihung 
eines Panoramawanderwegs und die Besichtigung von privaten 
Projekten zur Energieeinsparung und -gewinnung. Für ein geplan-
tes monatliches Kaffeetrinken für Senioren sollten noch geeignete 
Räumlichkeiten und Helfer gefunden werden. Die Maifeier 2024 soll 
wieder rund um den Sportplatz stattfinden.
Anhand digitaler Übersichten erhielt der Ortsgemeinderat Kenntnis 
über die Kosten der Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflä-
chen, Grünanlagen und Wirtschaftswegen sowie über den Aufwand 
für den Winterdienst. Einstimmig sprach sich der Ortsgemeinderat 
danach für die weitere Zusammenarbeit mit dem Kleinunternehmen 
Sven Müller aus Hennef aus. Dieses habe sich als zuverlässig erwie-
sen und habe im Vergleich mit anderen Anbietern auch besonders 
wirtschaftlich gearbeitet.
Zur Vorberatung des Haushaltsplans für die Jahre 2024/2025 gab 
es zahlreiche, digital dargestellte Daten. Es sollten unter anderem 
die turnusgemäße Prüfung der Brückenbauwerke, die dort anfal-
lenden Instandsetzungskosten sowie die Reparatur von Putzab-
brüchen des Bauhofs berücksichtigt werden. Beigeordneter Armin 
Schnabel schlug als zusätzlichen Haushaltsposten eine Bezuschus-
sung von Balkonkraftwerken vor und nannte als Beispiel 10 Prozent 
der Anschaffungskosten bis zum Höchstbetrag von 100 Euro. Bei 
der Finanzverwaltung wollte der Vorsitzende klären, ob eine solche 
Förderung denkbar ist.
Einstimmig erteilte das Gremium sein Einvernehmen zu einem Bau-
vorhaben in der Straße „Gollenseifen“. Der Eigentümer eines Mehr-
familienhauses hatte eine nordöstliche Erweiterung des Gebäudes 
um rund 130 Quadratmeter beantragt.
Unter den „Informationen des Ortsbürgermeisters“ unterrichtete 
der Vorsitzende über die Europa- und Kommunalwahl mit den zu 
berücksichtigenden Terminen sowie über den Stromverbrach der 
Straßenbeleuchtung.
Beim Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wurde über die noch 
ausstehende Leistung des Büros Stadt-Land-plus aus der Dorfmo-
deration gesprochen.
Es ging darum, entweder eine Grillhütte im Bereich des Weihers zu 
errichten oder den Dorfplatz unterhalb der Kirche zu einem Mehr-
zweckplatz umzugestalten.
Als weiterer Vorschlag kam noch der Bereich oberhalb der Freilicht-
bühne in die Diskussion. Die Mehrheit der Ratsmitglieder votierte für 
eine Umgestaltung des Areals rund um den Dorfplatz. Bei einem 
Ortstermin mit dem Planungsbüro sollen Ideen und Wünsche geäu-
ßert werden. Gleichwohl soll die Idee „Grillplatz mit Grillhütte“ wei-
terverfolgt werden.
Nach der Bitte eines Einwohners, sich des Projekts „Klimawandel-
dörfer“ doch noch anzunehmen, informierte der Ortsbürgermeister 
über den aktuellen Stand. Der Rat sah danach keine neuen Erkennt-
nisse, die eine weitere Beratung des Themas sinnvoll erscheinen 
ließen.
Keine Bedenken hatten die Ratsmitglieder, eine WhatsApp-Com-
munity zu gründen und einen Streugutbehälter in der Straße Zum 
Lichtenberg aufzustellen. In Zusammenhang mit Letzterem wurde 
ausführlich über erlaubte Streumittel informiert. Zur Erdverkabelung 
der Stromleitungen konnten noch keine Termine genannt werden.
Die Fragen aus der Einwohnerfragestunde konnten zum größ-
ten Teil sofort beantwortet werden. Eine Einwohnerin erläuterte die 
Beweggründe der Bürgerinitiative „Mehren gegen rechts“ und deren 
Außenwirkung.
Durch die örtlichen Demonstrationen und weitere Initiativen sei 
ein positives Bild von Mehren entstanden. Die Mobile Beratung 
gegen Rechtsextremismus sowie auch die Presse (unter anderem 
die überregionale „TAZ“) hätten der Ortsgemeinde ein äußerst pro-
fessionelles und entschlossenes Vorgehen gegen rechtsradikale, 
rechtsextreme und rechtspopulistische Treffen, Aktionen und Veran-
staltungen bescheinigt.
Die Mehrener Erklärung für Demokratie im Wortlaut
„Der Ortsgemeinderat stellt sich entschlossen gegen rechtsradi-
kale, rechtsextreme und rechtspopulistische Treffen, Aktionen und 
Veranstaltungen jeglicher Gruppierungen. Wir treten offensiv ein für 
Demokratie, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit auf dem Boden des 
Grundgesetzes.
Der Ortsgemeinderat wird dazu weiterhin den Austausch mit der 
mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus Rheinland-
Pfalz, dem Beratungszentrum gegen Rechtsextremismus, sowie 
dem Demokratiezentrum Rheinland-Pfalz nutzen, um auch zukünf-
tig wirkungsvolle Aufklärungs- und Präventionsarbeit leisten zu 
können.
Der Ortsgemeinderat begrüßt ausdrücklich ein respektvolles Wir-
ken von Bürgern, Gruppen und Initiativen, die sich gegen die zuneh-
mende Verbreitung von rechtsradikalem Gedankengut wenden und 
für Demokratie und Toleranz eintreten.
Mit dieser Erklärung soll jedem deutlich klargemacht werden, wofür 
der Ortsgemeinderat einsteht, nämlich für freiheitlich demokratische 
Grundordnung und zur Achtung der Menschenrechte im Sinne einer 
durch viel Bürgerengagement geprägten bunten Vielfalt dörflichen 
Lebens.“
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Nächster Termin: 07.05.2024, 
Hähnershof.
Herta Müller, Nobelpreisträge-
rin und Autorin unseres nächsten 
Buches „Atemschaukel“, befasst 
sich darin mit dem Trauma der 
Deportation 1945 aus dem heu-
tigen Rumänien in russische 
Straflager.
Weitere Termine:
• 04.06.2024 „Die Unschärfe 
der Welt“ von Iris Wolff, Moniers 
Scheune, Obererbach
• 02.07.2024 „Besser allein als 
in schlechter Gesellschaft“ von 
Adriana Altaras

• 23.07.2024 Sommerfest im Hähnershof mit Gedichten, Geschich-
ten, Elfchen und Buchvorstellungen

• 30.07.2024 „ Die Nacht von Lissabon“ Erich Maria Remarque
Der Literaturkreis Obererbach ist offen für alle, die gerne lesen 
und sich über das Gelesene austauschen möchten. Die Bücher 
werden von den Mitgliedern vorgeschlagen und per Abstimmung 
ausgewählt.
Information:
Doris Monier, Tel. 02681/1242

	■ Flur- und Umwelttag in Oberirsen
Am Freitag, 12.04.24, fand der diesjährige Flur- und Umwelttag in 
Oberirsen statt. Bei gutem Wetter waren viele Bürgerinnen und Bür-
ger motiviert, sodass zusätzlich der Sandkasten des gerade ent-
stehenden Mehrgenerationenplatz in Rimbach mit Sand gefüllt wer-
den konnte.

Die „Müllsammel-Aktion“ war erfolgreich und der Container gut 
gefüllt. Einen großen Dank an alle Fleißigen, die sich hoffentlich gut 
mit Leckerem vom Grill und Getränken gestärkt haben.

Leider waren einige schon gegangen und zum Gruppenfoto nicht 
mehr anwesend.

Die Ortsgemeinde bedankt sich für den produktiven Einsatz bei allen 
Bürgerinnen und Bürgern und der Unterstützung der Jagdpächtern 
und der Jagdgenossenschaft

	■ Der Ortsgemeinderat tagte am 13. März
Obwohl die Sitzung des Ortsgemeinderats Obererbach am 
13.03.2024 vier Tagesordnungspunkte umfasste, waren keine 
Abstimmungen erforderlich. Die Sitzung drehte sich hauptsächlich 
um die Unterrichtung des Rates und die Beratung über Aktuelles 
aus dem Gemeindebereich.
Vorsitzender Stefan Löhr informierte unter anderem über Termine, 
an denen die Ratsmitglieder zum Arbeitseinsatz aufgefordert waren, 
so zur Einwohnerversammlung am 21. März, für die am Abend zuvor 
Tische und Stühle im Bürgerhaus gestellt werden mussten. Am 18. 
März sollte bei einem Ortstermin auf dem Spielplatz in der Garten-
straße der Standort für das neue Gerät „Raumkapsel“ festgelegt 
und am 19. März das Schild „Bürgerhaus“ installiert werden.
Der Ortsbürgermeister selbst hatte Einladungen, Programmab-
lauf und Anmeldeformulare für die Seniorenfahrt am 21. Septem-
ber nach Remagen erstellt. Die Ratsmitglieder haben die Aufgabe, 
die Schreiben zu gegebener Zeit an die eingeladenen Mitbürger zu 
verteilen.
Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ ging es zunächst 
um die Baustelle am Bahnübergang Koberstein. Für den 15. März 
sollte eine probeweise Überfahrt mit Traktor und Tieflader erfolgen 
und kurz danach - wenn keine Beanstandungen der Bahn AG vor-
lagen - die Öffnung für den Kfz-Verkehr. Bis dahin, so berichtete 
Landschaftsarchitekt Martin Heinemann weiter, war der Bahnüber-
gang verschlossen und konnte nur von speziellem Sicherheitsper-
sonal der Bahn und nach Rücksprache mit dem Stellwerk in Alten-
kirchen händisch geöffnet werden.
Vor Ort betrachtet werden sollte die Meldung eines Anwohners, 
dass Pflastersteine „Auf den Eichen“ lose seien und dass eventu-
ell mehrere Weiden aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen.
In der Straße „Auf den Eichen“ hatte auch eine Tempomessung 
stattgefunden, nachdem darüber geklagt worden war, dass sich 
Verkehrsteilnehmer nicht an Tempo 30 halten. Die Auswertung der 
Messung soll in der nächsten Ratssitzung besprochen werden.

	■ Gemeinderat „on Tour“
Zum Ende der Legislaturperiode 
hatten die Mitglieder des Gemein-
derates noch etwas Besonderes 
geplant. Gemeinsam mit ihren 
Partnern wurde ein Wochenende 
in Essen verbracht. Die Besichti-
gung der Zeche Zollverein und 
der ehemalige Wohnsitz der Fami-
lie Krupp die „Villa Hügel“ sowie 
der Besuch des G.O.P. Theaters 
standen auf dem Programm.
Außerdem konnten u.a. am Bal-
deneysee ein sonniger Nachmit-
tag, regionale Brauereiprodukte 
und die Ruhrpott-Kneipenkul-
tur genossen werden. Nach dem 
Besuch des Essener Doms am 
Sonntag machten sich die Teil-

nehmer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder auf den Rück-
weg bis zum Bahnhof Obererbach.

	■ Erbacher Maifest
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
die Maigesellschaft und die Orts-
gemeinde laden hiermit Jung und 
Alt für den 30.04.2024 ab 18:00 
Uhr an den bunt geschmückten 
Maibaum und an das große Mai-
feuer auf dem Festplatz am Bür-
gerhaus ein.
Dort möchten wir gerne gemein-

sam einen entspannten und friedlichen Abend mit Wurst und 
Steak frisch vom Grill, kühlen Getränken und leckerer Maibowle 
verbringen.
Auch unsere Chöre werden an der Gestaltung des Abends mitwirken.
Auf Euer kommen freuen sich

die Maigesellschaft, alle Mitglieder des Ortsgemeinderates und der 
Ortsbürgermeister

	■ Literaturkreis Obererbach trifft sich wieder 
am 07.05.2024 im Hähnershof

„Alte Liebe“ war der Titel unseres letzten Buches, das die Mitglieder 
des Literaturkreises Obererbach für unser Treffen am 09.04.2024 
ausgewählt hatten. Elke Heidenreich und Bernd Schroeder haben 
mit diesem Buch und ihren amüsanten Anekdoten über das Altern in 
einer Ehe sicher für einige entspannte Stunden gesorgt.
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für jeden weiteren Hund 126 € 126 €
für den ersten gefährlichen 
Hund / für jeden gefährlichen 
Hund

720 € 720 €

für den zweiten gefährlichen 
Hund

1.080 € 1.080 €

für jeden weiteren gefährlichen 
Hund

1.620 € 1.620 €

§ 6 - Eigenkapital
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2023 beträgt

3.141.983 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2024 beträgt

3.229.378 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2025 beträgt

3.260.964 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2026 beträgt

3.307.000 €.

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen
und Auszahlungen

Haushaltsjahr
2024

Haushaltsjahr
2025

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor,
wenn im Einzelfall 500 € 500 €
überschritten sind.

§ 8 - Wertgrenze für Investitionen
Haushaltsjahr 

2024
Haushaltsjahr 

2025
Investitionen oberhalb der 
Wertgrenze von

1.000 € 1.000 €

sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.
Oberlahr, den 22.02.2024
Ortsgemeinde Oberlahr

Anneliese Rosenstein, Ortsbürgermeisterin
Hinweis:
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von Montag, 29. April 2024 bis 
Dienstag, 7. Mai 2024, während der allgemeinen Öffnungszeiten des 
Rathauses - Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 
16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 
von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 
13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 15, öffentlich aus.
Oberlahr, den 25. April 2024
Ortsgemeinde Oberlahr

Anneliese Rosenstein, Ortsbürgermeisterin

Bekanntmachung

	■ Versammlung der Jagdgenossen 
des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Oberwambach

Am Samstag, 11. Mai 2024, findet um 20:00 Uhr, im Gerätehaus der 
Ortsgemeinde 57614 Oberwambach,eine Versammlung der Jagd-
genossen statt, zu der hiermit eingeladen wird.
Tagesordnung:
1. Genehmigung der Jahresrechnung für das Jagdjahr 2023/2024 

und Entlastung des Vorstands
2. Genehmigung des Haushaltsplans für das Jagdjahr 2024/2025
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jagdpachtreiner-

trags aus dem Jagdjahr 2023/2024
4. Verschiedenes

57614 Oberwambach, 22.04.2024
Der Jagdvorsteher

Oswald Schüler

Ölsen

	■ Bekanntmachung der Wahlleiterinnen/Wahlleiter 
für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des 
Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Ölsen

In Abänderung der Bekanntmachung vom 14. März 2024 wird hier-
mit die Wahlleiterin/der Wahlleiter für die Wahl der Ortsbürger-
meisterin/ des Ortsbürgermeisters der Gemeinde Ölsen wie folgt 
geändert:
Erster Beigeordneter Rainer Himmeröder, Lindenstr. 5, 57589 Ölsen

Ölsen, 19.04.2024
Der Gemeindewahlleiter

für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters
Rainer Himmeröder, Erster Beigeordneter

Öffentliche Bekanntmachung

	■ Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberlahr 
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 
vom 22. Februar 2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeord-
nung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssat-
zung beschlossen, die nach Bestätigung durch die Kreisverwal-
tung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom 26. März 2024 hiermit 
bekannt gemacht wird:

§ 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden Haushaltsjahr 

2024
Haushaltsjahr 

2025
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag
der Erträge auf

1.335.197 € 1.370.630 €

der Gesamtbetrag
der Aufwendungen auf

1.247.802 € 1.339.044 €

der Jahresüberschuss (+) /
Jahresfehlbetrag (-) auf

87.395 € 31.586 €

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen
Ein- und Auszahlungen auf

132.668 € 76.034 €

die Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit auf

500.000 € 303.000 €

die Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit auf

670.000 € 350.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf -170.000 € -47.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf 37.332 € -29.034 €
Veränderung der Forderungen 
gegenüber der Einheitskasse

-55.565 € 10.435 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men erforderlich ist, wird festgesetzt für

Haushaltsjahr
2024

Haushaltsjahr
2025

zinslose Kredite auf 0 € 0 €
verzinste Kredite auf 0 € 0 €
zusammen auf 0 € 0 €

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr

2024
Haushaltsjahr

2025
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflich-
tungsermächtigungen) führen können,
wird festgesetzt auf 0 € 0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenom-
men werden müssen,
beläuft sich auf 0 € 0 €

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Ein-
heitskasse

Haushaltsjahr 
2024

Haushaltsjahr 
2025

Der Höchstbetrag der Verbind-
lichkeiten gegenüber der Ein-
heitskasse wird festgesetzt auf

646.000 € 711.300 €

§ 5 - Steuerhebesätze
Haushaltsjahr 

2024
Haushaltsjahr 

2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt
festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftli-
che Betriebe (Grundsteuer A) auf

350 v. H. 350 v.H.

b) für Grundstücke (Grund-
steuer B) auf

470 v. H. 470 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 410 v. H. 410 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindege-
bietes gehalten werden
für den ersten Hund 72 € 72 €
für den zweiten Hund 96 € 96 €
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der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rat-
hausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Vorschläge zum Entwurf der 
Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge 
sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-
Flammersfeld, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, oder elekt-
ronisch an finanzen@vg-ak-ff.de, einzureichen. Der Ortsgemeinde-
rat wird vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über die 
innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sit-
zung beraten und entscheiden.

Racksen, 25. April 2024
Ortsgemeinde Racksen

Bernd Hommer, Ortsbürgermeister

Reiferscheid

	■ Maifeier in Reiferscheid
Das traditionelle Aufstellen des 
Maibaumes darf auch in diesem 
Jahr in Reiferscheid nicht fehlen. 
Um 19:00 Uhr wird der Baum auf-
gestellt und anschließend bei 
kühlen Getränken und Leckereien 
vom Grill bewacht.

	■ Maifeier
Am 30. April möchten wir wieder gemeinsam in den Mai feiern.
Hierzu treffen wir uns ab 18:00 Uhr zum Schmücken und Aufstellen 
des Maibaumes beim Bürgerhaus. Die Verpflegung ist sichergestellt. 
Für die Kinder wird Stockbrot vorbereitet.

	■ Hof- und Garagen-Flohmarkt

Öffentliche Bekanntmachung

	■ Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Montag, 29. April 2024, 19:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschafts-
haus Pleckhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Erschließungsmaßnahme „Brunnenstraße (Teilstück) 

Pleckhausen
Abwägungsverfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB
Beratung und Beschlussfassung über die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

2. Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
3. Vertragsangelegenheiten
4. Grundstücksangelegenheiten
5. Ermächtigung des Ortsbürgermeisters zur Auftragsvergabe

Ludger Heßeler, Ortsbürgermeister

	■ Aus der Ratssitzung am 25. März
Mit einem ganzen Strauß von Zahlen und Fakten hatte sich der Orts-
gemeinderat von Pleckhausen in seiner Sitzung am 25.03.2024 zu 
befassen. Als erster Tagesordnungspunkt stand die Haushaltssat-
zung mit Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025 zur Entschei-
dung an. Dem Entwurf, den die Finanzabteilung der Verwaltung 
vorgelegt hatte, zeigte sich das Gremium einverstanden und ver-
abschiedete das Zahlenwerk einstimmig. Die Satzung wird in einem 
der nächsten Mitteilungsblätter bekannt gemacht.
Auch der Forstwirtschaftsplan 2024 mit seinen Zahlen wurde ein-
stimmig angenommen. Bei einer prognostizierten Holzernte von 
20 Festmetern sollen 1.006 Euro durch Verkauf erlöst und 11.400 
Euro an Fördermitteln eingenommen werden. Die Aufwendungen 
für Holzproduktion, Revierdienst und Wegeunterhalt sowie laufende 
Kosten wie Versicherungen und Mitgliedschaften betragen jedoch 
voraussichtlich 23.370 Euro, sodass dieses Jahr ein Verlust von 
10.964 Euro zu verzeichnen ist. Im Anschluss wurde der Rat um 
die Bestätigung einer Eilentscheidung gebeten, die der Ortsbürger-
meister im Benehmen mit den Beigeordneten getroffen hatte. Es 
ging um die Erteilung des Einvernehmens zum Bau eines Einfa-
milienhauses sowie einer Doppelgarage im Mühlenweg. Zum Haus-
bau hatte es bereits 2022 eine positive Entscheidung über die Bau-
voranfrage gegeben. Da das Vorhaben außerdem innerhalb der 
zusammenhängenden Bebauung liegt, bestanden keine Bedenken, 
die Entscheidungen zu bestätigen. In der Brunnenstraße muss ein 
beschädigter Regeneinlauf repariert werden. Hierfür lag ein Ange-
bot der Firma Marc Abresch aus Oberdreis/Lautzert über 3.570 Euro 
vor. Der Gemeinderat erteilte der Verwaltung den Auftrag, die Arbei-
ten an diese Firma zu vergeben. Unter dem Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes“ wurde unter anderem die wiederholte mutwillige 
Zerstörung der Scheiben des WC-Containers an der Freizeithütte 
thematisiert. Es wurde nicht nur Anzeige bei der Polizei erstattet, 
sondern auch ein Angebot für ein Schutzgitter angefordert.
An den Kreuzungen Güllesheimer Weg/Hauptstraße sowie Forst-
straße/Hauptstraße sollen Verkehrsspiegel angebracht werden. 
Ebenfalls erwähnt wurden: der Termin für die „Saubere Landschaft“ 
(6. April), der Defekt zweiter Straßenlaternen in der Eiderbachstraße 
und die Tatsache, dass der Jugendraum wieder durch den Verein 
„Wir sind Plägese“ betrieben wird. In nichtöffentlicher Sitzung wurde 
über Grundstücksangelegenheiten und „Verschiedenes“ gespro-
chen, jedoch keine Beschlüsse gefällt.

Racksen

	■ Öffentliche Bekanntmachung
1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für die 
Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit dem Haushaltsplan und sei-
nen Anlagen
Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 
2025 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wird am 25. April 
2024 dem Ortsgemeinderat zugeleitet und liegt während der allge-
meinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 
bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 
von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung, Rathausstraße 13, 57610 Alten-
kirchen, Zimmer U 15, bis zur Beschlussfassung über die Haus-
haltssatzung durch den Ortsgemeinderat, zur Einsichtnahme aus.
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Die Einwohnerinnen und Einwohner von Racksen haben die Mög-
lichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung bei 
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Öffentliche Bekanntmachung
I.
	■ Friedhofsatzung der Ortsgemeinde 
Seifen vom 15. April 2024

Der Ortsgemeinderat von Seifen hat aufgrund des § 24 Gemeinde-
ordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2 Abs. 3, 5 Abs. 
2 und 6 Abs. 1 Satz 1 Bestattungsgesetz (BestG) folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
Inhaltsübersicht:
Friedhofssatzung
1. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Friedhofszweck/Bestattungsanspruch
§ 3 Schließung und Aufhebung
2. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Ausführen gewerblicher Arbeiten
3. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit
§ 8 Särge
§ 9 Grabherstellung
§ 10 Ruhezeit
§ 11 Umbettungen
4. Grabstätten
§ 12 Allgemeines, Arten der Grabstätten
§ 13 Reihengrabstätten
§ 14 Urnengrabstätten
§ 15 Urnengrabstätten als Rasengräber
§ 16 Anonyme Urnengrabstätten
§ 17 Wahlgrabstätten
5. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale
§ 18 Allgemeines
§ 19 Allgemeine Gestaltungsvorschriften
§ 20 Gestaltung der Grabmale und Grabeinfassungen
§ 21 Errichten und Ändern von Grabmalen und Grabeinfassungen
§ 22 Verbot der Grabmale aus Kinderarbeit
§ 23 Standsicherheit der Grabmale und Grabeinfassungen
§ 24 Verkehrssicherungspflicht für Grabmale und Grabeinfassungen
§ 25 Entfernen von Grabmalen und Grabeinfassungen
6. Herrichten und Pflege der Grabstätten
§ 26 Herrichten und Instandhalten der Grabstätten
§ 27 Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften
§ 28 Vernachlässigte Grabstätten
7. Leichenhalle
§ 29 Benutzen der Leichenhalle
8. Schlussvorschriften
§ 30 Alte Rechte
§ 31 Haftung
§ 32 Ordnungswidrigkeiten
§ 33 Gebühren
§ 34 Inkrafttreten
1. Allgemeine Vorschriften

§ 1 - Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für den im Gebiet der Ortsgemeinde Seifen gele-
genen und von ihr verwalteten Friedhof.

§ 2 - Friedhofszweck/Bestattungsanspruch
(1) Der Friedhof ist eine nicht rechtsfähige Anstalt (öffentliche Ein-
richtung) der Ortsgemeinde Seifen.
(2) Er dient der Bestattung von
a) Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes Einwohner der Ortsge-

meinden Seifen waren oder
b) Personen, die ein besonderes Recht auf Bestattung in einer 

bestimmten Grabstätte haben oder
c) Tot- oder Fehlgeburten nach § 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 

3 BestG, soweit diese in der Ortsgemeinde Seifen geboren wur-
den, bzw. wenn ein Elternteil Einwohner der Ortsgemeinde ist 
oder

d) Personen, die ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Sätze 2 
und 3 BestG zu bestatten sind.

(3) Auf dem Friedhof soll ferner bestattet werden, wer früher im 
Gebiet der Gemeinden nach § 2 Abs. 2 a) gewohnt hat und seine 
Wohnung nur wegen der Aufnahme in eine auswärtige Altenpflege- 
oder ähnliche Einrichtung oder wegen Verlegung des Wohnsitzes zu 
auswärts wohnenden Angehörigen zur Vermeidung der Aufnahme in 
einer der genannten Einrichtungen aufgegeben hat.
(4) In begründeten Ausnahmefällen ist auch die Bestattung ande-
rer Personen mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
zulässig.
Hierzu ist der Abschluss einer Vereinbarung notwendig.

	■ Einladung zur Maifeier – Du bist Schürdt!
Am 30.04.2024 wird in Schürdt wieder in 
den Mai gefeiert! Um 18:30 Uhr wird der 
Maibaum aufgestellt, und anschließend 
geht es in den gemütlichen Teil über.
Bereits am 28.04.24 wird um 11:00 Uhr 
der Maibaum mit dem Traktor geholt! 
Startpunkt ist am Glascontainer in der 
Gartenstraße.

Hierzu sind alle Kinder herzlich eingeladen mit anzupacken!
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt - es wird wieder gegrillt. 
Da zu Würsten, Steaks und Brot auch Salate gehören, freuen wir 
uns über Freiwillige, die einen Salat zubereiten möchten.
Wer hierzu bereit ist, meldet sich bitte bis zum 26.04.2024 bei
- Bettina Hombach, Fichtenweg 5,
0171 4170459 oder
- Yvonne Schmidt, Finkenweg 8
0151 27555666
Über mögliche Änderungen wird in der WhatsApp-Gruppe „WIR 
SIND SCHÜRDT“ informiert werden.

	■ Schürdt putzt sich wieder raus
Der Frühling kann kommen! Mit der Hilfe vieler fleißiger Schürdter 
Hände wurde dem Müll in und um Schürdt am letzten Samstag zu 
Leibe gerückt. Im Zuge dessen wurden auch neue Bänke an belieb-
ten Spazierstrecken rund um Schürdt aufgestellt, die Spaziergän-
ger dazu einladen einen Moment in unserem schönen Örtchen zu 
verweilen und den Blick über die wunderschöne Natur schweifen 
zu lassen.

Das Bushäuschen an der Schürdter Wendeschleife wurde leider 
wenige Tage vor dieser Aktion mutwillig verschmutzt und frisch 
gepflanzte Blumen aus der Erde gerissen. Dies wurde durch meh-
rere Helfer mit viel Arbeit wieder gereinigt und wir hoffen sehr, dass 
die Verursacher dies in Zukunft unterlassen werden! Im Anschluss 
gab es für alle fleißigen Helfer*innen frische Pizza und köstlichen 
Kuchen aus dem Backes der Familie Saynisch.

Der Ortsbürgermeister und sein Team im Gemeinderat bedanken 
sich bei allen Schürdter*innen und Freunden von Schürdt für ihre 
tolle Mithilfe bei dieser Aktion! Wir freuen uns schon auf die nächs-
ten Feierlichkeiten mit euch! Zum Beispiel die alljährliche Maifeier 
am 30.04.24 in der Schürdter Grillhütte!

#Ihr seid Schürdt#
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rensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe Anwendung, dass die Frist 
nach § 42a Abs. 2 Satz 1 VwVfG vier Wochen beträgt. Das Verfah-
ren kann über einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 
1 Abs. 1 des Landesgesetzes über die einheitlichen Ansprechpart-
ner in Verwaltungsangelegenheiten vom 27.10.2009, GVBl. S. 355, 
in der jeweils geltenden Fassung abgewickelt werden.
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachli-
cher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind.
(3) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 nicht mehr vorliegen und die Gewerbetreiben-
den trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung gegen die Bestimmun-
gen der Friedhofssatzung verstoßen.
*) Für das Verfahren zur grenzüberschreitenden vorübergehenden 
und gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen wird insbeson-
dere auf die EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom 18. März 2016 
(BGBl. I S.509) und auf die §§ 4 ff. der Gewerbeordnung verwiesen.
3. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 - Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der 
zuständigen Friedhofsverwaltung anzumelden. Für die Beisetzung 
von Aschen gilt § 14 Abs. 4.
(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen 
Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nut-
zungsrecht nachzuweisen.
(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im 
Benehmen mit den Angehörigen und der zuständigen Religionsge-
meinschaft fest.
(4) Aschen müssen spätestens zwei Monate nach der Einäscherung 
beigesetzt werden, andernfalls werden sie auf Kosten des Bestat-
tungspflichtigen (Verantwortlicher gem. § 9 BestG) in einer Urnenrei-
hengrabstätte beigesetzt.
(5) In einem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist zuläs-
sig, ein Elternteil mit seinem nicht über 1 Jahr alten Kind in einem 
Sarg zu bestatten. Mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung kön-
nen auch Geschwister im Alter bis zu 3 Jahren in einem Sarg bestat-
tet werden.

§ 8 - Särge
(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes 
Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge und Über-
urnen, die in der Erde beigesetzt werden, dürfen nicht aus schwer 
verrottbarem Material sein, soweit nichts Anderes ausdrücklich vor-
geschrieben ist.
(2) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im 
Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge 
erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen. Die Särge für Kindergräber 
dürfen höchstens 1,15 m lang, 0,60 m hoch und im Mittelmaß 0,45 
m breit sein.

§ 9 - Grabherstellung
(1) Die Gräber werden von dem Friedhofpersonal bzw. den Beauf-
tragten der Friedhofverwaltung ausgehoben, ausgeschmückt, wie-
der verfüllt und der Grabhügel abgeräumt. Zu der Abräumung gehört 
die Abfuhr des überschüssigen Erdaushubs.
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche 
(ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis 
zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch min-
destens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.
(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher auf seine Kos-
ten entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der Gräber Grab-
male, Fundamente oder Grabzubehör durch die Friedhofsver-
waltung entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden 
Kosten durch den Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung 
zu erstatten. Die Abräumung und Abfuhr der Kränze sind vom Nut-
zungsberechtigten vorzunehmen. Die Abräumung soll spätestens 
drei Monate, jedoch nicht vor Ablauf von sechs Wochen nach der 
Beisetzung erfolgen.

§ 10 - Ruhezeit
Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre. Bei Verstorbenen bis zum 
Vollendeten 5. Lebensjahr 20 Jahre. Die Ruhezeit für Aschen beträgt 
15 Jahre.

§ 11 - Umbettungen
(1) Die Ruhe der Toten darf nicht gestört werden.
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet 
der sonstigen gesetzlichen Vorschriften[1], der vorherigen Zustim-
mung des Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes erteilt werden; bei Umbettungen 
innerhalb des Friedhofs im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vor-
liegen eines dringenden öffentlichen Interesses. Umbettungen aus 
einer Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte in eine andere Rei-
hengrabstätte/Urnenreihengrabstätte sind innerhalb des Friedhofs 
nicht zulässig. § 3 Abs. 2 und 3 bleiben unberührt.
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder 
Aschenreste können mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsver-
waltung in belegte Grabstätten umgebettet werden. Umbettungen 
erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind bei Umbettungen 

§ 3 - Schließung und Aufhebung
(1) Der Friedhof oder Teile des Friedhofs können ganz oder teilweise 
für weitere Bestattungen oder Beisetzungen gesperrt (Schließung) 
oder anderen Zwecken gewidmet werden (Aufhebung) - vgl. § 7 
BestG -.
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattun-
gen und Beisetzungen ausgeschlossen. Soweit durch die Schlie-
ßung das Recht auf weitere Bestattungen oder Beisetzungen in 
Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten (Sondergräber) erlischt, wird 
dem Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Ein-
tritt eines weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag 
eine andere Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. 
Soweit die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, kann er in diesen 
Fällen die Umbettung dahin verlangen.
(3) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofes als 
Ruhestätte der Toten verloren. Die in Reihen- oder Urnenreihen-
grabstätten Bestatteten werden, falls die Ruhezeit noch nicht abge-
laufen ist, die in Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten, falls die Nut-
zungszeit noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten des Friedhofträgers 
in andere Grabstätten umgebettet.
(4) Schließung oder Aufhebung werden öffentlich bekanntgemacht. 
Der Nutzungsberechtigte einer Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte 
erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufenthalt 
bekannt oder über das Einwohnermeldeamt zu ermitteln ist.
(5) Umbettungstermine werden spätestens einen Monat vorher 
öffentlich bekanntgemacht. Gleichzeitig werden sie bei Wahl- oder 
Urnenwahlgrabstätten den Nutzungsberechtigten, bei Reihen- oder 
Urnenreihengrabstätten - soweit möglich - einem Angehörigen des 
Verstorbenen mitgeteilt.
(6) Ersatzgrabstätten werden von dem Friedhofträger auf dessen 
Kosten entsprechend den Grabstätten auf dem aufgehobenen bzw. 
geschlossenen Friedhof oder dem Friedhofsteil hergerichtet. Die 
Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechts.
2. Ordnungsvorschriften

§ 4 - Öffnungszeiten
(1) Die Öffnungszeiten werden an den Eingängen durch Aushang 
bekanntgegeben. Zu anderen Zeiten darf der Friedhof nur mit 
Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden.
(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das 
Betreten eines Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile vorüberge-
hend untersagen.

§ 5 - Verhalten auf dem Friedhof
(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes 
entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofsperso-
nals sind zu befolgen.
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung 
Erwachsener betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; Kinderwagen 

und Rollstühle, Behindertenfahrräder oder ähnliche Hilfsmittel 
sowie Handwagen zur Beförderung von Material zur Grabher-
richtung, leichte Fahrzeuge von zugelassenen Gewerbetreiben-
den und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung/des Friedhofsträ-
gers sind ausgenommen,

b) Waren und Leistungen aller Art, sowie gewerbliche Dienste 
anzubieten und hierfür zu werben,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung, Bei-
setzung oder Gedenkfeier störende Arbeiten auszuführen,

d) Druckschriften zu verteilen,
e) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten 

zu verunreinigen oder zu beschädigen,
f) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen,
g) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubringen,
h) Gewerbsmäßig oder andere als eigene Grabstätten zu fotogra-

fieren oder zu filmen, es sei denn,
aa) ein entsprechender Auftrag eines Nutzungsberechtigten 
liegt vor oder
bb) der Friedhofsträger hat zugestimmt. Für das Verfahren gilt § 
6 Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend.

i) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben.
Der Friedhofsträger kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem 
Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
(4) Feiern und andere nicht mit einer Bestattung/Beisetzung zusam-
menhängende Veranstaltungen be-
dürfen der Zustimmung des Friedhofsträgers; sie sind spätestens 4 
Tage vorher anzumelden.

§ 6*) - Ausführen gewerblicher Arbeiten
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit der Gestaltung 
und Instandhaltung von Grabstätten befasste Gewerbetreibende 
bedürfen für Tätigkeiten auf dem Friedhof, vorbehaltlich anderwei-
tiger gesetzlicher Regelungen, der vorherigen Zulassung durch die 
Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten 
festlegt. Auf das Verwaltungsverfahren finden die Bestimmungen 
über die Genehmigungsfiktion nach § 42a des Verwaltungsverfah-
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Geburts- und Sterbedatum des/r Beigesetzten vermerkt sind. Die 
Beschaffung der Steinplatte obliegt der Ortsgemeinde.
(4) Weiterer Grabschmuck (Blumen, Grableuchten pp.) durch die 
Angehörigen ist nicht zugelassen.

§ 16 - Anonyme Urnengrabstätten
(1) Anonyme Urnengrabstätten sind äußerlich nicht in Erscheinung 
tretende Gräber in einem hierfür vorgesehenen Grabfeld, das aus-
schließlich als Grünfläche ohne Hinweise auf die Verstorbenen und 
ohne Grabeinfassungen gestaltet wird. Die Pflege der Grabflächen 
erfolgt durch die Ortsgemeinde. Eine Kennzeichnung der Gräber 
erfolgt nur in einem Belegungsplan.

§ 17 - Wahlgrabstätten
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an 
denen auf Antrag nach Zahlung der festgesetzten Gebühr ein Nut-
zungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen 
und deren Lage im Benehmen mit dem Nutzungsberechtigten 
bestimmt wird.
(2) Es wird eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts 
enthält, ausgestellt. Aus diesem Nutzungsrecht ergibt sich die 
Pflicht zur Anlage und Pflege des Grabes.
(3) Wahlgrabstätten werden als Doppelgrabstätten (2 Grabstellen) 
vergeben.
(4) Während der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur statt-
finden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder 
das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit verlän-
gert worden ist.
(5) Das Nutzungsrecht kann nur einmal für die gesamte Wahlgrab-
stätte wiederverliehen werden.
Die Wiederverleihung erfolgt auf Antrag nach den in diesem Zeit-
punkt geltenden Bestimmungen über den Inhalt des Nutzungs-
rechts und die zu zahlende Gebühr.
(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Nutzungs-
berechtigte für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 genann-
ten Personenkreis einen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen 
und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen.
Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht 
das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehöri-
gen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung 
über:
a. auf den überlebenden Ehegatten,
b. auf die Kinder,
c. auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigungen ihrer Väter 

und Mütter,
d. auf die Eltern,
e. auf die Geschwister,
f. auf sonstige Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der übri-
gen Angehörigen der Gruppe die nach Jahren älteste Person 
nutzungsberechtigt.
(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auf 
eine Person aus dem Kreis der in Abs. 6 Satz 2 genannten Personen 
übertragen. Der Rechtsnachfolger hat bei der Friedhofsverwaltung 
das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben 
zu lassen.
(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Sat-
zung und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahl-
grabstätte bestattet zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles 
über andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung und der 
Pflege der Grabstätte zu entscheiden.
(9) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, 
an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit 
zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte 
Grabstätte möglich.
(10) Eine Erstattung der gezahlten Gebühr ist nur bei Rückgabe von 
unbelegten Grabstätten möglich.
5. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale

§ 18 - Allgemeines
(1) Auf dem Friedhof werden Grabfelder mit allgemeinen Gestal-
tungsvorschriften (§§ 19 und 27) eingerichtet.
(2) Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften werden nicht 
eingerichtet.

§ 19 - Allgemeine Gestaltungsvorschriften
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzu-
passen, dass die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen 
und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

§ 20 - Gestaltung der Grabmale und Grabeinfassungen
(1) Die Grabmale müssen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung nach-
stehenden Anforderungen entsprechen:
Für Grabmale dürfen nur Natursteine sowie Holz und geschmiede-
tes oder gegossenes Metall verwendet werden.
Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften 
einzuhalten:
1. Alle Bearbeitungsarten sind zulässig, außer Politur,
2. Politur ist nur als gestalterisches Element für Ornament und 

Schrift erlaubt, sofern sie nicht überwiegt,

aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten die Verantwortli-
chen nach § 9 Abs. 1 BestG, bei Umbettungen aus Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. Der 
Zweckverband ist bei dringendem öffentlichem Interesse berech-
tigt, Umbettungen vorzunehmen.
(4) Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. 
Sie kann sich dabei auch eines gewerblichen Unternehmers bedie-
nen. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.
(5) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an 
benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung ent-
stehen, hat der Antragsteller zu tragen.
(6) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine 
Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
(7) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwe-
cken nur auf behördliche oder richterliche Anordnung hin ausgegra-
ben werden.
4. Grabstätten

§ 12 - Allgemeines, Arten der Grabstätten
(1) Die Grabstätten werden unterschieden in
a) Reihengrabstätten für Erdbestattungen (Einzelgrabstätte)
b) Urnengrabstätten
c) Urnengrabstätte als Rasengrabstätten
d) Anonyme Urnengrabstätten
e) Wahlgrabstätten (Doppelgrabstätte)
f) Urnenwahlgrabstätten (Doppelgrabstätte)
(2) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An 
ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. Es 
besteht kein Anspruch auf Verleihung des Nutzungsrechts an einer 
der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit 
der Umgebung.

§ 13 - Reihengrabstätten (Einzelgrabstätte)
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten (Einzelgräber) für Erdbestat-
tungen, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer 
der Ruhezeit des zu Bestattenden schriftlich zugeteilt werden. Ein 
Wiedererwerb des Nutzungsrechts an der Reihengrabstätte ist nicht 
möglich.
(2) Es werden eingerichtet:
a) Einzelgrabfelder für Verstorbenen bis zum vollendeten 5. 

Lebensjahr,
b) Einzelgrabfelder für Verstorbenen vom vollendeten 5. 

Lebensjahr.
(3) In jeder Reihengrabstätte darf - außer in den Fällen der § 7 Abs. 5 
nur eine Leiche bestattet werden. Die Beisetzung von Aschen nach 
§ 14 bleibt unberührt.
(4) Das Abräumen von Einzelgrabfeldern oder Teilen von ihnen nach 
Ablauf der Ruhezeiten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch 
ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekanntgemacht.

§ 14 - Urnengrabstätten
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in:
a) in Urnenreihengrabstätten
b) in Reihengrabstätten zusammen mit einer Leiche eine Asche je 

Grabstelle, wenn die Ruhezeit nach der ersten Belegung noch 
mindestens 15 Jahre beträgt

c) in Wahlgrabstätten nach der erstmaligen Belegung zusammen 
mit einer Leiche mit einer Asche je belegter Grabstelle, wenn die 
Ruhezeit nach der ersten bzw. zweiten Belegung noch mindes-
tens 15 Jahre beträgt

d) in Urnenreihengrabstätten als Rasengräber
e) in anonymen Urnengrabstätten
f) in Urnenwahlgrabstätten
(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschenstätten, die der Reihe nach 
in besonders zugelassen Grabfeldern und erst im Todesfall auf die 
Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung abgegeben werden.
(3) Urnenwahlgrabstätten sind Aschenstätten, für die auf Antrag ein 
Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen 
wird. In einer Urnenwahlgrabstätte dürfen bis zu zwei Urnen beige-
setzt werden.
(4) Die Beisetzung ist bei der Friedhofverwaltung rechtzeitig 
anzumelden.
Der Anmeldung sind eine Ausfertigung der standesamtlichen Ster-
beurkunde und die Bescheinigung des Trägers der Feuerbestat-
tungsanlage über die Einäscherung beizufügen.
(5) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gel-
ten die Vorschriften für Reihen- und Wahlgrabstätten entsprechend 
auch für Urnengrabstätten.

§ 15 - Urnengrabstätten als Rasengräber
(1) Aschen dürfen in „Urnengrabstätten als Rasengräber“ beigesetzt 
werden.
(2) Für Urnengrabstätten als Rasengräber gilt § 14 Abs. 2 und 3 
entsprechend.
(3) Rasengrabstätten werden nach ca. 6 Wochen nach Beisetzung 
der Urne von der Ortsgemeinde eingeebnet und eingesät. Die Pflege 
der Grabstätte obliegt für die gesamte Ruhefrist der Ortsgemeinde. 
In die Rasenfläche wird eine Steinplatte eingelassen, auf der Name, 
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über das Einwohnermeldeamt nicht zu ermitteln, genügen als Auf-
forderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild 
auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt 
wird.

§ 25 - Entfernen von Grabmalen
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grab-
male nur mit vorheriger Zustimmung des Friedhofsträgers entfernt 
werden.
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihen- und Urnengrabstätten, 
nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten 
oder nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten 
werden die Grabmale, Grabeinfassungen und sonstigen baulichen 
Anlagen innerhalb einer Frist von drei Monaten vom Friedhofsträger 
oder seinem Beauftragten entfernt. Auf Antrag kann die Abräumung 
vom Verpflichteten selbst vorgenommen werden. Auf den Ablauf der 
Ruhezeit bzw. der Nutzungszeit wird durch öffentliche Bekanntma-
chung hingewiesen.
(3) Für das Abräumen der Grabstätte erhebt der Friedhofsträger 
bereits bei der Vergabe der Grabstätte eine Gebühr nach der gel-
tenden Friedhofsgebührensatzung. Des Weiteren behält er sich eine 
Differenznachberechnung (Inflationsbetrag) der tatsächlichen Kos-
ten nach erfolgter Abräumung vor. Sofern Grabstätten vom Ver-
pflichteten selbst abgeräumt werden, wird die Abräumgebühr nach 
ordnungsgemäßer Abräumung erstattet.
(4) Das Abräumen von Grabstätten, die vor in Kraft treten dieser Sat-
zung belegt wurden, wird von dem Friedhofsträger bzw. von den 
Beauftragten durchgeführt.
Die Kosten für das Abräumen werden dem Verpflichteten nach 
Durchführung in Rechnung gestellt. Weiterhin kann der Verpflichtete 
auf schriftlichen Antrag bei der Friedhofverwaltung die Grabstätte in 
eigener Regie abräumen.
6. Herrichten und Pflege der Grabstätten

§ 26 - Herrichten und Instandhalten der Grabstätten
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 19 
hergerichtet und dauernd instandgehalten werden. Dies gilt ent-
sprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze 
sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.
(2) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihen- und 
Urnenreihengrabstätten der Inhaber der Grabzuweisung (Verant-
wortlicher gemäß § 9 BestG), bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten 
der Nutzungsberechtigte verantwortlich.
(3) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstät-
ten selbst anlegen und pflegen oder damit einen Friedhofsgärtner 
beauftragen.
(4) Reihen- und Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb sechs 
Monate nach der Bestattung, Wahl- und Urnenwahlgrabstätten 
innerhalb von sechs Monaten nach der Verleihung des Nutzungs-
rechtes hergerichtet werden.
(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich 
der Friedhofsverwaltung.
(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungs-
mitteln ist nicht gestattet.

§ 27 - Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften
(1) Die Herrichtung der Grabstätten unterliegt keinen besonderen 
Anforderungen.
(2) Nicht zugelassen sind jedoch Bäume und großwüchsige Sträu-
cher, die eine Höhe von 0,80 m überschreiten. Die Bepflanzung darf 
die anderen Grabstätten sowie die öffentlichen Anlagen und Wege 
nicht beeinträchtigen.

§ 28 - Vernachlässigte Grabstätten
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder 
bepflanzt, hat der Verantwortliche auf schriftliche Aufforderung der 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzu-
setzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt er 
dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die 
Grabstätte nach ihrem Ermessen auf seine Kosten herrichten lassen 
oder vorzeitig einebnen.
(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder in angemessener Frist 
nicht zu ermitteln, genügt für die Durchführung der Maßnahme nach 
Abs. 1 eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweis auf der 
Grabstätte.
7. Leichenhalle

§ 29 - Benutzen der Leichenhalle
(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme von Leichen bis zur Bestat-
tung. Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten 
werden. Die Friedhofsverwaltung kann hierfür bestimmte Zeiten 
festlegen, wobei in besonderen Fällen (z.B. Unfalltod) Ausnahmen 
möglich sind.
(2) Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der 
Trauerfeier oder der Beisetzung endgültig zu schließen.
(3) Die Särge der an einer nach seuchenrechtlichen Bestimmungen 
meldepflichtigen Krankheit Verstorbenen sollen in einem besonde-
ren Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen 
Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der 
vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.

3. nicht zugelassen sind alle nicht aufgeführten Materialien, Zuta-
ten, Gestaltungs- und Bearbeitungsarten, insbesondere Beton, 
Glas, Emaille, Kunststoff, Lichtbilder, Gold, Silber, Bronze und 
Farben.

(2) Für Grabmale und Grabeinfassungen gelten folgende 
Festsetzungen:
a) für die Einrichtung von Grabeinfassungen müssen Natursteine 

oder Werksteine verwendet werden. Die Einrichtung von Grab-
einfriedungen ist nicht gestattet. Die Höhe der Grabeinfassung 
wird auf 8 cm über der Gehweghöhe festgelegt.

b) Stehende Grabmäler dürfen eine Gesamthöhe von 0,90 m 
für Erwachsenengräber und 0,70 m für Kindergräber nicht 
überschreiten.

c) Liegende Grabmäler (Grabplatten) sind nicht gestattet, außer 
bei Urnen. Eine Grababdeckung gilt als Grabplatte, wenn sie 
mehr als zwei Drittel der Grabfläche abdeckt. Außerdem dür-
fen luftundurchlässige Materialien wie z.B. Folien nicht verwen-
det werden.

d) Grabbeete dürfen die Höhe der Einfassungsplatten nicht 
überschreiten.

e) Schilder mit Hinweis auf den Hersteller der Grabanlage dürfen 
eine Größe von 40 x 70 mm nicht überschreiten und nur an der 
dem Gehweg abgewandten Seite der Grabeinfassung (Rück-
seite) angebracht werden.

(3) Der Friedhofsträger kann Ausnahmen von den Vorschriften der 
Absätze 1 und 2 und auch sonstige bauliche Anlagen zulassen, 
soweit er es unter Beachtung des § 19 für vertretbar hält.

§ 21 - Errichten und Ändern von Grabmalen und Grabeinfas-
sungen

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen sind der 
Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorha-
ben der gültigen Friedhofssatzung entspricht.
(2) Der Anzeige sind beizufügen der Grabmalentwurf mit Grundriss 
und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials und 
seiner Bearbeitung.
(3) Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Vorlage der vollständi-
gen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der Friedhofsverwal-
tung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die 
Friedhofssatzung geltend gemacht werden. Vor Ablauf des Monats 
darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung schriftlich die 
Übereinstimmung mit der geltenden Friedhofssatzung bestätigt.
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die 
sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach Einreichen 
der Anzeige errichtet bzw. geändert worden ist.

§ 22 - Verbot von Grabmalen aus Kinderarbeit
(1) Grabmale und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur auf-
gestellt werden, wenn sie nachweislich ohne schlimmste Formen 
von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 
der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über 
das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit hergestellt worden sind. Her-
stellung umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewin-
nung des Natursteins bis zum Endprodukt.
(2) Für die Nachweiserbringung und Ausnahmen von der Nachweis-
pflicht gilt § 6a Abs. 2 und Abs. 3 Bestattungsgesetz Rheinland-
Pfalz (BestG) in der jeweils gültigen Fassung.

§ 23 - Standsicherheit der Grabmale
Die Grabmale und Grabeinfassungen sind ihrer Größe entsprechend 
nach den allgemeinen anerkannten Regeln des Handwerks zu fun-
damentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher 
sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen 
oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen 
entsprechend.

§ 24 - Verkehrssicherungspflicht für Grabmale
(1) Die Grabmale, Grabeinfassungen und die sonstigen baulichen 
Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu halten. Sie 
sind zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, und zwar in der Regel 
jährlich zweimal, im Frühjahr nach der Frostperiode und im Herbst. 
Verantwortlich dafür ist, bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten 
wer den Antrag auf Zuteilung der Grabstätte (§ 13) gestellt hat, bei 
Wahl- und Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte.
(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, einer Grabein-
fassung, einer sonstigen baulichen Anlage oder von Teilen davon 
gefährdet, ist der für die Unterhaltung Verantwortliche (Abs. 1) ver-
pflichtet, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
(3) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten 
des Verantwortlichen, Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von 
Grabmalen) treffen.
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung 
der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden 
angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung dazu auf 
Kosten des Verantwortlichen berechtigt. Sie kann das Grabmal oder 
Teile davon entfernen.
Die Friedhofsverwaltung ist verpflichtet, diese Gegenstände drei 
Monate aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder 
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§ 1 - Allgemeines
(1) Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofwesens und ihrer 
Anlagen werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebührensätze 
ergeben sich aus der Anlage zu dieser Satzung.
(2) Für die der Umsatzsteuerpflicht unterliegenden Gebührenposi-
tionen wird zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuerpflicht erhoben 
und separat im Gebührenbescheid ausgewiesen.

§ 2 - Gebührenschuldner
Gebührenschuldner sind:
1. bei Erstbestattungen die Personen, die nach § 9 Bestattungs-

gesetz verantwortlich sind und der Antragsteller
2. bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.

§ 3 - Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leis-
tungen nach der Friedhofsatzung, bei antragsabhängigen Leistun-
gen mit der Antragstellung.
(2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheids fällig.

§ 4 - In-Kraft-Treten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsge-
bühren vom 09.06.2010 außer Kraft.

Seifen, den 15.04.2024
Ortsgemeinde Seifen

Torsten Walterschen, Ortsbürgermeister
Anlage zur Friedhofgebührensatzung der Ortsgemeinde Seifen 
vom 15. April 2024
I. Reihengrabstätten
1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 
2 und 3 der Friedhofsatzung

a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 250 €
b) ab vollendeten 5. Lebensjahr 600 €

2. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte 450 €
3. Rasenurnenreihengrabstätte 450 €
4. Anonyme Urnenreihengrabstätte
(Ortsfremdenzuschlag 100%) 450 €
II. Verleihung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten
1. Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach
§ 2 Abs. 2 und 3 der Friedhofsatzung pro Grabstätte 1.200 €
2. Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ziffer 1.
Bei späteren Bestattungen je Jahr pro Grabstätte 50 €
3. Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach Ablauf der 
ersten Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren wie nach Zif-
fer 1 erhoben.
III. Verleihung des Nutzungsrechts an Urnenwahlgrabstätten
1. Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach
§ 2 Abs. 2 und 3 der Friedhofsatzung je Grabstelle 950 €
2. Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ziffer 1.
Bei späteren Bestattungen je Jahr pro Grabstätte 30 €
3. Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach Ablauf der 
ersten Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren wie nach Zif-
fer 1 erhoben.
IV. Urnenbeisetzungen in bestehenden Reihen- und 
Wahlgrabstätten
1. Beisetzung einer Urne in einem Reihengrab oder in
einer Grabstelle eines Wahlgrabes mit einer Leiche 150 €
V. Grabherstellung (Leistungen nach § 9 der Friedhofsatzung)
1. Bestattung eines Verstorbenen bis zum vollendeten
5. Lebensjahr in einem Reihengrab 500 €
2. Bestattung eines Verstorbenen vom vollendeten
5. Lebensjahr in einem Reihengrab 600 €
3. Bestattung in einem Wahlgrab, 1. Grabstelle 600 €
3. Bestattung in einem Wahlgrab, 2. Grabstelle 700 €
4. Bestattung in einer Urnengrabstätte 250 €
5. Beisetzung einer Urne in best. Reihengrab oder Wahlgrab 300 €
VI. Grabplatten
Die Namenstafeln für die Rasengrabstätten werden nach dem 
tatsächlichen Aufwand für die Herstellung sowie das Verlegen 
abgerechnet.
VII. Jährlicher Pflegezuschlag für Grabstätten
1. Rasenurnenreihengrab 25 €
2. Anonymes Urnenreihengrab 10 €
VIII. Entfernung und Einebnung von Grabstätten
1. Reihengrab für Verstorbene bis zum vollendeten
5. Lebensjahr 400 €
2. Reihengrab für Verstorbene vom vollendeten
5. Lebensjahr 400 €
3. Urnenreihengrabstätte 200 €
4. Rasenurnenreihengrabstätte 100 €
5. Wahlgrabstätte 500 €
6. Urnenwahlgrabstätte 250 €

8. Schlussvorschriften
§ 30 - Alte Rechte

(1) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits 
zugeteilt oder erworben sind, richtet sich Ruhezeit, Gestaltung und 
Entfernen der Grabmale nach den bisherigen Vorschriften.
(2) Im Übrigen gilt diese Satzung.

§ 31 - Haftung
Die Ortsgemeinde haftet nicht für Schäden, die durch satzungswid-
rige Benutzung des Friedhofs sowie seiner Anlagen und Einrichtun-
gen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen.

§ 32 - Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt,
2. sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend 

verhält oder die Anordnungen des Friedhofspersonals nicht 
befolgt (§ 5 Abs. 1),

3. gegen die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 Satz 1 verstößt,
4. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung 

ausübt (§ 6 Abs. 1),
5. Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 11),
6. die Bestimmungen über zulässige Maße für Grabmale nicht ein-

hält (§ 24),
7. als Verfügungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder 

Gewerbetreibender Grabmale oder sonstige Grabausstattun-
gen ohne Zustimmung errichtet oder verändert (§ 21 Abs. 1 
und 3,4),

8. Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt 
(§ 25 Abs. 1),

9. Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem 
Zustand hält (§§ 23, 24 und 26),

10. Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel verwendet (§ 
26 Abs. 6),

11. Grabstätten entgegen § 20 Abs. 2 c) mit Grababdeckungen ver-
sieht oder entgegen § 27 gestaltet oder bepflanzt

12. Grabstätten vernachlässigt (§ 28),
13. die Leichenhalle entgegen § 29 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 betritt,
14. entgegen der Vorschrift des § 15 Abs. 4 Grabschmuck o.ä. 

aufbringt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,-- 
EUR geahndet werden. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) vom 24.5.1968 (BGBl. I S. 481) in der jeweils geltenden Fas-
sung findet Anwendung.

§ 33 - Gebühren
Für die Benutzung des von der Ortsgemeinde verwalteten Friedhofs 
und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils gelten-
den Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

§ 34 - Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsatzung der Ortsge-
meinde Seifen vom 01.06.2010 außer Kraft.

Seifen, den 15.04.2024
Ortsgemeinde Seifen

Torsten Walterschen, Ortsbürgermeister
II.
Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Seifen, den 15.04.2024
Ortsgemeinde Seifen

Torsten Walterschen, Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
I.

	■ Satzung über die Erhebung von Friedhofgebühren 
der Ortsgemeinde Seifen vom 15. April 2024

Der Ortsgemeinderat von Seifen hat aufgrund des § 24 der Gemein-
deordnung (Gem0) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit 
bekannt gemacht wird.
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	■ Aus der Sitzung des Gemeinderats vom 21. März
Mit dem Dorferneuerungskonzept, dem silbernen Jubiläum des 
Dorftreff, einem Bauvorhaben und dem Austausch vieler Informa-
tionen befasste sich der Ortsgemeinderat von Werkhausen in die-
ser Sitzung.
Zwei Vertreterinnen des Büros „Stadt-Land-plus“ waren zur Sitzung 
erschienen, um die Fortschreibung des Dorferneuerungskon-
zepts vorzustellen. Das Werk wurde den Ratsmitgliedern auch digi-
tal zur Verfügung gestellt. Nachdem keine weiteren Einwände vorge-
bracht wurden, stimmte das Gremium der vorgestellten Endfassung 
einstimmig zu.
Ebenso einstimmig erteilten die Ratsmitglieder das Einvernehmen 
zu einem Bauantrag für ein bestehendes Mehrfamilienhaus. Der 
Eigentümer hatte den Rückbau eines Teils der Dachkonstruktion 
zugunsten einer Dachterrasse beantragt.
Gegen das Vorhaben bestanden nach § 35, Abs. 2 des Baugesetz-
buchs keine Bedenken.
Ortsbürgermeister Orfgen berichtete über den Stand der Planun-
gen zur Feier „25 Jahre Dorftreff Werkhausen“. Am Samstag, 3. 
August, wird die Band „Foreplay“ auftreten; der weitere Ablauf wird 
noch bekannt gegeben. Auch die Kirchengemeinde werde sich im 
Rahmen der Feierlichkeiten beteiligen, so der Vorsitzende.
Unter den Tagesordnungspunkten „Informationen des Ortsbürger-
meisters“ und „Verschiedenes“ wurde ein breites Themenspektrum 
angesprochen. Unter anderem wurde der Termin der Müllsamm-
lung (6. April) und eines Vortrags zum Thema Grundwasser (9. April) 
genannt. Am 14. Juli soll die Ortsgemeinde Helmeroth, verbunden 
mit einer Wanderung, besucht werden. Auch über die Europa- und 
Kommunalwahl wurde durch den Vorsitzenden informiert.
Außerdem sprach Otmar Orfgen den Bürgerinnen und Bürgern aller 
Ortsteile Lob und Anerkennung für ihre Arbeit aus, um die Dorfer-
neuerung auf den neuesten Stand zu bringen.

	■ Müllsammelaktion Werkhausen 2024
Samstags morgens am 06.04.2024 trafen sich die Werkhausener 
zum gemeinsamen Müllsammeln. Vom Kleinkind bis zum Senior 
packten alle mit an, um die Ortsgemeinde sauber zu halten.

Mit Traktoren und Hängern, vielen Müllsammlern wurde die L 276 
beidseitig in Richtung Leuscheid bis zur Landesgrenze und die K 
24 von Altreifen, Metallteilen und achtlos in die Natur geschleu-
dertem Müll befreit. In mehrere Fußgruppen aufgeteilt, mit Eimern 
und Müllsammelzangen bewaffnet sammelten die fleißigen Helfer 
alle Seitenstraßen und Feldwege ab. Fast ein ganzer Container kam 
zusammen. Die Aktion war wie immer ein voller Erfolg.

Im Anschluss an die Sammelaktion gab es von der Jagdgenossen-
schaft Würstchen und Getränke am Dorftreff. Dafür möchte sich die 
Ortsgemeinde herzlich bedanken.
Nach getaner Arbeit und gut gestärkt, mit voller Zufriedenheit, ver-
abschiedeten sich alle Helfer.

IX. Vorzeitige Einebnung von Grabstätten
Für die vorzeitige Einebnung einer Grabstätte werden Pflegegebüh-
ren für den Rest der Ruhezeit/Nutzungszeit berechnet. Über die zu 
zahlende Gebühr ist eine Vereinbarung zu treffen. Hiervon ausge-
nommen sind Rasengrabstätten, anonyme Grabstätten und Grab-
stätten für Baumbestattungen.
X. Benutzung der Leichenhalle
1. Benutzung Trauerhalle 100 €
XI. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen
Das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen wird durch 
gewerbliche Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden 
Kosten sind von den Gebührenschuldnern als Auslagen zu ersetzen.
XII. Besondere Aufwendungen
Für die Bestattung anderer Personen nach § 2 Abs. 4 der Friedhof-
satzung ist über die zu zahlenden Gebühren eine Vereinbarung zu 
treffen.
II.
Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Seifen, den 15.04.2024
Ortsgemeinde Seifen

Torsten Walterschen, Ortsbürgermeister

	■ Bekanntmachung der Wahlleiterinnen/Wahlleiter 
für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/ 
des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Seifen

In Abänderung der Bekanntmachung vom 14. März 2024 wird hier-
mit die Wahlleiterin/der Wahlleiter für die Wahl der Ortsbürger-
meisterin/des Ortsbürgermeisters der Gemeinde Seifen wie folgt 
geändert:
Erster Beigeordneter Achim Beer, Waldweg 2, 57632 Seifen

Seifen, 17.04.2024
Der Gemeindewahlleiter

für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters
Achim Beer, Erster Beigeordneter

	■ Bekanntmachung der Wahlleiterinnen/Wahlleiter 
für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/ 
des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Sörth

In Abänderung der Bekanntmachung vom 14. März 2024 wird hier-
mit die Wahlleiterin/der Wahlleiter für die Wahl der Ortsbürger-
meisterin/des Ortsbürgermeisters der Gemeinde Sörth wie folgt 
geändert:
Erster Beigeordneter Gerd Abel, Ringstr. 27 a, 57636 Sörth
Sörth, 19.04.2024
Der Gemeindewahlleiter
für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters

Gerd Abel, Erster Beigeordneter

	■ Einladung zur Maifeier
Liebe Stürzbicherinnen und Stürzbicher,
ganz gleich ob jung oder alt, auch in diesem 
Jahr wollen wir wieder gemeinsam in den Mai 
feiern. Dazu laden wir herzlich am 30.04.2024 
ab 18:30 Uhr an die Grillhütte ein.
Wie immer, wird für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt sein. Wer beim Schmücken des Mai-
baums helfen möchte, ist ab 18:00 Uhr hierzu 
eingeladen.
Den Baum wollen wir dann gemeinsam um 
18:30 Uhr stellen.
Auf Euer zahlreiches Erscheinen freut sich

Ortsgemeinde Stürzelbach
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8. Aktueller Stand Reparatur der Kreisstraße 17 Mehren-Ziegen-
hain-Orfgen durch die Straßenmeisterei

9. Festlegung von Projekten im Rahmen des Dorferneuerungs- 
programms

10. Allgemeine Informationen zur Kommunal- und Europawahl am 
9. Juni 2024

11. Verschiedenes
Elmar Chylka, Ortsbürgermeister

Wir gratulieren

Zum Geburtstag alles Gute und Gesundheit!
Almersbach
26.04.2024 Erna Juhn ....................................................  90 Jahre
Altenkirchen
26.04.2024 Monika Kloth ...............................................  70 Jahre
28.04.2024 Erna Kamper ...............................................  75 Jahre
29.04.2024 Kateryna Tereshchuk ...................................  75 Jahre
30.04.2024 Klara Spiekermann ....................................  100 Jahre
01.05.2024 Feruze Kocaslan ..........................................  80 Jahre
Birnbach
01.05.2024 Halyna Pozdniakova ....................................  80 Jahre
Flammersfeld
28.04.2024 Helmut Schmidt ...........................................  85 Jahre
Fluterschen
02.05.2024 Doris Becker ................................................  80 Jahre
Horhausen
26.04.2024 Susanne Paschke ........................................  70 Jahre
01.05.2024 Bernd Hafemeister ......................................  75 Jahre
Kircheib
27.04.2024 Abdulaziz Bahtic ..........................................  75 Jahre
Krunkel
28.04.2024 Renate Runde ..............................................  85 Jahre
Mammelzen
28.04.2024 Ursula Hüsch ...............................................  80 Jahre
Mehren
28.04.2024 Ursula Batfeld ..............................................  70 Jahre
29.04.2024 Josef Gammersbach ...................................  70 Jahre
Michelbach
29.04.2024 Heidi Hundenborn .......................................  70 Jahre
Oberlahr
29.04.2024 Christine Kolling ..........................................  70 Jahre
Ölsen
26.04.2024 Roswitha Brandenburger .............................  80 Jahre
Sörth
27.04.2024 Hartmut Gaul ...............................................  70 Jahre

Die Verbandsgemeinde
und die Ortsgemeinden

Standesamtliche Nachrichten

	■ Geburten:
Dejan Miroslav Aljilj Krüger, Hilgenroth
Adam Makhloufi, Mammelzen
Jayden-Lyan Busold, Oberwambach
Elise Vitoria Osório, Kettenhausen
Anastasia-Maria Leahu, Mehren
Robin Bartl, Oberwambach
Ben Schäfer, Güllesheim
Lucas Wolf, Berzhausen
Leonie Zimmermann, Neitersen
Lina Tröster, Racksen
Leandro Diener, Eichen
Romy Sander, Altenkirchen
Fabio Maurice Le Jeune, Altenkirchen
Karl Josef Wilke, Altenkirchen
Levin Pronichev, Helmenzen
Mia Friedel, Horhausen
Walter Franz Siemens, Kettenhausen
Bela Gärtner, Oberlahr
Christina Oleksandrivna Mohelevska, Horhausen
Nora Netzer, Oberlahr
Ivana Pede, Obererbach
Ellie Voigt, Flammersfeld
Artem Ruslanovych Boiechko, Altenkirchen
Ester Wedel, Eichelhardt
Maria Anastasia Modoran, Altenkirchen
Rica Kölbach, Berod

	■ Gesundheitsversorgung 
im Kreis Altenkirchen und in Weyerbusch

Die Wählergruppe Weller lädt die Bürgerinnen und Bürger aus 
Weyerbusch und Hilkhausen zu einem Informationsabend zu dem 
Thema Gesundheitsversorgung ein. Mit Krankenhausärzten, Mitar-
beitern der Notaufnahme, niedergelassenen Ärzten und den Bür-
gern wollen wir im „Gasthof zur Post“ in Weyerbusch, Kölnerstraße 
8, am 06.05.2024 ab 19:00 Uhr über die aktuelle Situation in unse-
rer Region informieren und diskutieren.
Am Samstag, 11. Mai, 14:00 - 17:00 Uhr laden wir alle Kinder zu 
unserem Kinderfest „Wie ist Weyerbusch entstanden“ rund um den 
„Gasthof zur Post“ mit frischen Waffeln ein.

Öffentliche Bekanntmachung

	■ Sitzung des Ortsgemeinderats
Am Donnerstag, 2. Mai 2024, findet im Bürgerhaus Ziegenhain eine 
Sitzung des Ortsgemeinderats statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)
1. Vertragsangelegenheiten
Öffentliche Sitzung (19:30 Uhr)
2. Wahl einer/eines besonderen Stellvertretenden Wahlleiterin/

Wahlleiters gemäß § 59 Abs. 2 KWG
3. Satzung zur Wegeeinziehung in der Gemarkung Ziegenhain, 

Flur 13, Flurstück 40
4. Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2017 - 2023

4.1. Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1 
Satz 1 GemO
4.2. Entlastung des Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeis-
ters der Verbandsgemeinde gemäß § 114 Abs.1 Satz 2 GemO

5. Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
2024/2025

6. Aktueller StandRückbau Bolzplatz
7. Planung FrühlingsfestEröffnung Dorfgemeinschaftsfläche/Spiel-

platz sowie Stand der Arbeiten an der Fläche
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Volkshochschulen/Weiterbildung

Bernhard Kurt Witt, Schürdt
Augustine Kasper, Mammelzen
Gotthard Johannes Jaschke, Oberwambach
Ruth Esther Diekmann, Helmeroth

■ Eheschließung:
Dennis Feinhals und Anna-Lena Cichon, Seifen

■ Sterbefälle:
Aloysius Rüth, Bürdenbach
Emma Benninghoven, Altenkirchen

Nachstehend erhalten Sie einen Einblick in unser Kursprogramm. 
Die detaillierten Kursbeschreibungen fi nden Sie auf unserer Home-
page vhs.vg-ak-ff.de.
Wie melde ich mich an?
Anmelden können Sie sich direkt unter dem jeweiligen Kurs auf 
unserer Homepage oder telefonisch.
Wie kann ich bezahlen?
Bitte bezahlen Sie die Kursgebühr nach Erhalt unserer Rechnung. 
Diese wird Ihnen per Post zugestellt.
Wer kann mir weiterhelfen?
Wenn Sie Beratung zur Kurswahl oder Hilfe bei der Buchung benö-
tigen, rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail!
Telefon 02681 / 85-199
E-Mail vhs(at)vg-ak-ff.de

FACHBEREICH 2
KUNST & KULTUR
Jesmonite-Terrazzo Workshop
So. 28.04.2024, 10 - 13 Uhr, 1 Termin, Kurs-Nr. 221
Mit: Carolina Herder
Kursort: Kleiner Ratssaal Rathaus Flammersfeld, 

Rheinstraße 17, 57632 Flammersfeld
Kursgebühr: 48,00 €
Schreinerkurs „Blumensäule“
Sa. 11.05.2024, 15 - 17 Uhr, 1 Termin, Kurs-Nr. 223
Mit: Frank Seifen
Kursort: Schreinerei Seifen, Schulstraße 5a, 57635 Oberirsen
Kursgebühr: 95,00 € (inkl. Materialkosten)
Schreinerkurs „Oberfräse“ - Bilderleiste
Fr. 24.05.2024, 17 - 19 Uhr, 1 Termin, Kurs-Nr. 224
Mit: Frank Seifen
Kursort: Schreinerei Seifen, Schulstraße 5a, 57635 Oberirsen
Kursgebühr: 55,00 € (inkl. Materialkosten)

FACHBEREICH 3
GESUNDHEIT / ERNÄHRUNG
Hofkäseschule
Fr. 26.04.2024, 16 - 19:30 Uhr, 1 Termin, Kurs-Nr. 333
Mit: Hanna Westhues
Kursort: Hofkäserei Heinrichshof, Baumgarten 10, 

57632 Burglahr
Kursgebühr: 55,00 €
Chinesische Kampfkunst Xing Yi Quan
Mi. 08.05.2024, 18:45 - 20:15 Uhr, 8 Termine, Kurs-Nr. 357
Mit: Patrick Bay
Kursort: Großer Ratssaal Rathaus Flammersfeld, Rheinstraße 17, 
57632 Flammersfeld
Kursgebühr: 43,00 €
Kräuterwanderung
Sa. 18.05.2024, 15 - 17 Uhr, 1 Termin, Kurs-Nr. 339
Mit: Ingrid Runkel

Treffpunkt: Hufer Blockhütte, 56593 Horhausen, Ortsteil Huf
Kursgebühr: 22,00 €
Online-Vortrag: Essen für die Gesundheit - Nahrung als 
Medizin
Fr. 24.05.2024, 18 - 20:15 Uhr, 1 Termin, Kurs-Nr. 340
Mit: Dagmar Lehmkuhl
Kursort: Online (Zoom)
Kursgebühr: 25,00 €
mICH beACHTEN
Mi. 29.05.2024, 18 - 20:30 Uhr, 1 Termin, Kurs-Nr. 358
Mit: Anke Pfeffermann
Kursort: Kleiner Ratssaal Rathaus Flammersfeld, Rheinstraße 17, 
57632 Flammersfeld
Kursgebühr: 30,00 €
YOGA
Kundalini-Yoga
Mo. 06.05.2024, 17 - 18:30 Uhr, 9 Termine, Kurs-Nr. 335
Mit: Heike Wulsch
Kursort: Großer Ratssaal Rathaus Flammersfeld, Rheinstraße 17, 
57632 Flammersfeld
Kursgebühr: 50,00 €
Kundalini-Yoga
Mo. 06.05.2024, 19 - 20:30 Uhr, 9 Termine, Kurs-Nr. 336
Mit: Heike Wulsch
Kursort: Großer Ratssaal Rathaus Flammersfeld, Rheinstraße 17, 
57632 Flammersfeld
Kursgebühr: 50,00 €
Faszien-Yoga
Mi. 08.05.2024, 17 - 18:30 Uhr, 8 Termine, Kurs-Nr. 338
Mit: Heike Wulsch
Kursort: Großer Ratssaal Rathaus Flammersfeld, Rheinstraße 17, 
57632 Flammersfeld
Kursgebühr: 44,00 €
Faszien-Yoga
Di. 07.05.2024, 17:30 - 19 Uhr, 8 Termine, Kurs-Nr. 350
Mit: Heike Wulsch
Kursort: Großer Ratssaal Rathaus Flammersfeld, Rheinstraße 17, 
57632 Flammersfeld
Kursgebühr: 44,00 €
Hinweis bei Stornierung:
Mit der Anmeldung zum Kurs wird Ihnen ein Platz reserviert. Wir 
bitten daher um Ihr Verständnis, dass bei kurzfristiger Absage 
Stornierungskosten anfallen:
• bis 3 Tage vorher kostenlos stornierbar
• ab dem dritten Tag vor Kursbeginn 50 % der Kursgebühr
• am Kurstag die volle Kursgebühr
Weitere Informationen erhalten Sie von der
vhs Altenkirchen-Flammersfeld,
Tel. 02681/85-199, vhs@vg-ak-ff.de.

Altenkirchen-Flammersfeld
Volkshochschule

Volkshochschule
Altenkirchen-Flammersfeld
Vielseitiges Kursprogramm

Finden Sie

Ihren Kurs!

Wenn Sie Beratung zur Kurswahl

oder Hilfe bei der Buchung

benötigen, rufen Sie uns an oder

schreiben Sie eine E-Mail.

02681 - 85 199 vhs@vg-ak-ff.de

Infos und
Anmeldung

Crashkurs: Künstliche Intelligenz - Hintergründe, Möglichkeiten 
und Gefahren
Donnerstag, 25.04.2024, 18:30 bis 20:00 Uhr -
2 Termine
Huub Hilgenberg - 15,00 €
Grundlagenkurs „Mangas zeichnen“
Freitag, 26.04.2024, 16:30 bis 18:00 Uhr - 8 Termine“
Ruth Lamich - 60,00 €“
Stadtführung in Altenkirchen
Mit Kuni und Gunde durch die Stadt
Freitag, 26.04.2024, 18:00 bis 19:30 Uhr - 1 Termin
Claudia Zey - 4,00 €

■ Kursvorschau für die nächsten zwei Wochen

Altenkirchen
Kreisvolkshochschule

Kreisvolkshochschule
Altenkirchen
Gemeinsam auf gutem Kurs

Finden Sie

Ihren Kurs!

Wenn Sie Beratung zur Kurswahl

oder Hilfe bei der Buchung

benötigen, rufen Sie uns an oder

schreiben Sie eine E-Mail.

02681 - 812213 kvhs@kreis-ak.de

Infos und
Anmeldung

Erste-Hilfe: Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe für Bildungs- 
und Erziehungseinrichtungen für Kinder
Donnerstag, 25.04.2024, 8:30 bis 16:30 Uhr - 1 Termin
Jörg Gerharz - 55,00 €
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Barfuß unterwegs - Auf dem Weg zu stärkeren & gesünderen Füßen
Gesunde Füße sind der Grundstein für einen starken Bewegungsap-
parat, & dennoch bilden sie oft ein wackeliges Fundament. Das mag 
sich komisch anhören, ist aber ein Fakt. Dieser Workshop beginnt 
mit einer Einführung in die Welt der Fußfehlstellungen & beantwor-
ten die Frage, warum Barfußgehen so vorteilhaft ist. Anschließend 
geht es nach draußen – natürlich barfuß.
Leitung: Thorsten Weber, freilauf®-Methode Coach Level 3
Sa., 25.5., 10 – 12 Uhr, 50 €
Linedance…
…ist eine choreographierte Form des Gruppentanzens, bei der ein-
zelne Tänzer*innen, unabhängig vom Geschlecht, in Reihen & Linien 
vor- & nebeneinander tanzen. Die Tänze sind dabei immer passend zur 
Musik choreographiert. Dieser Kurs bieten allen, die Spaß an Bewe-
gung & Freude am Tanzen haben, die Möglichkeit, Linedance zu lernen.
Leitung: Ronald Ernst, Begründer & langjähriger Trainer der Gruppe 
„Friends of Linedance“
Dienstags, 28.5. – 25.6.2024, 17 – 18:30 Uhr, 5-mal, 60 €
Basisseminar: Schamanismus…
…ist das wohl älteste Heilsystem der Welt. In der Trance haben 
Schaman*innen Zugang zur nichtalltäglichen Wirklichkeit, um von 
dort Hinweise zu bekommen. Der Schamanismus beinhaltet nicht 
nur Techniken, sondern ist auch eine Form der Lebenshaltung.
Leitung: Dr. rer. nat. Katja Reimann, Lehrbeauftragte des Schama-
nismus e.V., Homöopathin, Klangmassagepraktikerin uvm.
08. + 09.6., 10 – 18 bzw. 10 – 16 Uhr, 150 €
Handpan Workshop - Ein wundervolles Instrument kennenlernen
Spielfreude, Präsenz, meditative Klänge - diese Erfahrung bietet der 
Workshop. Musiktheoretischer Input & jede Menge Praxis. Keine 
Angst, das gemeinsame Spiel ist auf diesem Instrument so leicht 
wie bei kaum einem anderen & man kommt sehr schnell in einen 
gemeinsamen Flow.
Leitung: Leander Greitemann, Autor, Musiker, Coach, Handpan-
Lehrer & -Enthusiast
Sa. 15.6., 12 – 16:30 Uhr, 85 €
Bier-Yoga - Prost und Namasté
Noch nie zum Yoga getraut? Dann ist das Bier und ein spaßiger 
Nachmittag DIE Ausrede, beides zu verbinden und es einfach mal 
auszuprobieren. Wer Bier und frische Luft mag, ist hier genau rich-
tig. Erfahrungen werden keine vorausgesetzt.
Leitung: Alina Berg, Yoga-Lehrerin
Sa., 15.6., 17 – 19 Uhr, 28 € inkl. Getränke (auch alkoholfrei)
Für die Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich, 
Tel. 02681/986412 und das Anmeldetelefon: 02681/803598 oder 
www.haus-felsenkeller.de

	■ Haus Felsenkeller
sucht ehrenamtliche Betreuer*innen 
für den Ferienspaß in den Sommer-
ferien
Wir suchen für unseren Ferienspaß 
vom 12. bis 16. August 2024 Erwach-
sene (ab 16 Jahren), die gemeinsam mit 
unserer pädagogischen Leitung Kinder 

im Alter von 6 bis 12 Jahren betreuen möchten. Die Einsatzzei-
ten sind täglich zwischen 9 und 16 Uhr.
Wer sich beruflich in Richtung der Kinder- und Jugendarbeit, 
(Sozial)-Pädagogik oder verwandter Gebiete entwickeln möchte, 
kann in dieser Woche wertvolle Einblicke gewinnen und erste 
Erfahrungen sammeln. Oder wer vielleicht bereits in diesen 
Bereichen tätig ist oder war und noch eine sinnstiftende, spaßige 
und abwechslungsreiche Aktivität für die Sommerferien sucht, 
kann sich natürlich auch sehr gerne an uns wenden. Die ehren-
amtliche Tätigkeit entlohnen wir mit einer Aufwandsentschädi-
gung im Rahmen der Ehrenamtspauschale. Zudem stellen wir 
gerne im Anschluss eine Bescheinigung aus.
Mehr Infos gibt es bei unserer pädagogischen Leitung oder im 
Bildungsbüro Haus Felsenkeller. Die Ansprechpartnerinnen sind: 
Lara Doll (0176-87038332, laradoll388@googlemail.com) und 
Saskia Pangert (02681/986 412, pangert@haus-felsenkeller.de). 
Wir freuen uns, von euch zu hören!

Schulen und Kindertagesstätten

	■ August-Sander-Schule Altenkirchen
„Achtung Auto“ - erfolgreiche Verkehrserziehung für die Fünft-
klässler

„Achtung Auto“ hieß es für unsere fünften 
Klassen. Helmut Klawon von der ADAC-Stif-
tung aus Koblenz erläuterte den mehr als ein-
hundert Jungen und Mädchen im Rahmen der 

Aktion „Achtung Auto“ den Reaktionsweg, den Bremsweg und den 
Anhalteweg.

Floraler Aquarell Workshop „Kirschblüten“
Samstag, 27.04.2024, 10:00 bis 13:00 Uhr - 1 Termin
Olesja Leikam - 25,00 €
Stadtführung in Altenkirchen
Landschafts-, Wirtschafts- und Siedlungsraum 
Altenkirchen -
eine geographische Exkursion im Süden der 
Kreisstadt
Sonntag, 28.04.2024, 14:30 bis 17:30 Uhr - 1 
Termin
Alexander Schürt - 4 €

Blütenparadiese für Biene & Friends
Montag, 29.04.2024, 19:00 bis 20:30 Uhr - 1 Termin
Julia Hilgeroth-Buchner - 5,00 €
Sie haben Probleme mit Ihrem Rechner?
Die Computer-Sprechstunde hilft!
Freitag, 03.05.2024, 16:00 bis 18:00 Uhr oder
Freitag, 24.05.2024, 16:00 bis 18:00 Uhr
Kitja Müller - kostenfrei
Fortbildung für Erzieher*innen
Die Entwicklung der Kinder positiv beeinflussen - Einführung in 
die Evolutionspädagogik
Montag, 06.05.2024, 9:00 bis 16:00 Uhr - 1 Termin
Rebecca Schmidt-Kobek - 80,00 €
Fortbildung für Erzieher*innen
Entwicklungsgespräche kreativ geführt
Dienstag, 07.05.2024, 9:00 bis 16:00 Uhr - 1 Termin
Bettina Beyer - 80,00 €
Dein Biogarten - Sommerliche Erntefreuden
Versand von 7 Handouts ab Mittwoch, 08.05.2024
Julia Hilgeroth-Buchner - 30,00 €
Tabellenkalkulation mit Excel - Erweiterungs- und Kompaktkurs
Mittwoch, 08.05.2024, 17:30 bis 20:45 Uhr - 2 Termine
Jörg Orthen -
Fortbildung für Erzieher*innen
Stimmbildung und -pflege für Erzieher*innen - jede(r) kann singen!
Freitag, 10.05.2024, 9:00 bis 13:00 Uhr - 1 Termin
Silja Schepping - 40,00 €
Chat GPT - was ist das?
Freitag, 10.05.2024, 16:00 bis 18:00 Uhr - 1 Termin
Kitja Müller - 10,00 €
„Abenteuer Heimat“ zu Gast auf Schloss Schönstein
Schloss Schönstein ist das nächste Ziel von „Abenteuer Heimat“. 
Am Sonntag, 28. April (14:30 bis circa 16:00 Uhr), wird die Reihe 
von Kreisvolkshochschule Altenkirchen und Westerwald-Sieg-Tou-
rismus dort Station machen. Der im Grundriss annähernd dreieckige 
Hauptbau von Schloss Schönstein im gleichnamigen Wissener 
Stadtteil ist eine typische Randhausburg, bei der sich die Gebäude 
um einen Innenhof gruppieren. Vom Mittelalter bis in unsere Zeit ist 
daran gebaut oder restauriert worden, sodass die Baugeschichte 
recht verwickelt ist. Vom älteren Nordflügel aus Bruchsteinmauer-
werk heben sich die Ende des 16. Jahrhunderts entstandenen Back-
steinfassaden deutlich ab. Schloss Schönstein, unmittelbar an Sieg 
und Elbbach gelegen, wurde erstmals 1255 urkundlich erwähnt. Ab 
1281 diente die Burg Sconensteyne dem Erzstift Köln als Pfandob-
jekt. 1589 erhielt Hermann von Hatzfeldt-Werther das Schloss als 
Würdigung seiner Verdienste. Im Dreißigjährigen Krieg wurde das 
Schloss von schwedischen Truppen besetzt, geplündert und in Brand 
gesteckt, auf Veranlassung von Wilhelm von Hatzfeld aber wieder 
aufgebaut. Heute ist Schloss Schönstein Verwaltungssitz der Hatz-
feldt-Wildenburg‘schen Verwaltung und Wohnsitz der Familie Graf 
Hatzfeldt, daher können die Innenräume nicht besichtigt werden.
Für Erwachsene kostet die Teilnahme 5 Euro, für Kinder bis 12 
Jahre 2 Euro, zahlbar vor Ort. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule 
Altenkirchen, Web: vhs.kreis-ak.eu, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel. 
02681-812211

	■ anderes lernen - Haus Felsenkeller – 
Soziokulturelles Zentrum e.V. Altenkirchen

Ukulele für alle - Crashkurs
Man braucht keinerlei Vorkenntnisse, die 
Ukulele wird leihweise gestellt. An nur 
einem Tag lernt man das Instrument ken-
nen & wird erste Lieder spielen. Man lernt 
nicht nur, worauf es beim Spielen ankommt, 

sondern auch wie man gute Instrumenten erkennt. Eine wertvolle 
Grundlage für deinen eigene Reise zu einer Menge Spielfreude.
Leitung: Uwe Holstein, erfahrener Musiker, Kursleiter, Einzeltrainer
Sa., 11.5., 14 – 17 Uhr, 25 €
Infoabend: Reichtum, Umverteilung, Soziale Rechte
Obwohl die Armutsquote steigt, steigt auch der private Reichtum 
– sowohl in Deutschland als auch im Rest der Welt. Wie kann das 
sein? Woher kommt das? Diesen Fragen wollen wir gemeinsam auf 
den Grund gehen. Es bleibt genügend Zeit, um auf die Anregungen 
& Fragen der Teilnehmenden einzugehen.
Leitung: Thomas Eberhardt-Köster, Betriebswirt & Politikwissenschaftler
Do., 16.5., 19 – 21:30 Uhr, 5 €
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Je nach Sonneneinstrahlung, Modulleistung, -ausrichtung und -nei-
gung kann eine gewisse Grundlast eines Haushalts normalerweise 
durch ein Stecker-Solar-Gerät abgedeckt werden.
Bei der Anschaffung eines Stecker-Solar-Geräts (inkl. Modul(e), 
Wechselrichter, Kabel mit Stecker, und Befestigung) kann man mit 
etwa 250 bis 1.000 Euro rechnen. Mit der eigenen PV-Anlage auf 
dem Balkon können so jährlich 50 bis 120 Euro Stromkosten einge-
spart werden, weshalb sich der Kauf nach nur 5 bis 10 Jahren finan-
ziell rentiert.
Im Falle einer Mietwohnung sollte vor der Installation Rücksprache 
mit dem Vermieter gehalten werden. Bestehende Bauvorschriften 
sind immer zu beachten, und die kleine PV-Anlage muss in jedem 
Fall beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister angemel-
det werden.
Wer wissen möchte, ob sich eine Balkon-PV-Anlage für die eigene 
Wohnsituation lohnt, findet unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/
solarstrom-zuhause mehr Informationen oder kann an unserer kos-
tenfreien Aktion für Rheinland-Pfalz zur Energiewende Zuhause teil-
nehmen, um eine individuelle Auswertung mit Prognosen zu Ertrag 
und Wirtschaftlichkeit zu erhalten.
Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Die nächsten Sprechstun-
den der Energieberater finden wie folgt statt:
In Altenkirchen am Donnerstag, 29.05.24, von 12:00 - 18:00 Uhr 
in der Verbandsgemeindeverwaltung Raum U 01 (UG), Rathaus-
straße 13, statt. Anmeldung unter 02681/850.
Energietelefon der Verbraucherzentrale
0800 60 75 600 (kostenfrei); montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, 
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr

Sonstige Mitteilungen

	■ Fachkundliche Natur-Exkursion
... am Mittwoch, 8. Mai 2024, 14.30 Uhr mit Jessica Gelhausen 
und Linda Bödger
Kloster Hassel, Freisitz (Treffpunkt); Thema: „Die Vielfalt des 
Birkenbachtals“
Der Weg führt uns vom Kloster Hassel über die artenreichen Wiesen 
beim Kloster zu den Habitaten geschützter Pflanzen- und Tierarten, 
die die Birkenbachaue prägen.
Eingebettet in der alten Kulturlandschaft mäandriert der Birkenbach 
durch das Kleinod der ökologischen Vielfalt.
Die Exkursion wird geleitet von Jessica Gelhausen von der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises sowie durch Naturschutzma-
nagerin Linda Bödger.

DLR Westerwald-Osteifel

	■ Ackerbaubegehungen im Frühjahr 2024
Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-
Osteifel bietet für interessierte Landwirte Felderbegehungen zur 
Erörterung von Pflanzenschutz- und Pflanzenbaufragen im Acker-
bau an.
Schwerpunkt der Veranstaltungen sind die Führung der Kulturen 
im Frühjahr, eventuelle Nachbehandlung, Wachstumsreglereinsatz, 
Schadschwellenermittlung und die zielgerichtete Auswahl geeigne-
ter Pflanzenschutzmittel sowie Düngungsfragen. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.
Die Ackerbautermine sind:
Montag, 29.04.2024,
10:00 Uhr

Betrieb Spitz GbR, Holzapplerstraße 33, 
65624 Altendiez

Dienstag, 30.04.2024, 
10:00 Uhr

Parkplatz Tonhügel an der L103, 56826 
Lutzerath

Donnerstag, 02.05.2024, 
10:00 Uhr

Betrieb Wilfried Vohl, Hof Moorheide 
(L268), 56269 Elgert

Rückfragen: Philipp Forst 02602/9228-1106, Jürgen Mohr 
02602/9228-1110, Peter Weißer 02602/9228-1115.

	■ Erste-Hilfe-„Fresh-up“: 
Kurs für Ehrenamtliche im Landkreis Altenkirchen

Altenkirchen. Im Notfall gut vorbereitet zu sein, um Menschen in Not 
sicher helfen zu können: Dazu braucht es fundierte Kenntnisse in 
Erster Hilfe. Denn im Fall des Falles bleibt keine Zeit, Informationen 
nachzulesen.
Und Unsicherheit kann schnell zu unüberlegten Maßnahmen führen. 
Deshalb organisiert das „Netzwerk Ehrenamt“ im Landkreis Alten-
kirchen in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz einen Auf-
frischungskurse „Erste Hilfe Fresh-up“ für ehrenamtlich tätige Per-
sonen im Landkreis.
Der Kurs findet am Dienstag, 7. Mai, ab 18:00 Uhr im DRK-Lehrsaal 
(Kölner Straße 97) in Altenkirchen statt, er besteht aus drei Unter-
richtseinheiten über insgesamt drei Stunden mit Theorie und Praxis.
„Hilfeleistungen sollen trainiert und in regelmäßigen Abständen auf-
gefrischt werden“, so der Rat von Jörg Gerharz, DRK-Ausbildungs-
beauftragter. Die Themen sind teilnehmerorientiert, so dass jeder 
seine persönlichen Fragen stellen kann.

Das Foto zeigt die Klasse 5.3 von Frau Klose.
Seit vielen Jahren freuen wir uns im Frühjahr auf den Besuch aus 
Koblenz und auch in diesem Jahr wurden unsere Erwartungen 
erfüllt. Denn nicht nur der Vertreter des ADAC verstand es, unsere 
Fünftklässler altersgerecht auf gefährliche Situationen im Straßen-
verkehr hinzuweisen, auch die Klassen zeigten sich motiviert und 
neugierig. Ob es daran lag, als Mitfahrer in dem mitgebrachten 
Aktionsfahrzeug eine Vollbremsung bei Tempo 30 zu erleben, oder 
daran, dass die Jungen und Mädchen schon viele Ideen hatten, wie 
sie als Fußgänger sicher durch den Straßenverkehr kommen und 
Gründe kannten, warum sich Reaktionsweg, Bremsweg und Anhal-
teweg beim Autofahrer verlängern?
Eins steht auf jeden Fall fest, sind wir als Fußgänger unterwegs, 
dann haben auch wir unseren eigenen Anhalteweg. Schon jetzt 
freuen wir uns auf den Besuch des ADAC, der bereits im Septem-
ber 2024 sein wird.

Umwelt- und Klimaschutz

	■ Energietipp 
der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Nachhaltiger Strom vom Balkon?
Wer einen Teil seiner Stromkosten durch selbsterzeugten Solar-
strom abdecken will, aber kein geeignetes Dach hat oder in einer 
Mietswohnung wohnt, kann ein Stecker-Solar-Gerät auf dem Bal-
kon als Option in Betracht ziehen.
Ein Stecker-Solar-Gerät besteht in der Regel aus einem oder zwei 
Solarmodulen (je ca. 1,1 Meter mal 1,70 Meter), einem Wechselrich-
ter und einem Anschlusskabel mit Steckverbindung für das Verbin-
den mit dem Stromnetz.
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Die Bücherei im Pfarrhaus Horhausen ist zu folgenden Zeiten 
geöffnet:
Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr, Donnerstag 17:00 - 18:00 Uhr,
Sonntag 12:00 - 13:00 Uhr
Wenn Ihre Kinder oder Sie eine Tonie-Box zu Hause haben, können 
Sie sich bei uns verschiedene Tonies ausleihen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Büchereiteam

	■ Tafel Altenkirchen
( K o o p e r a t i o n 
von Caritasver-
band, Diakonie, 
Neue Arbeit e. V., 
ev. und kath. Kir-
chengemeinde)

Lebensmittelausgabe: dienstags ab 13:00 Uhr im katholischen 
Pfarrheim, Rathausstr. 7, 57610 Altenkirchen
Der Preis für Lebensmittel beträgt 2 €.
Bitte Taschen mitbringen! Wenn Sie grippeähnliche Symptome 
haben, bleiben Sie bitte zu Hause! Um größere Menschenansamm-
lungen zu vermeiden, haben wir für die Lebensmittelausgabe Grup-
pen mit festen Abholzeiten eingeteilt. Es ist wichtig, dass Sie diese 
Zeitspanne beachten. Aufgrund der stark angestiegenen Kunden-
zahlen können die einzelnen Gruppen bis auf Weiteres nur noch 
alle zwei Wochen bedient werden. Wir bitten um Ihr Verständnis!
Möchten Sie Ihren Antrag verlängern? Dann fragen Sie bitte 
dienstags, von 13:00 bis 14:30 Uhr, im Vorraum des Pfarrheims 
nach. Eine Neu-Registrierung bei der Tafel ist derzeit leider nur 
möglich, wenn Plätze frei werden.
E-Mail: tafel.altenkirchen@caritas-rheinsieg.de
Homepage:
https://www.caritas-rheinsieg.de/ehrenamt/tafel-altenkirchen/
Spendenkonto: Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE 16 5735 1030 0000 0072 60

	■ Caritas-Laden „Gebrauchtes fair kaufen“
Wilhelmstr. 13 (links neben der Eisdiele)
Unsere Öffnungszeiten sind:
- Montag 9:00 - 13:00 Uhr
- Mittwoch 14:00 - 18:00 Uhr
- Donnerstag 9:00 - 13:00 Uhr
- Freitag 9:00 - 13:00 Uhr
Tel. 026819838828

Bei uns können Sie stöbern und 
fündig werden. Wir haben täglich 
neue Ware, ein Besuch lohnt 
immer.
Wir führen Mode für Damen, 
Herren und Kinder sowie 
Haushaltsartikel.
Das Angebot ist so gestaltet, 
dass Menschen mit kleinen Bud-
gets gut einkaufen können.

Kirchen u. Religionsgemeinschaften

	■ Evangelischer Kirchenkreis Altenkirchen
In Altenkirchen ist die Zeit stehen geblieben

Vielen wird es bereits aufgefallen 
sein: Die Kirchturmuhr der Christus-
kirche in Altenkirchen steht derzeit 
still. Grund dafür sind Dachdecker-
arbeiten am Turmhelm, die kurz-
fristig ausgeführt werden müssen.
Gleichzeitig wird das Glocken-
spiel instand gesetzt.
In einigen Wochen wird dann 
das überarbeitete Glockenspiel 
mit seinen elf Gussstahlglocken 
wieder erklingen und auch die 
mechanische Turmuhr wieder die 
richtige Zeit anzeigen.

Die Uhr der Christuskirche steht still

Einer der wichtigsten Bestandteile des Kurses wird das Thema der 
Wiederbelebung als Sofortmaßnahme sein.
Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist die Teilnehmerzahl 
begrenzt, weshalb eine Anmeldung erforderlich ist. Diese kann bis 
zum 6. Mai erfolgen bei der Kreisverwaltung Altenkirchen, Agnes 
Brück, Ehrenamtskoordinatorin, Tel. 02681-812086,
E-Mail: agnes.brueck@kreis-ak.de

	■ Mehrgenerationenhaus Mittendrin Altenkirchen
Donnerstag, 25.04.2024
09:00-12:30 Uhr Offener Treff
09:15-12:00 Uhr Markttagfrühstück
10:00-12:30 Uhr Büchermarkt

13:30-17:00 Uhr Offener Treff
14:00-17:00 Uhr Caféhaus-Nachmittag
15:30-17:00 Uhr Selbsthilfegruppe „Du bist nicht allein!“
15:00-17:00 Uhr AK-City Biene
20:00-21:30 Uhr Selbsthilfegruppe „Freundeskreis“
Freitag, 26.04.2024
09:00-12:30 Uhr Offener Treff
10:00-12:00 Uhr EUTB-Sprechstunde, Termine nach Vereinbarung
13:30-17:00 Uhr Offener Treff
15:00-17:00 Uhr Bildungscafé
15:30-16:30 Uhr Brückenschlag
17:30-20:00 Uhr Wir spielen Theater
Ab 18:30 Uhr Schachkreis-AK-Spieleabend
Montag, 29.04.2024
09:00-12:30 Uhr Offener Treff
09:30-11:30 Uhr Elterncafé “Verschnaufpause“
13:30-17:00 Uhr Offener Treff
14.00-17:00 Uhr Café Treff am Montag
17:00-18:30 Uhr Tischtennis für Jedermann in der Pestalozzischule
Dienstag, 30.04.2024
09:00-12:30 Uhr Offener Treff
09:00-12:00 Uhr Digitalsprechstunde Hilfe für Smartphone, Tablett 
und Co.
09:30-11:30 Uhr Bildungscafé
10:00-12:00 Uhr Sprechstunde Seniorenhilfe
12:00-13:00 Uhr Mittagstisch: Blumenkohlsuppe
13:30-17:00 Uhr Offener Treff
14:00-17:00 Uhr Spielestammtisch
15:30-16:30 Uhr Gesprächskreis „Herzenssprechstunde“
Mittwoch, 01.05.2024
Feiertag, geschlossen
Webseite www.mgh-ak.de;
E-Mail info@mgh-ak.de
Telefon 02681-950438

Altenkirchen (im Untergeschoss der ev. Kirche), Tel. 02681/70972
Homepage: www.buecherei-ak.de; Online-Katalog: www.bibkat.de/
altenkirchen; E-Mail: buecherei.altenkirchen@ekir.de

Die Bücherei ist regulär geöffnet 
zu folgenden
Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch: 15:00 - 
18:00 Uhr
Dienstag: 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 - 19:00 Uhr
Das Vorbestellen über den Online-
Katalog von zu Hause aus ist wei-

ter möglich unter: www.bibkat.de/Altenkirchen
Onleihe Pheinland-Pfalz - entdecken Sie das umfangreiche Ange-
bot an e-Medien. Lesen, lernen, Spaß haben - tausende digitale 
Medien nur ein Mausklick entfernt!
Das Angebot kann von allen Büchereikunden/innen kostenlos 
genutzt werden. Die Onleihe ist ganz einfach zu nutzen -auf Smart-
phone, Tablet, e-Reader oder PC. www.rlp.onleihe/de

	■ Bücherei der Ev. Kirchengemeinde Birnbach
Die Bücherei der Kirchengemeinde im Gemeindezentrum Weyer-
busch, Kölner Straße 7 - Untergeschoss -, ist für alle Interessierten 
jeweils dienstags von 17:00 - 18:30 Uhr geöffnet.

	■ Bücherei der Ev. Kirchengemeinde Flammersfeld
Raiffeisenstr. 48, 57632 Flammersfeld
Tel. 02685 / 242
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 15:00 - 17:00 Uhr und
Sonntag: 11:00 - 12:00 Uhr
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Öffnungszeiten: Di. bis Do. 8:30 Uhr bis 11:00 Uhr
In unserem Gemeindehaus werden folgende Beratungen kostenfrei 
angeboten:
EUTB- Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Unterstützt 
Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte Men-
schen und deren Angehörige
(nach Terminvereinbarung 02631/392218)
Familienberatung des Diakonischen Werks (nach Terminverein-
barung unter 02631/39220)
Veranstaltungen:
Freitag, 26.04.: 8:30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe 1, 10:15 Uhr Eltern-
Kind-Gruppe 2 (Anmeldung: C. Nehls, 0151-12878198);
19.30 Uhr Jugendtreff „Cocktailbar“
Samstag, 27.04.: Bibel-Action-Tag in Marienheide
Sonntag, 28.04.: Kircheib, 10:15 Uhr Gottesdienst,
im Anschluss findet eine Wanderung statt. Wir gehen den Zeit-
Reise-Weg. Bitte Proviant für ein kleines Picknick mitbringen.
Bethelsammlung

... am 29. April bis zum 4. Mai
Wir halten Sie über unsere Homepage immer aktu-
ell auf dem Laufenden. Bitte werfen Sie regelmäßig 

einen Blick auf: www.evangelische-gemeinde.de.
Zu den Gottesdiensten bieten wir einen Fahrdienst mit unserem 
Gemeindebus an. Bitte im Gemeindebüro melden.
Ev. Öffentliche Bücherei Asbach
Tel. 02683/4942
E-Mail: buecherei@evangelische-gemeinde.de
dienstags von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mittwochs von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
donnerstags von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

	■ Evangelische Kirchengemeinde Birnbach
So, 28.04.: 14:00 Uhr Einführungsgottesdienst von Pfarrer Jurij 
Lange in der Kirche in Birnbach mit Posaunen- und Kirchenchor.
Mo, 29.04.: 9:30 - 11:00 Uhr Mini Club für alle interessierten Eltern 
mit ihren Kindern im Alter von 1,5 - 3 Jahren.
Di, 30.04.: 17:00 - 18:30 Uhr Bücherei
Di, 30.04.: 20:00 Uhr probt der Kirchenchor im Gemeindezentrum 
in Weyerbusch. Interessierte Sänger und Sängerinnen sind herzlich 
eingeladen mitzusingen.
So, 05.05.: 10:00 Uhr Konfirmation in der Kirche in Birnbach
Jugendfreizeit vom 17.05. - 20.05. auf dem Jugendzeltplatz Eyl-
ler See in Kerken. Teilnahme ab 13 Jahre. Jüngere in Begleitung 
Erwachsener möglich. Anmeldung bei Jugendleiter Udo Mandel-
kow, 0178 29 80 647
Di, 07.05.: 14:00 - 16:00 Uhr findet in Kooperation mit dem dia-
konischen Werk die allgemeine Sozialberatung (ASB) in der 
Bücherei im Ev. Gemeindezentrum in Weyerbusch statt.
Die ASB bietet Beratung an, wenn Sie sich in einer schwierigen sozi-
alen und/oder psychischen Situation befinden oder Sie unbürokra-
tisch Hilfe und Unterstützung brauchen.
Die Beratung ist kostenfrei.
Da die Gespräche vertraulich behandelt werden, bitten wir Sie einen 
Termin zu unter: 02681/8008-20 oder https://www.diakonie-alten-
kirchen.de zu vereinbaren.
Die Kinder-Bibel-Erlebnistage finden dieses Jahr vom 27. - 31.05. 
von 10:00 - 16:00 Uhr im Gemeindehaus in Schöneberg statt.
Infos und Anmeldung
bei Jugendleiter Udo Mandelkow, 0178 29 80 647
Kinder- und Jugenfreizeit in den Sommerferien vom 12. - 18.08. 
auf dem Jugendzeltplatz Eyller See in Kerken. Teilnahme ab 8 Jahre. 
Anmeldung bei Jugendleiter Udo Mandelkow, 0178 29 80 647
Aktuelles dazu und Informationen über unsere Kirchenge-
meinde finden Sie im Internet unter: http://www.Kirchenge-
meinde-Birnbach.de
Das Gemeindebüro ist erreichbar unter Tel. 02686-98 72 330 oder
E-Mail: birnbach@ekir.de
Das Gemeindebüro ist besetzt:
Montag & Mittwoch: 8:00 bis 12:00 Uhr;
Donnerstag: 14:30 bis 16:30 Uhr

	■ Evangelische Kirchengemeinde Flammersfeld
So, 28.04.: 11:00 Uhr Gottesdienst auf dem Schützenfest in Mauls-
bach und um 14:00 Uhr Einführungsgottesdienst von Pfarrer Jurij 
Lange in der Ev. Kirche in Birnbach. Der nächste Gottesdienst in 
unserer Kirchengemeinde findet am 05.05. um 10:00 Uhr statt.
So, 28.04.: 10:00 Uhr Kindergottesdienst
Anschließend hat die Bücherei geöffnet und freut sich über interes-
sierte Leser
Bücherei: Mi 15:00 - 17:00 Uhr, So 11:00 - 12:00 Uhr
Eine-Welt-Café: Di 9:30 - 11:30 Uhr (Untergeschoss Gemeindehaus)
Kleiderstube: Di 10:00 - 11:30 Uhr und Fr 14:00 - 16:30 Uhr
Katechumenenunterricht: Di 15:00 - 16:00 Uhr
Jugendtreff: Di ab 18:30 Uhr
Krabbelgruppe: Mi 9:30 - 11:00 Uhr
Kids Kleiderladen: Mi 10:00 - 12:00 Uhr
Teenkreis: Mi 18:30 - 20:00 Uhr

	■ Evangelische Kirchengemeinde Almersbach
Sonntag, 28.04.24, 11:00 Uhr Gottesdienst in Almersbach (Pfarrer 
i. R. Volk), anschl. Treffen der Kirchenbetreuer/innen in der Kirche 
Almersbach
Donnerstag, 02.05.24, 9:00 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus 
Oberwambach, Kontakt Alessa Ploch, E-Mail: sandmonster@gmx.
net, Handy 0160/348385
Freitag, 03.05.24, 18:15 Uhr Projektchor mit Chorleiterin Brigitta 
Ludwig, Kirche Oberwambach (Handy 0151 214 77032); 19:15 Uhr 
bis 21:30 Uhr Jugendtreff im Gemeindehaus Oberwambach
Treffen der Kirchenbetreuer/innen am Sonntag, 28. April 2024, 
in Almersbach

Wir laden herzlich zum Treffen der Kirchenbetreuer/innen am Sonn-
tag, 28.04.24, im Anschluss an den Gottesdienst im Pfarrsaal in 
Almersbach (im Erdgeschoss des Pfarrhauses, Kirchweg 5) ein.
Seit dem Jahr 2000 steht die romanische Kirche mit ihren berühm-
ten Fresken von Mai bis September am sonntagnachmittags von 
15:00 bis 17:00 Uhr interessierten Gästen offen.
Dieses Angebot wird von den ehrenamtlichen Kirchenbetreuer/innen 
ermöglicht. Wir laden herzlich ein, sich diesem Kreis anzuschließen, 
um diesen ehrenamtlichen Dienst zu unterstützen und wir freuen 
uns darauf, Sie am 28.04.24 um 12:00 Uhr im Pfarrsaal in Almers-
bach (im Erdgeschoss des Pfarrhauses im Kirchweg 5) begrüßen zu 
dürfen. Bei Interesse oder falls Nachfragen bestehen, wenden Sie 
sich bitte an unser Gemeindeamt (Tel. 02681/2864 oder per Mail: 
gemeindeamt@kirche-almersbach.de).
Kontakte
Pfarrer Joachim Triebel-Kulpe, Kirchweg 5, 57610 Almersbach, Tel. 
02681/2864, E-Mail: joachim.triebel-kulpe@kirche-almersbach.de
Gemeindeamt in Almersbach, Gemeindesekretärin: Jutta Zemlin, 
Tel. 02681/2864, E-Mail: gemeindeamt@kirche-almersbach.de
Hausmeister Gemeindehaus Oberwambach: Edgar Schüler,
Tel. 0171/2831790
Gemeindehaus Oberwambach, Kirchstr. 12 a, Tel. 02681/803963
Homepage Kirchengemeinde: www.kirche-almersbach.de

	■ Evangelische Kirchengemeinde Altenkirchen
Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst und Veranstaltungen
Sa. 27.4.: 9:30 Uhr Naturerlebnistag der Konfikids
So. 28.4.: 10:30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Stöcker
Mo. 29.4.: 9:00 Uhr Wirbelsäulengymnastik im Theodor-Maas-Haus
Di. 30.4.: 19:30 Uhr Kantoreiprobe im Martin-Luther-Saal
Do. 2.5.: 16:00 Uhr Konfirmanden-Unterricht im Theodor-
Maas-Haus mit Pfr. Göbler, 19:30 Uhr Posaunenchorprobe im 
Martin-Luther-Saal
Fr. 3.5.: 9:00 Uhr Wirbelsäulengymnastik im Theodor-Maas-Haus
So. 5.5.: 10:30 Uhr Gottesdienst mit der Sängervereinigung Ingel-
bach, Pfr. Göbler
Gemeindebüro Altenkirchen, Stadthallenweg 16, (Frau Müller), Öff-
nungszeiten: Mo. - Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie Do. von 
14:00 Uhr - 16:00 Uhr, Tel. 02681/8008-40, Fax: 02681/8008-49, 
E-Mail: altenkirchen.ak@ekir.de
Informationen über unsere Kirchengemeinde finden Sie im Internet 
unter: www.evkgmak.de

	■ Evangelische Kirchengemeinde Asbach-Kircheib
Hauptstraße 52 b (Eingang Schulstraße), 53567 Asbach
Homepage: www.evangelische-gemeinde.de
Pfarrerin: Dorothea Brandtner, Tel. 02683/949340,
E-Mail: brandtner@evangelische-gemeinde.de
Gemeindepädagogin: Corona Nehls, Tel. 0151-12878198,
E-Mail: corona.nehls@ekir.de
Gemeindebüro: Telefon: 02683/949340,
E-Mail: buero@evangelische-gemeinde.de
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Dienstag 30.04., 15:00 Uhr Krabbelgruppe in der Arche Horhausen 
(Anmeldung bei A. Attelmann, 0162/9228295); 15:30 Konfirmanden-
nachmittag im Gemeindehaus in Oberhonnefeld
Donnerstag 02.05., 09:30 Uhr Krabbelkreis im Gemeindehaus; 
17:00 Uhr Jungschar (6 - 10 J.) im Gemeindehaus in der Jugend-
etage; 18:00 Uhr Offener Jugendtreff (ab 11 J.) im Gemeindehaus in 
der Jugendetage, 18:30 Uhr Singkreis im Gemeindehaus
Freitag 03.05., 18:00 Uhr Bibelgesprächskreis im Gemeindehaus in 
Oberhonnefeld

	■ Evangelische Auferstehungsgemeinde 
Mehren-Schöneberg

Freitag, 26.04.2024: 14:30 Uhr Seniorenkreis im Ev. Gemeindehaus 
Schöneberg, Referentin Frau Enders-Becker zum Thema kirchli-
che Sozialstation, Kontakt: Erika Zimmermann, Tel. 0170-9744063; 
18:00 Uhr trifft sich der Nähkurs im Ev. Gemeindehaus Mehren, zu 
dem die Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit dem Landfrauen-
verband Frischer Wind e.V. herzlich einlädt. Weitere Informationen: 
Marita Peter, Tel. 02686/1085
Sonntag, 28.04.2024: 11.00 Uhr Zeltgottesdienst zum Schützen-
fest in Maulsbach
Donnerstag, 02.05.2024: 9:30 Krabbelgruppe im Ev. Gemeinde-
haus Schöneberg; 15:00 Uhr Katechumene Kurs im Ev. Gemeinde-
haus schöneberg; 16:30 Uhr Konfirmanden Kurs im Ev. Gemeinde-
haus Schöneberg
Konfirmation 2024
Folgende Konfirmanden werden am Sonntag, 26.05.2024, um 
10:00 Uhr in der Ev. Kirche in Schöneberg konfirmiert: David Bene-
dikt Fischer, Rettersen; Constantin Garder, Forstmehren; Joanna 
Jolie Hund, Schöneberg; Lukas Klein, Hirz-Maulsbach; Aaron Elias 
Knipp, Fiersbach (wird in Birnbach konfirmiert); Louis Kretzer, Hirz-
Maulsbach; Merle Ottersbach, Neitersen; Malina Sanner, Neitersen; 
Linda Schumann, Neitersen; Jason Tauss, Schöneberg

Jubelkonfirmation in Mehren
Die Ev. Auferstehungsgemeinde Mehren-Schöneberg feiert am 
Sonntag, 30. Juni 2024, um 10:00 Uhr in einem Gottesdienst das 
Jubiläum der Goldenen, Diamantenen, Eisernen, Gnadenen und 
Kronjuwelen-Konfirmation in der Ev. Kirche in Mehren.
Folgende Konfirmationsjahrgänge, die in Mehren konfirmiert wur-
den, werden gebeten sich zu der Feier im Pfarramt, Tel. 02681/2912, 
E-Mail: mehren-schoeneberg@ekir.de, anzumelden:
- Konf.-Jahrgang 1974 = Goldene Konfirmation
- Konf.-Jahrgang 1964 = Diamantene Konfirmation
- Konf.-Jahrgang 1959 = Eiserne Konfirmation
- Konf.-Jahrgang 1954 = Gnadene Konfirmation
- Konf.-Jahrgang 1949 = Kronjuwelen Konfirmation

Zum Vormerken:
Gott und die Welt am Di, 07.05. um 19:00 Uhr mit dem Thema 
„Kirche trifft Politik“ mit dem Bundestagsabgeordneten Martin 
Diedenhofen.
Gottesdienst an Christi Himmelfahrt, 09.05., um 10:00 Uhr im 
Gefrierhäuschen in Reiferscheid
Trauercafé am Do, den 16.05. um 16:00 Uhr in der Kirche in Flam-
mersfeld. Anschließend sind Sie herzlich zu Kaffee und Kuchen im 
Gemeindehaus eingeladen.
Bethel-Sammlung: Die Sammlung für Bethel findet dieses Jahr erst 
vom 17.-21. Juni statt.
Jugendfreizeit vom 17.05. - 20.05. auf dem Jugendzeltplatz Eyl-
ler See in Kerken. Teilnahme ab 13 Jahre. Jüngere in Begleitung 
Erwachsener möglich. Anmeldung bei Jugendleiter Udo Mandel-
kow, 0178 29 80 647
Die Kinder-Bibel-Erlebnistage finden dieses Jahr vom 27. - 31.05. 
von 10:00 - 16:00 Uhr im Gemeindehaus in Schöneberg statt.
Infos und Anmeldung
bei Jugendleiter Udo Mandelkow, 0178 29 80 647
Öffnungszeiten des Gemeindebüros
Am Dienstag, 30.04., bleibt das Gemeindebüro geschlossen; 
ansonsten erreichen Sie uns:
dienstags, donnerstags und freitags von 8:30 - 11:30 Uhr, Tel.
02685/242 oder flammersfeld@ekir.de
Der Gemeindepfarrer Herr Karsten Matthis ist zu erreichen unter Tel. 
0176-56897258 oder unter folgender E-Mail Adresse:
karsten.matthis@ekir.de
Homepage: www.ev-kirchengemeinde-flammersfeld.de

	■ Evangelische Gemeinschaft Helmeroth
Talblick 14, 57612 Helmerother Höhe
Gemeinsam Glauben entdecken und Leben 
gestalten - Die Gemeinde für Klein & Groß - 
immer was los:

Sonntags findet regelmäßig Gottesdienst um 10:00 Uhr im Gemein-
dehaus auf der Helmerother Höhe statt. Kindergottesdienst wird 
zeitgleich angeboten.
Folgende Kreise werden in der Regel wöchentlich angeboten:
Kindertreff (14-tägig), Jungschar, Sportarbeit, Teeniekreis, Jugend-
kreis, Bibelgesprächskreis, Mutter-Kind Kreis, Seniorenoase (monat-
lich) und verschiedene Hauskreise.
Weitere Infos und Terminänderungen unter: www.eg-helmeroth.de
Kontakt: Aaron Meinert, Pastor, 57612 Helmerother Höhe,
Tel. 02682/1770
Mobil: 0173/9342782;
E-Mail: a.meinert@egfd.de

	■ Evangelische Kirchengemeinde Hilgenroth
Donnerstag, 25.04.2024: 16:00 Uhr Katechumenen-Unterricht im 
Gemeindezentrum Eichelhardt, 17:00 Uhr Spatzenchor, ab 18:00 
Uhr Jugendtreff im Gemeindezentrum Eichelhardt
Freitag, 26.04.2024: 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr Treffen der Konfirman-
den in der Oberwambacher Kirche und im Gemeindehaus Ober-
wambach, 19:00 Uhr Biblische Impulse zu Kirche und Gesellschaft 
im Gemeindezentrum Eichelhardt mit Pfr. i.R. Volk
Sonntag, 28.04.2024: 10:00 Uhr Konfirmationsgottesdienst in 
Hilgenroth mit Abendmahl - Pfr. Triebel-Kulpe, mitgestaltet vom 
Chor „Klangfarben“
Montag, 29.04.2024: 19:00 Uhr Stammtisch im Dorfgemeinschafts-
haus Eichelhardt, mit Pfr. i.R. Volk, 19:30 Uhr Posaunenchorprobe 
in Eichelhardt
Pfarrer Triebel-Kulpe erreichen Sie unter folgender Tel.-Nr. 
02681-2864
Das Gemeindebüro ist dienstags, mittwochs und freitags von 9:30 
Uhr bis 12:30 Uhr geöffnet,Tel.-Nr. 02681/1720
E-Mail: www.hilgenroth@ekir.de
Informationen über unsere Kirchengemeinde finden sie im Internet 
unter: www.kgm-hilgenroth.de

	■ Evangelische Kirchengemeinde Honnefeld
Kirche: Hauptstr. 2, 56587 Oberhonnefeld
Gemeindehaus: Weyerbuscher Weg 2 a, 56587 Oberhonnefeld
Arche: In der Pfuhlwiese 1, 56593 Horhausen
Gemeindebüro, Friedhofs- und KiTa-Verwaltung:
Weyerbuscher Weg 2 a, 56587 Oberhonnefeld
Telefonnummern:
Gemeindebüro, Friedhofsverwaltung
Wiebke Repplinger: 02634/94377-35
Sabrina Mooz: 02364/94377-20
KiTa-Verwaltung
Simone vom Berg: 02634/98107-50
Pfarrer Beck: 02634/956707
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 8:30 - 12:00 Uhr
E-Mail: honnefeld@ekir.de
Homepage: www.honnefeld.ekir.de
Sonntag 28.04., 09:30 Gottesdienst mit Konfirmation (1) in der Kir-
che in Oberhonnefeld mit Pfarrer Beck
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Infoabend zur Indienreise
Am Freitag, 26.04., treffen sich alle Interssierte zu 
einem Info-Abend um 19:00 Uhr im Pfarrsaal. An 
diesem Abend wird bekannt gegeben, wie teuer 
die Fahrt wird und was es in Zeit vom 14. - 26. 
Januar 2025 alles zu erleben gibt. Herzliche 
Einladung!

Bibelkreis
Der Bibelkreis trifft sich wieder am Donnerstag, 02.05.24, um 14:30 
Uhr in der Jakobusstube.
Maiandacht in Beul

Die Seniorengruppe „Spätlese“ feiert am Donners-
tag, 02.05., um 14:30 Uhr eine Maiandacht in der 
Kapelle. Anschließend ist gemütliches Treffen im 
Pfarrsaal.
Pfarramtssekretär/-in gesucht:
Für das Pastoralbüro in Altenkirchen wird zum 
01.11.2024 ein/e Pfarramtssekretär/-in (m/w/d) 

gesucht. Weitere Informationen finden Sie auf unseren Homepages 
www.wwkirche.de oder www.obere-sieg.de

	■ Katholische Pfarreiengemeinschaft 
Horhausen - Neustadt - Peterslahr

Pfarrbüro Neustadt: Tel. 02683/3638
E-Mail: pfarrei.neustadtwied@gmx.de
Homepage: www.pfarrei-neustadt-horhausen-peterslahr.de
Pfarrbüro Horhausen: Tel. 02687/1050
E-Mail: pfarrei-horhausen@t-online.de
Die Pfarrbüros bleiben vom 29.04. bis 03.05.2024 ganz geschlossen.
Samstag, 27.04., Verscheid 9:45 Uhr Pilgermesse der Matthias-
bruderschaft; Peterslahr 18:00 Uhr Sonntagvorabendmesse mit 
Jubelkommunion
Sonntag, 28.04., Neustadt 9:15 Uhr Hochamt mit Jubelkommunion 
und Dankamt zur Erstkommunion; Horhausen 11:00 Uhr Hochamt 
mit Jubelkommunion
Dienstag, 30.04., Horhausen 18:30 Uhr Gebet für die Kranken
Mittwoch, 01.05., Fernthal 18:00 Uhr Festmesse anschl. 
Marienandacht
Donnerstag, 02.05., Fernthal 16:30 Uhr Maiandacht, Horhausen 
18:00 Uhr Hl. Messe um geistl. Berufungen anschl. Aussetzung 
und sakram. Segen; Neustadt 18:00 Uhr Eucharistische Anbetung; 
Etscheid 18:00 Uhr Maiandacht
Freitag, 03.05., Krunkel 18:00 Uhr Festmesse anschl. Aussetzung 
und sakramentaler Segen; Rott 18:00 Uhr Maiandacht

	■ Seelsorgebereich Rheinscher Westerwald
St. Laurentius Asbach
Das Pastoralbüro St. Laurentius
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo, Di, Mi, Do und Fr 9:00 bis 12:00 Uhr; außerdem Di. und Do 
14:00 bis 16:00 Uhr
Tel. 02683/43336 / Fax: 43258, pastoralbuero@kkgvrw.de
Internet: www.kkgvrw.de
Samstag, 27.04.: 17:45 Uhr Rosenkranz; 18:00 Uhr Messe
Mittwoch, 01.05.: 15:00 Uhr (AS-Niedermühlen) Messe zum Beginn 
des Marienmonats; 18:00 Uhr Messe fällt aus
Donnerstag, 02.05.: 19:00 Uhr (AS-Krankel)
Freitag, 03.05.: 18:00 Uhr (AS-Niedermühlen) Friedensgebet
Samstag, 04.05.: 17:00 Uhr Beichtgelegenheit; 17:45 Uhr Rosen-
kranz; 18:00 Uhr Messe
Sonntag, 05.05.: 15:00 Uhr (AS-Niedermühlen) Messe der Wallfah-
rer von St. Servatius, Winterscheid
DRK Kamillusklinik
Freitag, 26.04.: 16:00 Uhr Messe
Samstag, 27.04.: 19:00 Uhr Sonntagvorabendmesse
Sonntag, 28.04.: 10:00 Uhr Messe
Mittwoch, 01.05.: 10:00 Uhr Messe
Donnerstag, 02.05.: 15:00 Uhr Messe
Freitag, 03.05.: 15:00 Uhr Messe
Samstag, 04.05.: 19:00 Uhr Sonntagvorabendmesse
Sonntag, 05.05.: 10:00 Uhr Messe
St. Trinitatis Ehrenstein
Donnerstag, 25.04.: 9:00 Uhr (AS-Altenburg) Messe
Sonntag, 28.04.: 9:00 Uhr Messe
Donnerstag, 02.05.: 9:00 Uhr (AS-Altenburg) Messe und „Ewiges Gebet“
Sonntag, 05.05.: 9:00 Uhr Messe
St. Antonius Oberlahr
Sonntag, 28.04.: 10:30 Uhr Messe
Mittwoch, 01.05.: 9:00 Uhr Messe; 15:00 Uhr Eröffnung der Maian-
dacht bei schönem Wetter am Bildstock
Sonntag, 05.05.: 10:30 Uhr Messe

	■ Jehovas Zeugen Altenkirchen
Zusammenkunft am Wochenende:
Samstag, 27.04.24 14:00 - ca. 17:00 Uhr
Übertragung der Zusammenkunft aus dem Bethel mit dem Vertre-
ter der Weltzentrale

Wir weisen noch besonders darauf hin, dass zur Feier der Jubilä-
umskonfirmation auch diejenigen Gemeindeglieder, die unserer 
Gemeinde zugezogen und seinerzeit in einer anderen Gemeinde 
konfirmiert wurden, herzlich eingeladen sind.
Mitarbeiter- und Jugendfreizeit
Vom 15.05. bis zum 20.05.2024 bieten wir eine Mitarbeiter- und 
Jugendfreizeit zum Jugendzeltplatz Eyller See an. Die Teilnahme 
ist ab 13 Jahre, Jüngere in Begleitung Erwachsener. Es gibt 24 
Plätze. Anmeldungen werden nach Eingang angenommen. Anmel-
deschluss ist der 14.04.2024. Infos und Anmeldung bei Jugendleiter 
Udo Mandelkow, Tel. 0178/2980647; udo.mandelkow@ekir.de
Kontakt:
Das Ev. Gemeindebüro Schöneberg, Hauptstr. 9, ist montags, 
dienstags, donnerstags und freitags in der Zeit von 9:00 bis 12:00 
Uhr geöffnet.
Das Ev. Gemeindebüro Mehren, Mehrbachtalstr. 8, ist mittwochs 
in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Gemeindesekretärin 
Katja Mattern, Tel. 02681/2912 und 02686/237, E-Mail: mehren-
schoeneberg@ekir.de; Kontakt Küsterin Mehren: Veronika Scholz, 
Tel. 0157/54616936; Kontakt Küsterin Schöneberg: Erika Zimmer-
mann, Tel. 0170/9744063 Kontakt Jugendleiter Udo Mandelkow, 
Tel. 0178/2980647, E-Mail: udo.mandelkow@ekir.de; Kontakt Pfar-
rer Bernd Melchert, Mobil: 0160/92354178 und 02686/237; Home-
page: http://kirchengemeinde-mehren-schoeneberg.de/

	■ Evangelische Trinitatis-Gemeinde Westerwald
Samstag, 27.04.: 18:00 Uhr Gottesdienst in Wahlrod
Sonntag, 28.04.: 10:30 Uhr Gottesdienst in Höchstenbach, 
anschließend findet die Gemeindeversammlung statt. Das Thema 
ist die Veränderung unserer Kirche bis zum Jahr 2030 unter dem 
Stichwort „EKHN 2030“.
Der im Gemeindebrief angekündigte Gottesdienst in Freirachdorf 
fällt aus; wir laden Sie herzlich zum Gottesdienst nach Höchsten-
bach ein.
Dienstag, 30.04.: 18:00 - 20.30 Uhr Jugendtreff in Höchstenbach, 
MLH (ab 13 Jahre)
Samstag, 04.05.: 18:00 Uhr Gottesdienst in Mündersbach mit 
Pfrin. Huhn
Vorankündigung: An Christi Himmelfahrt feiern wir um 11:00 Uhr 
einen Gottesdienst „An den 7 Buchen“. Der Gottesdienst wird vom 
Ev. Posaunenchor Höchstenbach begleitet. Anschließend gibt es 
einen kleinen Mittagsimbiss. Bei schlechtem Wetter gehen wir in die 
Gemeindehalle in Mündersbach.
Pfarrbüro:
Hauptstr. 47, 56271 Roßbach,
Tel. 02680/242;
Bürozeiten: DI 9:00 - 12:00 Uhr & 14:00 - 17:00 Uhr und DO 10:00 - 
12:00 Uhr & 14:00 - 17:00 Uhr
E-Mail: Trinitatis-Gemeinde.Westerwald@ekhn.de
Bei einem Sterbefall oder einem seelsorgerischen Notfall melden 
Sie sich bitte bei Pfrin. Elisabeth Huhn, Tel. 02680/241.

	■ Katholische Kirchengemeinde 
St. Jakobus und Joseph Altenkirchen

Pfarrbüro Rathausstr. 9,
57610 Altenkirchen,
Tel. 02681/5267;
E-Mail: buero@wwkirche.de
Informationen unter
www.wwkirche.de
Pfarrsekretärinnen Ulrike Lang, Ursula Recke

Öffnungszeiten des Pastoralbüros:
Montag: geschlossen.
Dienstag von 10:00 bis 12:00 Uhr - nachmittags nach Vereinbarung
Mittwoch von 10:00 bis 12:00 Uhr - 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Donnerstag von 10:00 bis 12:00 Uhr - nachmittags nach Vereinbarung
Freitag: geschlossen, aber telefonisch erreichbar von 9:00 Uhr bis 
12:00 Uhr
St. Jakobus maj., Altenkirchen
Freitag, 26.04.24: 8:30 Uhr Hl. Messe in der Krypta, anschl. 
Rosenkranzgebet
Samstag, 27.04.24: 14:00 Uhr Tauffeier
Sonntag, 28.04.24: 10:30 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, 01.05.24: 18:00 Uhr Hl. Messe in der Krypta, vorab 
Rosenkranzgebet
St. Aloysius, Beul
Samstag, 27.04.24: 16:30 Uhr Hl. Messe
Donnerstag, 02.05.24: 14:30 Uhr Maiandacht
St. Joseph, Weyerbusch
Sonntag, 28.04.24: 9:00 Uhr Hl. Messe
Zur schmerzhaften Mutter, Marienthal
Freitag, 26.04.24: 18:00 Uhr Hl. Messe, anschl. Rosenkranzgebet
Samstag, 27.04.24: 9:00 Uhr Hl. Messe, vorab Rosenkranzgebet
Sonntag, 28.04.24: 12:00 Uhr Hl. Messe, vorab Rosenkranzgebet
Montag, 29.04.24: 18:00 Uhr Hl. Messe, anschl. Rosenkranzgebet
Dienstag, 30.04.24: 10:30 Uhr Goldhochzeit Eheleute Schmidt, 
18:00 Uhr Hl. Messe, anschl. Rosenkranzgebet
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	■ FeG Altenkirchen
(Im Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland 
KdöR)
Koblenzer Straße 4 (2. Stock)
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten, jeden Sonntag um 
10.30 Uhr.
Informationen unter www.feg-altenkirchen.de
Pastor: Alex Breitkreuz alex.breitkreuz@feg-altenkirchen.de| Tel. 
02681-9845404

	■ Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Die Adventgemeinde Altenkirchen, Schiller-
straße 1, Altenkirchen, feiert jeden Samstag 

ab 9:30 Uhr Gottesdienst und lädt jeden ganz herzlich ein.

	■ City Church Altenkirchen
Seid herzlich eingeladen zu unseren Gottesdiensten.
Jeden Sonntag 11:00 Uhr
Freitags: 20:00 Uhr Jugendstunde
Trödelmärkte: 15:00 - 18:00 Uhr
Jeden ersten Freitag im Monat, mit Kaffee und Kuchen, netten 
Gesprächen und einfach mal die Seele baumeln lassen.
Ort: Wilhelmstr. 20, 57610 Altenkirchen
Kontakt: E-Mail: info@citychurch-altenkirchen.de, www.citychurch-
altenkirchen.de
Wir gehören zum Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden.

	■ Immanuel-Gemeinde Westerwald
Koblenzer-Str. 49, Fluterschen (ehemals Gasthof Koch)
Wir freuen uns, Sie zu unseren Gottesdiensten begrüßen zu dürfen.
Jeden Sonntag um 10:30 Uhr treffen wir uns dazu in Fluterschen.
Weitere Informationen über unsere Gemeinde und alle Veranstaltun-
gen finden Sie unter www.immanuel-westerwald.de.

	■ Neuapostolische Kirche Gemeinde Altenkirchen
Sonntag, 28.04.2024
10:00 Uhr Gottesdienst mit Video- und Telefonübertragung
Montag, 29.04.2024
19:30 Uhr Gesangstunde Gem. Chor
Donnerstag, 02.05.2024
20:00 Uhr Gottesdienst mit Video- und Telefonübertragung
Gäste sind herzlich willkommen. Kurzfristige Änderungen werden in 
den Gottesdiensten bekannt gegeben.
Anschrift: Finkenweg 16, 57610 Altenkirchen. Nähere Information: 
siehe Schaukasten am Kirchentor!

Aus Vereinen und Verbänden

	■ Wäller Helfen e. V. und lokale Partner 
starten Schwimmprojekt im Westerwald

Westerwald. In einer gemeinsamen Initiative haben der Verein Wäl-
ler Helfen e. V. und sowie die Westerwald Bank und die Else Schütz 
Stiftung ein bedeutendes Schwimmprojekt ins Leben gerufen, das 
darauf abzielt, die Schwimmfähigkeiten von Kindern und Jugendli-
chen im Westerwald zu fördern.

In den vergangenen Jahren hat der Verein Wäller Helfen e. V. bereits 
eine Reihe gemeinnütziger Projekte erfolgreich in der Region eta-
bliert, darunter die Aktion „Weihnachten mit Herz“ und das Nach-
haltigkeitsprojekt der „Baumpatenschaften“. Mit dem neuen 
Schwimmprojekt setzt sich der Verein nun für die professionelle 
Schwimmausbildung von Kindern und Jugendlichen ein, deren 
Familien finanzielle Unterstützung benötigen. Das Ziel des Projekts 
ist es, zunächst mehr als 400 Kindern und Jugendlichen im Alter von 
5 bis 12 Jahren eine hochwertige Schwimmausbildung zu ermög-
lichen. Diese Kinder und Jugendlichen kommen aus Familien, die 
sich die Kosten für einen Schwimmkurs nicht leisten können. Als 
eine Bank, die sich besonders für das Wohlergehen von Kindern 

Zusammenkunft unter der Woche:
Mittwoch, 01.05.24 19:00 - 20:45 in deutscher Sprache
Dienstag, 30.04.24 19:00 - 20:45 in russischer Sprache
Die Zusammenkünfte finden im Königreichssaal von Jehovas Zeu-
gen in der Kumpstraße 19 in Altenkirchen statt.
Jeder ist herzlich willkommen einmal hereinzuschauen. Der Eintritt 
ist frei und es gibt keine Kollekte. Das Programm wird zeitgleich per 
Video- und Telefonkonferenz übertragen.
Zugangsdaten zur Videokonferenz bekommen Sie gerne unter: +49 
2681 984870.
Weitere Informationen sowie ein Online-Kontaktformular finden Sie 
auf www.jw.org

	■ Friends of Jesus e.V. Altenkirchen
Gemeinde, die Gemeinschaft lebt
Gottesdienste (Im Hähnchen 8, AK):
So 28.04. + 12.05.2024,10.30 Uhr
Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid - vor Ort oder online. Den 
Livestream-Link findet ihr auf unserer Homepage: www.friends-of-
jesus.de. Herzliche Einladung.
Vorankündigung:
Limonaden Date am 22.06., 15:00 - 17:00 Uhr für Kids von 4 - 12 
Jahre.
Kontakt:
Bürozeiten: Mo 15:30 - 18:00 Uhr + Do 16:30 - 18:00 Uhr.
E-Mail: info@friends-of-jesus.de; Homepage: www.friends-o.f-
jesus.de

	■ Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde Wölmersen KdöR

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten.
Jeden Sonntag um 10:00 Uhr im Gemeindehaus, Hauptstraße 29, 
57635 Wölmersen.
Wir bieten auch jeden Sonntag ab 10:00 Uhr einen Livestream des 
Gottesdienstes an. Im Anschluss ist er in unserer Mediathek zu 
finden.
Nähere Infos dazu, sowie weitere Angebote unserer Gemeinde 
unter:
www.efg-woelmersen.de oder telefonisch bei Gemeindeleiter 
Michael Voigt, Tel. 02681/70942
Ansprechpartner für unsere Krabbelgruppe (mittwochs und don-
nerstags um 9:30 bis 11:15 Uhr):
Katharina Meier, 0174-8037863, Ines Schütze, Tel. 02682/965061
Ansprechpartner für die Royal Ranger (Pfadfinder):
Claudia Schmidt, claudia.schmidt@efg-woelmersen.de

	■ Evangelische freie Gemeinde (EfG) Altenkirchen
Im Hähnchen 19, 57610 Altenkirchen
www.efgaltenkirchen.de
Wir laden Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen ein:
Jeden Sonntag um 10:00 Uhr: Gottesdienst, parallel Kinder-
gottesdienst und anschl. Gemeinde-Café (am ersten Sonntag im 
Monat mit Abendmahl, am zweiten Sonntag im Monat mit anschl. 
Mittagessen).
Sonntag, 18:30 Uhr: Jugendkreis (ab 15 Jahre)
Mittwoch, 1./3. Mittwoch/Monat, 8:30 Uhr Gemeinsames Frühstück;
Kinderturnen, Gebetstreffen, Hauskreise, Nachmittagstreff für 
Frauen und Männer finden regelmäßig statt.
Weitere Informationen zu regelmäßigen Veranstaltungen und 
zum Glauben an Jesus Christus erhalten Sie bei Thomas Held 
(Gemeindeleiter, Tel. 02681/3340), Nikolaj Lohmann (Pas-
tor, Tel. 0157/88359857), Stefanie Brechlin (Jugendleitung, Tel. 
0157/34638424) und Hans-Günter Schmidts (Stv. Gemeindeleiter, 
Tel. 02681/2868) oder über die Homepage.

Herzliche Einladung

Nachmittagstreff 60+ 

Gemeinschaft
Andacht+Singen
Kaffeetrinken

25.04.2024
15:00 Uhr

“Freifahrtschein zum
Himmel”

Im Hähnchen 19
Altenkirchen



Altenkirchen-Flammersfeld 46 Donnerstag, 25.04.2024

Nach Ehrungen und Hegeschau folgte der Höhepunkt des Abends: 
der Jägerschlag des Jahrgangs 2023. Hier durften Beate Oster, Rai-
ner Zeuner und Hegeringleiter Benedikt Börgerding fünf Damen und 
einen Herrn durch den traditionellen Jägerschlag in die Reihen der 
Jägerschaft und des Hegerings aufnehmen. Somit setzt sich die 
erfreuliche Entwicklung der letzten Jahre fort, dass immer mehr 
Frauen ihren Weg in die grüne Zunft finden.

	■ Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen
Zahl der ehrenamtlichen Feuerwehrleute auf 
Landes- und Kreisebene gestiegen
Lt. aktueller Statistik ist die Zahl der ehrenamt-
lich aktiven Feuerwehrleute in Rheinland-Pfalz 
gestiegen. Dies gab Innenminister Michael Ebling 

im Innenausschuss bekannt. Basierend auf einer neue Feuerwehr-
statistik, welche in Zusammenarbeit mit den Kommunen erstellt 
wird, wurden rund 54.500 ehrenamtlich aktive Feuerwehrangehö-
rige erhoben. Dieser erfreuliche Zuwachs ist das Zeugnis der guten 
Arbeit der Wehrführerinnen und Wehrführer vor Ort und in den Nach-
wuchsgruppen, den Jugend- und Bambini Feuerwehren.
Dem landesweiten Trend folgen auch die Feuerwehren im Kreis 
Altenkirchen, so der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Vol-
ker Hain. Hier stieg die Zahl derer, die sich ehrenamtlich in den 41 
Wehren engagieren von 1.398 (2021) auf 1.446 (2023) Feuerwehr-
angehörige. Besonders erfreulich sei auch, dass sich die Zahl der 
weiblichen Ehrenamtlichen bei der Feuerwehr landesweit von 2.900 
in den letzten Jahren auf nun 5.300 fast verdoppelt habe. Auf Kreis-
ebene stieg der Anteil von 139 (2021) auf 157 (2023) weibliche Mit-
glieder. Sichtlich erfreut über die positive Entwicklung, zeigt sich 
auch Ralf Schwarzbach, Brand- und Katastrophenschutzinspek-
tuer des Landkreis Altenkirchen. Es zeigt sich also, dass die Bereit-
schaft, sich für ein Ehrenamt im Bereich Feuerwehr zu engagie-
ren, ansteigt. Dieser Anstieg ist auch dringend erforderlich, um den 
gestiegenen Anforderungen im Feuerwehrwesen gerecht zu wer-
den. Zusätzliche Aufgaben aufgrund des Klimawandels, der zuneh-
menden Mobilität und nicht zuletzt auch durch die Aufarbeitung des 
Katastrophenschutzes im Nachgang zur Ahrtalkatastrophe müssen 
bewältigt werden.
Hain und Schwarzbach betonen aber auch, dass viel getan wer-
den muss und viel getan wird, um die ehrenamtlichen Kräfte zu 
mobilisieren. Neben der Nachwuchsgewinnung betreiben die Feu-
erwehren ein hohes Maß an Öffentlichkeitsarbeit u.a. auch in allen 
populären sozialen Netzwerken, um die Arbeit und Aufgaben der 
Feuerwehr zu präsentieren.

	■ DRK Kreisverband
Fortbildung Koordination und Neurofitness

Die Übungsleiter der Bewegungspro-
gramme haben sich zur der Fortbildung 
„Wie Bewegung das Gehirn“ fit hält 
getroffen. Das Gehirn funktioniert 

genauso wie ein Muskel.

einsetzt, hat sich auch eine regional verwurzelte Bank entschlossen, 
das Projekt zu unterstützen. Ebenso hat die Else Schütz Stiftung 
die Zusammenarbeit bestätigt. Regionale Projekte mit innovativem 
Charakter und lokaler Relevanz sind für die Stiftung ein wichtiger 
Aspekt. Eltern, die Interesse an dem Angebot haben, werden ermu-
tigt, sich bei Fragen oder für die Anmeldung direkt an Wäller Hel-
fen e. V. Hotline 0800 9235537 zu wenden. Durch diese Initiative soll 
nicht nur das Schwimmen als lebenswichtige Fähigkeit gefördert, 
sondern auch die Gemeinschaft im Westerwald gestärkt werden.

	■ NABU-Reihe ‚Neugier genügt...‘ - für Erwachsene
Schatzkiste Ölferbachtal: Wildkräuter - Genuss und Heilwirkung 
für jeden Tag

Starten Sie mit einem Spaziergang durch das 
Ölferbachtal in den Mai und lernen Sie stellvertre-
tend (mindestens) 7 Wildkräuter mit allen Sinnen 
kennen. Welchen Beitrag können sie für unseren 
Speiseplan oder unsere Gesundheit leisten? Hinter 
manch unscheinbarem Pflänzchen verbirgt sich 

eine ungeahnte Kraft. Je nach Ausbeute gemeinsam frisch zuberei-
tete Speisen (rustikale Outdoorküche) runden den informativen Spa-
ziergang ab. Bei der Zubereitung und beim Verspeisen ist Gelegen-
heit zum reflektierenden Austausch in gemütlicher Runde. Der 
Spaziergang wird begleitet von Jutta Seifert, Vorsitzender des NABU 
Altenkirchen und zertifizierter Wald- und Erlebnispädagogin. Die 
TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt.

Eine telefonische Anmeldung ist bis zum 29.04. unter 02681 
989992 (AB) möglich. Die Kosten betragen 6 € bzw. 4 € für Mitglie-
der. Geländefähiges festes Schuhwerk und wetterangepasste Klei-
dung sowie individueller Sonnenschutz sind Pflicht. Die Veranstal-
tung ist nur bedingt barrierefrei (Absprache vorab).
Treffpunkt: Mittwoch, 1. Mai, 14:00 Uhr an der Bildungsscheune 
Ölferbachtal bei 57612 Oberölfen. Dauer: bis ca. 17:30 Uhr. Parken 
in der Ortslage Oberölfen oder am Friedhof Helmenzen und wei-
ter zu Fuß (20 Min.) bis zur Ortslage Oberölfen, Talweg 9. Von dort 
ist der Weg zur Bildungsscheune (10 Min.) Richtung Niederölfen 
ausgeschildert.

	■ BSW Info-Nachmittag in Gieleroth 8. Mai 2024
Welche Auswirkungen haben die aktuellen Umstrukturierungen im 
DB Konzern auf die BSW Ortsstellen? Wie sieht der Vorstand des 
BSW die Zukunft der Ortsstellen in der Fläche?
Diesen und weiteren Fragen stellt sich der Vorsitzende des 
geschäftsführenden Vorstands der Stiftungsfamilie, Siegfried Moog, 
den Förderern beim BSW Info-Nachmittag am Mittwoch, 8. Mai 
2024, ab 14:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Gieleroth. Außer-
dem werden aktuelle Themen zur Stiftung Bahn-Sozialwerk erörtert.
Weitere Infos bei den BSW-Beratern der Ortsstelle. Anmeldung ist 
unbedingt (!) erforderlich unter Telefon: 02681-6082 oder 02685-
1498 oder Mobil 01573 62 73 891.
E-Mail geht auch: stiftung.bsw.altenkirchen@freenet.de
Auf eine rege Teilnahme freuen sich die Kollegen der BSW-Ortsstelle 
Altenkirchen/Hachenburg.

	■ Hegering Altenkirchen
Die Jagd wird weiblicher
Am 12.04.2024 fanden sich 64 Mitglieder und Freunde des Hege-
rings Altenkirchen in Eichelhardt zur jährlichen Hegeringversamm-
lung zusammen. Nach der Totenehrung und den Jahresberichten 
der Obleute folgten einige Informationen des Kreisjagdmeisters und 
des Kreisveterinäramts bezüglich der noch immer akuten Afrika-
nischen Schweinepest. Im Anschluss daran hielt Frau Zoe Pfeiffer 
vom Kluwo (Koordinationszentrum Luchs und Wolf) einen Vortrag 
über die Großkarnivoren, welche sich mit dem „Leuscheider Wolfs-
rudel“ im direkten Bereich des Hegerings und mit dem „Hachen-
burger Wolfsrudel“ in unmittelbarer Nähe angesiedelt haben.
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Samim Parwani (16 Jahre, Mittel-
gewicht), Alexander Borys (17 
Jahre, Weltergewicht), Artur 
Petriuc (22 Jahre, Mittelgewicht). 
Sie lieferten spektakuläre Kämpfe 
ab und stiegen unter tosendem 
Applaus als wohlverdiente Sieger 
aus dem Ring. Somit wurden die 
Erwartungen der Trainer Vadim 
Horst und Eugen Kowal voll 
erfüllt. Das Vergleichsturnier ist 
zugunsten des Rheinland Boxver-
bands mit der Wertung 14:10 aus-
gefallen. Es diente den Kämpfern 

als Vorbereitung für die deutsche Meisterschaft im Frühsommer die-
sen Jahres.

Großer Dank gilt auch dem Team 
hinter den Kulissen und vor allem 
den Mitgliedern des Box-Ring 
Westerwald, die sich mit großer 
Begeisterung an der Veranstal-
tung beteiligt haben.
Der Auflauf an Zuschauern und 
das durchaus positive Feedback 
hat gezeigt, dass sich der große 
Aufwand bezahlt gemacht hat. 
Der Boxverband freut sich schon 
auf das kommende Event „HBC-
Boxgala“ im September 2024. 
Merken Sie sich den Termin vor!

	■ ASG Altenkirchen/Laufabteilung LG Sieg
Leins in Bonn auf Gesamtrang sechs - Altenkirchener gewinnt 
seine Altersklasse und nimmt „Revanche“
Beim traditionellen Bonn Marathon waren dieses Jahr schon vor-
zeitig die Starterlisten geschlossen und die Anmeldungen gestoppt; 
so viele wie selten zuvor wollten sich über Halbmarathon, Marathon 
oder 10 km mit den anderen Laufbegeisterten messen. Insgesamt 
waren knapp 14.000 Läuferinnen und Läufer in der ehemaligen Bun-
deshauptstadt am Start.

Der für die ASG (Laufabteilung LG 
Sieg) startende Sebastian Leins 
hatte sich dieses Jahr zum ersten 
Mal für die vollen 42,194 km in 
Bonn entschieden und die letzten 
Wochen sein Training darauf aus-
gerichtet. „Der Marathon startet 
erst spät und ich hatte schon 
befürchtet, dass es sehr warm 
werden könnte und so ist es dann 
auch gekommen“, so Leins nach 
dem Rennen, das mit ca. 19 Grad 
ein wahres Hitzerennen wurde.
Leins lief die ersten 21 km daher 
„mit angezogener Handbremse“, 
was sich am Ende auszahlte: 
„Auf der zweiten Hälfte konnte 
ich etwas zulegen und noch viele 
überholen.“ Darunter auch den 
von Krämpfen geplagten Marok-
kaner Ayoub Chalgoum, der letz-
ten Oktober noch Leins‘ Sie-
gesserie beim Hachenburger 
Löwenlauf durchbrach. Die Uhr 

blieb für Sebastian Leins im Ziel bei 2:38:28 stehen, was Gesamt-
platz 6 und den Sieg in der Altersklasse M40 bedeutet.

	■ Sporting Taekwondo
Weitere Kampfkünstler*innen erarbeiten sich den nächsten 
Gürtel
Trainer Eugen Kiefer ist nach der kürzlich gut abgelaufenen Gürtel-
prüfung nun mit den nächsten Sportler*innen „ins Rennen“ gegan-
gen, ihre Graduierung durch wochenlangen Fleiß im regulären Trai-
ning, als auch daheim, verbunden mit Coaching zu eingesendeten 
Videos zu erhöhen. Dass Fleiß und Mühe sich auszahlen, auch wenn 
die Vorbereitungen oft schwierig sind und hohe Traineranforderun-
gen erfüllt werden müssen, erfährt hier jede*r für jeden weiteren 
Gürtel neu. Neben dem Beweisen des körperlichen Fortschreitens 
legt DTU-Prüfer Eugen Kiefer (4. Dan) auch viel Wert darauf, dass 
die Geprüften auch das „Do“ (den „Geist“ und „Weg“ der Kampf-
schule und auch im Leben allgemein) immer mehr verstehen lernen.

Durch regelmäßiges Training bleibt es beweglich und leistungsfähig. 
Was ist Koordination: Sie ist die Fähigkeit, die es uns erlaubt, Bewe-
gungen auf präzise, schnelle, geordnete und effiziente Art auszu-
führen. Also, man fasst alle Prozesse zusammen, die der Regulation 
von ziel- und zweckgerichteten Bewegungen dienen.
Sie sorgt für ein harmonisches Zusammenwirken von: Sinnesorga-
nen, dem ZNS, dem peripheren Nervensystem und der Skelettmus-
kulatur. Neurofitness kann dabei helfen konzentrierter, gelassener 
und entspannter durchs Leben zu gehen. Die Fortbildung war ein 
Riesenerfolg und die Kursleiter nehmen viel Gelerntes mit in ihre 
Gruppen.

	■ SV Leuzbach-Bergenhausen
Jugend des beim Rheinland-Westfalen Cup 2024

Die vier Jugendlichen Leni Klein, Lena 
Koschinski, Marie Roth und Lina Wessler, 
nahmen in der Disziplin Luftgewehr 20 Schuss 
Freihand am gemeinsamen Wettkampf des 
Rheinischen und Westfälischen Schützen-
bund teil. Der Rheinland-Westfalen-Cup 
besteht aus insgesamt drei Einzelwettkämp-
fen, wobei die ersten beiden Einzelwett-
kämpfe im Verein oder einem offiziellen Wett-
kampf geschossen werden. Der 3. 
Einzelwettkampf mit Finale fand am 
14.04.2024 im Landesleistungszentrum Dort-

mund statt. In der Gesamtwertung erreichten unsere Schützinnen 
Leni den 19. Platz und Marie den 16. Platz. Lina und Lena qualifizier-
ten sich mit dem 8. und 6. Platz für das Finale. Im Finale belegte 
Lena den 7. Platz und Lina den 4. Platz.

 Foto: Torsten Klein
Die Jugendlichen und ihre Betreuer waren mit den erzielten Ergeb-
nissen vor großer Kulisse sehr zufrieden. Für alle Beteiligten war es 
ein rundum gelungener Tag mit viel Spaß und Freude. Der Verein ist 
stolz auf den Nachwuchs.

	■ Vergleichsturnier Boxen Rheinland-Saarland
Nächstes Event: HBC-Boxgala“ im September 2024
Das Vergleichsturnier Boxen - Rheinland Boxverband gegen die 
Saarländische Box-Union Samstag, 06.05.24, war ein unvergleich-
liches Ereignis. Der Rheinland Boxverband dankt der Saarländi-
schen Box-Union für die reibungslose Zusammenarbeit, dafür, dass 
das Turnier in freundlicher und sportlicher Atmosphäre abgelaufen 
ist. Ebenfalls war der Verband erfreut, dass Fred Jüngerich (Bür-
germeister Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld) und 
Ralf Lindenpütz (Stadtbürgermeister) an der Veranstaltung teilge-
nommen und einige Worte im Ring zum Sportgeschehen beige-
tragen haben. Durch die Unterstützung der regionalen Sponso-
ren, wurde dieses Turnier zu einem vollen Erfolg. Wir waren sehr 
erfreut auch hier die Begeisterung zum Boxsport im persönlichen 
Kontakt zu teilen. Besonders zu erwähnen ist die Unterstützung 
durch die Fa. BeWA, vertreten durch Waldemar Becker, der bereits 
im Vorfeld durch großes Engagement und Bereitschaft die Entwick-
lung des Boxsports in unserer Region unterstützt hat. Das öffent-
liche Interesse unter Jugendlichen gewinnt dadurch immer mehr 
an Aufmerksamkeit. Großes Interesse im Boxsport findet vor allem 
bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Durch das Bundespro-
gramm „Integration durch Sport“, welches auch im Box-Ring Wes-
terwald Anschluss findet, werden hier die Jugendlichen sowohl im 
sportlichen, sowie im sozialen Bereich durch eine vielfältige Unter-
stützung gefördert. Hier geht ein außerordentlicher Dank des Ver-
bands an die Organisation. Es wurden insgesamt 15 kämpfe mit 30 
beteiligten Boxern ausgetragen. Erfreulich war auch ein Duell unter 
zwei starken Boxerinnen. Vom Box-Ring Westerwald starteten drei 
Lokalmatadoren.
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	■ Förderverein Dorfgemeinschaft Hasselbach
Tanz in den Mai
Auch in diesem Jahr wird in Hasselbach wieder in 
den Mai getanzt - dazu laden wir alle herzlich am 
30.04.24 ab 18:00 Uhr ein. An der neu errichteten 
Grillhütte in Hasselbach am Spielplatz neben dem 
Dorfgemeinschaftshaus (Hauptstraße 22, 57635 
Hasselbach) wird bei guter Laune, Lagerfeuer, 
heiß gegrillten Steaks und Würstchen und kühlen 

Getränken ausgelassen gefeiert.
Um 18:00 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem gemeinsamen 
Schmücken des Maibaums, hier freuen wir uns insbesondere über 
die tatkräftige Unterstützung von Kindern und Jugendlichen. Der 
Förderverein Dorfgemeinschaft Hasselbach e. V. freut sich über alle 
Besucherinnen und Besucher.
Für Anregungen oder Angebote zur Unterstützung freuen wir uns 
über Rückmeldungen über die E-Mail-Adresse: foerdervereinhass-
elbach@mail.de

	■ Schützenverein Maulsbach
Osterhase wieder mal zu Besuch in Mauls-
bach - Gut besuchtes Schützenhaus am 
Ostermontag
Viele Kinder warteten schon gespannt mit ihren 
Eltern, als die 2. Vorsitzende Doris Lichtenthä-
ler um nachmittags das Programm eröffnete. 
Zuerst begrüßte sie das amtierende Königs-

paar Königin Petra I. und Prinzgemahl Frank sowie Kronprinzessin 
Selina Birkenbeul und den Ehrenvorsitzenden Elmar Deneu. Dann 
startete auch schon traditionell das Familienpreis- und parallel das 
Ostereierschießen.
Um die Wartezeiten etwas zu verkürzen, konnten die kleinen Kin-
der für das spätere Ostereiersammeln unter der Obhud der Jugend- 
und Kulturbeauftragten des Schützenvereins Jana Brankers kleine 
Osterkörbe basteln.
Beim Ostereierschießen durfte jeder der Lust hatte teilnehmen, 
es wurden 10 Schuss auf die elektronische Luftgewehranlage 
geschossen.
Für fünf Treffer ins Schwarze gab es ein bei mehr als fünf Treffern 
zwei „Oster-“Eier. Wer bei den 10 Schuss über 75 Ringe schoss, 
bekam noch ein Extra-Ei. Beim Familienpreisschießen bildete je ein 
Erwachsener mit einem Jugendlichen eine Mannschaft. Ganze 15 
Mannschaften nahmen am Familienpreisschießen teil, bei dem die 
„Erwachsenen“ dieses mal genauso wie die „Jugendlichen“ auf den 
„normalen Spiegel“ der Luftgewehranlage geschossen haben. Eine 
elektrische Schießsimulation, auch Lichtpunkt Gewehr genannt, 
ermöglichte auch Kindern unter zwölf Jahren, an diesem Wettbe-
werb teilzunehmen.
Dann war es endlich soweit. Um die Zeit der Auswertung des Fami-
lenpreisschießens etwas zu überbrücken, durften alle Kinder bis 10 
Jahre auf dem abgesperrten 100 Meter-Kleinkalieberstand nach 
versteckten Ostereiern suchen.

Bravourös wurden die Prüfungsanforderungen von folgenden Gür-
telanwärtenden erfüllt:
9. Kup (weiß-gelb): Dana Biermann, Raphael Jungbluth, Anni Land, 
Louie Vierschilling, Milan Blömeke, Adrian Spitzer, Esenia Many-
lov Dennis Vajgent, Roman Rumjancev, Victor Schipschi, Maxim 
Schipschi;
7. Kup (gelb-grün): Mats Avdienko, Sofia Niziol;
6. Kup (grün): Nam Do Duc;
3. Kup (blau-rot): Jonas Yagop;
2. Kup (rot): Silas Anel-Fernandez, Sang Do Duc.
Die mit einer zusätzlichen Trophäe verbundene Auszeichnung zur 
besten Tagesleistung erhielt Raphael Jungbluth.
Infos zum Verein gibt es unter: 0160 94 50 47 97; www.sporting-tae-
kwondo.de

Italienischer Abend
Samstag 27. April, ab 19 Uhr

im Sportheim

i n  E i c h e l h a r d t

Italienische Weine, Speisen
& Klänge

	■ Nachbarschaftshilfe Flammersfeld
Spargelfahrt am 16. Mai

Es gibt ja Spargelliebhaber, die fiebern der Spargel-
saison regelrecht entgegen. Endlich wieder frischer 
Spargel aus eigenem Land. Die Nachbarschaftshilfe 
fährt am 16. Mai zur Burg Niederpleis um sich die 
Stangen schmecken zu lassen. „Frische die man 
schmeckt“. Wir besuchen ein Familienunternehmen, 
dass seine produzierten Produkte direkt an den End-

verbraucher vermarktet. Für die Gruppe wird Spargel zum satt essen 
angeboten. Das Edelgemüse wird mit rohem und gekochtem Schin-
ken, frischen Kartoffeln und Sauce Bernaise am Tisch serviert.
Abfahrt ist um 11:00 Uhr ab Bürgerhaus Flammersfeld. Die Bus-
kosten werden vor Ort kassiert. Das Essen und Getränke ist für 
Selbstzahler. Danach ist eine Weiterfahrt zur Stadt Blankenberg 
gegen ca. 14:00 Uhr vorgesehen. Im Café „Die alte Schule“ wer-
den Kaffee und Kuchen angeboten. Rückfahrt gegen 17:00 Uhr. Um 
verbindliche Anmeldung unter Tel. 02685/987 93 23 oder nachbar-
schaftshilfe.flammersfeld@web.de wird gebeten.

	■ LandFrauenverband Frischer Wind Flammersfeld
Ernährung im Alter

Im Zuge der Ernährungsinitiative für 
Seniorinnen und Senioren des Bundes-
ministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft wurde in Rheinland-Pfalz die 
Vernetzungsstelle Seniorenernährung 
aufgebaut. Zu einem Infoabend lädt die 
Deutsche Diabetis Hilfe, Gruppe 
Asbach-Flammersfeld, sowie der Land-
Frauenverband Frischer Wind Bezirk 

Flammersfeld am Montag, 6. Mai, um 19:00 Uhr in die DRK Kamil-
lus-Klinik Asbach ein. In einem Vortrag durch Referentin Theresa 
Lehnen vom Fachzentrum Ernährung Rheinland-Pfalz werden 
Kenntnisse über die besonderen Ernährungsanforderungen im Alter 
vermittelt und praktische Tipps für die Umsetzung besprochen. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. Alle Interessierten sind herzlich willkom-
men. Es wird eine Fahrgemeinschaft um 18:30 Uhr ab Bürgerhaus 
Flammersfeld angeboten. Um Anmeldung zur Mitnahme unter land-
frauen.flammersfeld@gmx.de wird gebeten.
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„Wir finden es auch klasse, dass die Dorfrocker sich seit langem so 
für die Dörfer und das Leben auf dem Land einsetzen“, so die Ver-
anstalter, die sich auf viele Dorfkinder freuen.
Einlass zum großen Stimmungs-Open Air in Ingelbach ist um 15:00 
Uhr Uhr, Beginn um 17:00 Uhr. Die Karten gibt es im VVK für nur 18 
EUR u. a. bei Wäller Sport Altenkirchen, bei Scuderia Eleven in Roth, 
der Tankstelle BERGER in Altenkirchen sowie zu den bekannten Öff-
nungszeiten im Sportlerheim in Ingelbach sowie auch online unter 
www.dorfrocker.de. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.
Quelle: Dorfrocker

	■ Sängervereinigung Ingelbach 
feiert 75-jähriges Jubiläum

Kaffeeklatsch mit Fotos in der Alten Schule
Ein 75. Geburtstag ist immer ein ganz besonderes Ereignis, bei dem 
in der Familie mit den Jubilaren gerne intensiv zurück geschaut wird 
und alte Geschichten und Anekdoten für gute Laune sorgen. Der 
Sängervereinigung Ingelbach gelang es hervorragend, eine sol-
che Stimmung im Rahmen des Vereinsjubiläums in ihr „Wohnzim-
mer“ in der Alten Schule in Ingelbach zu tragen. Die Einladung zum 
Kaffeeklatsch mit Bilder aus „alten Zeiten“ traf genau den Nerv der 
Besucherinnen und Besuchern, die sehr zahlreich die Einladung 
annahmen.

Fotos: Edmund Mink
Die Vorsitzende Marietta Seemann-Mink konnte ein volles Haus 
begrüßen, als sie in dem schön geschmückten Raum die Kaffeeta-
fel eröffnete und den Helferinnen und Helfern dankte. Es war schon 
faszinierend zu sehen, dass nicht nur Kaffee und Kuchen lockten, 
sondern vor allen die Bilderwand mit alten Fotos aus 75 Jahren Ver-
einsgeschichte, eine Filmvorführung sowie zahlreiche Fotoalben, 
welche die Teilnehmenden zum Teil selbst beisteuerten. Der Auf-
forderungscharakter war riesig, und in wechselnden Gruppen wur-
den die Materialien gesichtet, oft verbunden mit den wichtigen Fra-
gen: „Wo war das denn?“, „Wie lange ist das jetzt schon her?“, „ 
Kennst du den?“, „Was ist aus der geworden?“, „Wie lange ist er 
schon verstorben?“ und natürlich der erstaunten Feststellung, wie 
jung man damals selbst war. Die diversen Fotoalben zeigten einen 
Querschnitt der Vereinsaktivität mit Ausflügen, Konzerten und Auf-
tritten, Feiern und Fahrten und motivierte wirklich alle zum intensi-
ven Gedankenaustausch.

von links: Erika Röder, Luise Bachenberg, Brigitte Hassel
Der Raum glich einem Seminar, bei dem 60 Leute, in Gruppenarbeit 
vertieft, sich mit einem Thema auseinander setzen wollten. In die-
ser schönen Atmosphäre und Stimmung verweilten die Gäste, teil-
weise auch auf den Bierzelttischen im Freien, den ganzen Nachmit-
tag, was als Indikator für die gute Idee und gelungene Umsetzung 
des Vorstands zu werten ist.
Der nächste Auftritt des Chors findet am Sonntag, 05.05.2024, in 
der Christuskirche in Altenkirchen statt, bei dem die Sängervereini-
gung den Gottesdienst umrahmt.

Gegen 16:00 Uhr verkündete die 1. Jugendleiterin Laura Kneip die 
Sieger. Den ersten Platz errangen Till & Yvonne Brankers mit 96,9 
Ringen vor Chiara Roseberry und Stefan Molly (94,9 Ringe). Platz 
3 ging an Lucy Weinand und Thomas Wiegel mit 86,3 Ringen. Eine 
stattliche Anzahl schöner Sachpreise standen für alle Teilnehmer 
bereit, zudem bekamen die drei erstplazierten zusätzlich noch einen 
Pokal überreicht. Zum Abschluss wurde noch mit allen Teilnehmern 
der Preisschießen ein schönes Erinnerungsfoto gemacht.

Der SV Maulsbach bedankt sich bei allen Gästen und auch den Hel-
fern für diesen gelungenen Nachmittag.
Weitere Infos www.sv-maulsbach.de

	■ Sportfreunde Ingelbach
Vorbereitungen für Dorfrocker-Konzert in Ingelbach laufen auf 
Hochtouren
Beliebte Kultband spielt am 1. Mai ein großes Stimmungs-Open 
Air in Ingelbach - VVK gut angelaufen
Am Maifeiertag wird es in Ingelbach hoch hergehen. Die Echo-nomi-
nierte Band Dorfrocker wird im Rahmen ihrer großen deutschland-
weiten Dorf-Tour auch im kleinen Westerwald-Ort Ingelbach Halt 
machen. Die Ausrichter von den Sportfreunden Ingelbach sind 
bereits mitten in den Vorbereitungen. Auch die Nachfrage zum Event 
ist enorm. „Wir freuen uns auf die Dorfrocker. Die ersten 200 Karten 
gingen in kurzer Zeit weg wie warme Semmeln“, so die Veranstal-
ter. Da auch viele Nachfragen von weither kommen, wird es künf-
tig auch einen Online-Verkauf geben, der unter www.dorfrocker.de 
zu finden ist.
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Im Gerätehaus wartete auf alle Gäste neben Kaffee und Kuchen 
auch frische Crêpes und kühle Getränke. Nach der großen Suche 
erfüllte zusätzlich noch der Duft frischer Würstchen den Oberwam-
bacher Dorfplatz. Viele vor Freude strahlende Kinderaugen waren 
an diesem Nachmittag zu sehen, und der Osterhase hat sich Ober-
wambach für das kommende Jahr als Termin erneut vorgemerkt.

	■ KKSV Orfgen
Monatsvorschau Mai 2024
Donnerstag, 02.05.24 18:00 Uhr
   Jugendtraining
Donnerstag, 02.05.24 20:00 Uhr
   Allgemeines
    Schießtraining
Sonntag, 05.05.24 10:00 Uhr
   Pistolentraining
Donnerstag, 09.05.24 11:00 Uhr

     Königschießen
Donnerstag, 09.05.24 13:00 Uhr Prinzenschiessen
Donnerstag, 09.05.24 13:00 Uhr Schülerprinzen-
     schiessen
Donnerstag, 16.05.24 18:00 Uhr Jugendtraining
Donnerstag, 16.05.24 20:00 Uhr Allgemeines   
     Schießtraining
Samstag, 19.05.24  18:30 Uhr Schützenfest   
     Leuzbach
Sonntag, 20.05.24  13:15 Uhr Schützenfest   
     Leuzbach
Donnerstag, 23.05.24 20:00 Uhr Allgemeines   
     Schießtraining
Sonntag, 26.05.24  10:00 Uhr Pistolentraining

	■ Landfrauen Weyerbusch fahren zum Landfrauentag
Am 3. Mai fahren die Landfrauen Weyer-
busch zum Landfrauentag nach Wissen. 
Der Bus fährt um 16:00 Uhr ab Fiersbach 
über Weyerbusch, Birnbach, Altenkirchen 
Busbahnhof. Ein Kostenbeitrag in Höhe von 
10 € wird im Bus eingesammelt. Anmeldung 
ist zwingend erforderlich bei Karola Lind-

scheid, Tel. 02686/581 oder per Mail: landfrauenweyerbusch@
gmail.com.
Außerdem werden für den Frühlingsmarkt in Weyerbusch am 27. 
April noch fleißige Helfer gebraucht. Anmeldung bitte ebenfalls 
bei Karola Lindscheid. Der Erlös geht in vollem Umfang zu gleichen 
Teilen an das Frauenhaus in Hachenburg und den Hospitzverein in 
Altenkichen. Ein herzliches Dankeschön geht an die Westerwald-
bank, die uns die Zutaten für die Waffeln gespendet haben.

	■ 75 Jahre Fußballverband Rheinland
Soziale und gesellschaftliche Kraft im Herzen Europas – Und 
auch ein Festakt im Fußballkreis Westerwald/Sieg
Im „Hotel Hohenzollern“ in Koblenz gründet sich am 11. Juni 1949 
der Fußballverband Rheinland (FVR). Von der Luxemburger Grenze 
einschließlich der Eifel, bis südlich von Bonn, den Westerwald ein-
schließend, zur Lahn an die Landesgrenze von Hessen, südlich 
von Oberwesel am Rhein, den Hunsrück hoch bis zum Soon- und 
Idarwald, ganz nahe am Saarland und dann wieder nach Luxem-
burg, so groß ist der kleine Verband, einer von 21 im Deutschen 
Fußball-Bund.
1008 Vereine mit knapp 180 000 Mitgliedern und 3035 Mannschaf-
ten, 1100 Schiedsrichter, neun Kreise, 25 hauptamtliche Mitarbeiter 
in der Geschäftsstelle auf dem Koblenzer Oberwerth, daneben die 
moderne Sportschule, alles mit Blick auf den großen Strom. Rhein, 
Mosel und die Ahr, sie gehören zum Verband. Die Ahr-Flutkatastro-
phe vom 14. auf den 15. Juli 2021, die 134 Menschen das Leben 
kostete und eine komplette Infrastruktur, auch die des Sportes, zer-
störte, ist in 75 Jahren FVR die größte Herausforderung. Und es 
ist zugleich für den Verband, für seine Stiftung „Fußball Hilft“ und 
für hunderte von Vereinen zu einem beispiellosen und einzigartigen 
Akt von Solidarität geworden. „Was wir nach der Flut erlebt haben, 
auch noch mitten in der Zeit von Corona, das ist in Worten nicht zu 
beschreiben. Wir sind das geworden, was man mit Einheit bezeich-
nen kann. Wie unsere Vereine, denen von der Ahr geholfen haben, 
wie sie sie aufgenommen haben und wie sie vor Ort mithalfen, ein 
Stück Wiederaufbau zu leisten, das war mehr wert als alle Meister-
schaften in 75 Jahren zusammen“, sagt Gregor Eibes, Präsident des 
FVR seit 2022.
Kein Bundesligist im Herrenfußball, aber mit großem Erfolg in der 
Ausbildung, im Jugendfußball tätig, im Bemühen um notwendiger-
weise mehr Mädchen und Frauen, Themen wie Integration und Mig-
ration voranbringend, Inklusion erlebbar machen, das alles ist FVR.
Alles begann 1949. „Wer weiß noch, was damals war – 1945, 1946 
und auch noch 1949 – als wir in schäbigen Anzügen herumliefen und 
manchmal ziemlich verzweifelten an unserer Zukunft, auch der des 
Sportes“, hat Willi Daume, erster Präsident des Deutschen Sport-
bundes, einmal gesagt. Die Gründer von damals konnten ahnen, wie 

	■ Frauenchor Niedererbach
... überzeugt bei Taufgottesdienst in Altenkirchen
„Weißt du denn gar nicht, wie schön Du bist“, sangen die 13 Sän-
gerinnen des Niedererbacher Frauenchors in Altenkirchens evange-
lischer Kirche und blickten dabei mit einem Augenzwinkern auf die 
beiden Täuflinge, welche an diesem Sonntagmorgen feierlich getauft 
wurden. „Sarah Connors Ballade passt einfach toll zu einer Kind-
taufe“, schwärmte der 35-jährige Chorleiter Karsten Rentzsch. Auch 
Pfarrer Göbler schien von der Liedauswahl des Frauenchors sichtlich 
angetan. Neben der erwähnten Popballade interpretierten die Sän-
gerinnen ein modernes „Vater Unser“ von Hanne Haller und verab-
schiedeten die Gottesdienstbesucher/innen mit „Blowin in the Wind“.

Bereits im vergangenen Jahr war der Frauenchor Niedererbach in der 
evangelischen Kirche Altenkirchen im Rahmen eines Gottesdiens-
tes aufgetreten. Besonders freuen darf man sich auf das anstehende 
Konzert des Chors, welches ebenfalls in den Wänden der Chris-
tuskirche am 25. Mai 2024 um 18:00 Uhr stattfinden wird. Neben 
den Sängerinnen aus Niedererbach wird noch der Frauenchor Con 
Brio aus den Niederlanden zu hören sein, die beiden Chöre verbindet 
eine lange Freundschaft. Darüber hinaus gibt es männliche Unter-
stützung durch den MGV Niedererbach. „Natürlich werden wir auch 
alle gemeinsam singen“ macht der Dirigent neugierig und lädt bereits 
heute herzlich zum Konzert ein; der Eintritt ist frei.

	■ Große Ostereiersuche 
der Jugendfreunde Oberwambach

An Karsamstag, 30.03.2024, war es wieder so weit. Die Jugend-
freunde luden zur großen Ostereiersuche auf den Dorfplatz rund um 
das Gerätehaus der Ortsgemeinde Oberwambach ein. Rund 50 Kin-
der machten sich bei trockenem und gutem Wetter auf die Suche 
nach bunten Eiern.

Diese hatte der eigens angereiste Osterhase auf der frühlingshaf-
ten Wiese verloren. Als Belohnung für das Auffinden der Eier erhielt 
jedes Kind ein kleines Geschenk vom Osterhasen. Der lebensgroße 
Osterhase erfreute dabei nicht nur die jüngsten Mitglieder des Ver-
eins, sondern auch die lebenserfahrenen Mitglieder. Somit waren 
wieder alle Generationen des Dorfes, aber auch aus benachbarten 
Dörfern vereint.
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burg, Höxter, Kassel, Lahn-Dill, Limburg-Weilburg, Marburg-Bieden-
kopf, Northeim, Schwalm-Eder und Werra-Meißner gefördert.
Wichtige Informationen für die Bewerbung
Das Online-Bewerbungsformular und alle notwendigen Informati-
onen zur Ausschreibung fi nden Bewerber im Internet unter www.
EAM.de/stiftung. Bewerbungsschluss ist am 30. Juni 2024. Die ein-
gereichten Projekte müssen sich ausschließlich auf den Bereich 
„Natur- und Umweltschutz“ sowie im Nachwuchsbereich für Kinder 
bis zum Ende des Grundschulalters auf die Fördergebiete „Sport“ 
oder „Erziehung und Bildung“ beziehen. Die Ausschreibung der 
EAM-Stiftung gilt für gemeinnützige Körperschaften (Vereine, För-
dervereine, Verbände) aus dem Geschäftsgebiet der EAM.
Bei Fragen können sich Interessierte direkt an Nicole Sprenger von 
der EAM-Stiftung wenden, T 0561 933-1015,
E-Mail: Stiftung@EAM.de.

kraftvoll der Fußballverband Rheinland sich entwickeln würde, mit-
ten in Europa. Als ein Sportverband, der die Menschen zusammen-
führt, der Individualität im Team möglich macht, daran glaubend, 
dass sich Menschen vom Ball verzaubern lassen würden. All das 
haben sie 1949 so gewollt. Und der Fußballverband Rheinland ist zu 
einer großen und unübersehbaren sozialen und gesellschaftlichen 
Kraft geworden.
Der Fußballkreis Westerwald/Sieg feiert dieses Jubiläum mit all sei-
nen über 120 Vereinen, Ehrenamtler, Aktiven, Schiedsrichter*innen 
und allen Interessierten in einem Tag des Fußballs am 4. Mai 2024
in Norken.
Ab 17:30 Uhr fi ndet dann der Festkommers in der Sporthalle Nor-
ken statt. Im Anschluss lädt der Verein FC Norken zur Schlagerparty. 
Alle Fußballfans und Anhänger sind hier herzlich Willkommen zum 
Tag des Amateur-Fußballs im Kreis Westerwald/Sieg sowie dem 
Festkommers.
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■ Kommunale Wärmeplanung:
Planungs- und Rechtssicherheit schaffen!

Das neue Wärmeplanungsgesetz des Bundes hat die Pfl icht zur 
kommunalen Wärmeplanung eingeführt. Der GStB fordert die Lan-
desregierung angesichts knapper Umsetzungsfristen auf, zügig den 
rechtlichen Rahmen für die Umsetzung im Land und damit Rechts- 
und Planungssicherheit zu schaffen. Erforderlich ist ein Landesge-
setz, das auch die formale Aufgabenübertragung regelt. Im Falle der 
Ortsgemeinden sollen die Verbandsgemeinden die Planung gebün-
delt vornehmen. Zudem muss eine kostendeckende Finanzierung 
für alle mit der kommunalen Wärmeplanung verbundenen Maßnah-
men sichergestellt werden. Zweck der Wärmeplanung ist es, Stra-
tegien für die zukünftige Wärmeversorgung aus erneuerbaren Ener-
gien zu entwickeln. Dabei gilt es vor allem, die Orte oder Quartiere 
zu erkennen, die für ein Wärmenetz geeignet sind. Dort, wo es kein 
Wärmenetz geben wird, sind die einzelnen Eigentümer in der Pfl icht, 
die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes einzuhalten.

Allgemeines

■ EAM-Stiftung:
Bis zum 30. Juni um Fördermittel bewerben

Die Stiftung des Regionalversorgers vergibt 75.000 Euro für ge-
meinnützige Projekte im „Natur- und Umweltschutz“ sowie für 
Kinder bis zum Ende des Grundschulalters in den Bereichen 
„Sport“ und „Erziehung und Bildung“.
Kassel. Von Lernförderung für sozial benachteiligte Kinder über 
sportliche Früherziehung im heimischen Sportverein bis zum Schutz 
von Wildinsekten: In diesem Jahr unterstützt die EAM-Stiftung Pro-
jekte, bei denen der Bereich „Natur und Umweltschutz“ sowie im 
Nachwuchsbereich für Kinder bis zum Ende des Grundschulalters 
die Fördergebiete „Sport“ sowie „Erziehung und Bildung“ im Fokus 
stehen. Ab sofort können sich gemeinnützige Vereine oder Initi-
ativen bis zum 30. Juni dieses Jahres unter www.EAM.de/stif-
tung um die Fördermittel bewerben. Bereits zum 19. Mal öffnet die 
EAM-Stiftung ihren Fördertopf - in diesem Jahr hat der kommunale 
Energieversorger die Fördersumme aufgestockt und vergibt insge-
samt 75.000 Euro.
Sie setzen sich für eine Natur- und Vogelschutzgruppe ein? Sie 
unterstützen die Neugestaltung des Schulhofs an einer Grund-
schule? Oder Sie begeistern die Jüngsten für Bewegung beim Kin-
derturnen in Ihrem Sportverein? Dann ist Ihre Bewerbung bei der 
EAM-Stiftung genau richtig. „Mit unserer Stiftung unterstützen 
wir sozial engagierte Vereine, die durch ihre gemeinnützige Arbeit 
jeden Tag aufs Neue die Lebenssituation zahlreicher Menschen in 
der Region verbessern“, sagt der Vorsitzende der EAM-Geschäfts-
führung und Mitglied des Stiftungsvorstands Olaf Kieser. „Als kom-
munal verwurzeltes Unternehmen ist es für uns besonders wichtig, 
diese gezielte und verlässliche Förderung sozialen Engagements 
voranzutreiben.“
Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (Landkreis Northeim) freut sich als 
Vorsitzende des Stiftungskuratoriums auf die Bewerbungen: „Die 
Corona-Krise und ihre negativen Folgen haben vor allem bei vie-
len Kindern Spuren hinterlassen. Kinder sind unsere Zukunft. In 
unserer diesjährigen Ausschreibung verbinden wir daher die Nach-
wuchsförderung mit der globalen Herausforderung des Natur- und 
Umweltschutzes.“
Im vergangenen Jahr hat die EAM-Stiftung 22 regionale soziale Pro-
jekte in den Landkreisen Altenkirchen, Göttingen, Hersfeld-Roten-

Wohnen In Ihrer 
Region:

IN IHRER REGION
WOHNEN

•

 

Bender & Bender Immobilien Gruppe 

Jetzt online berechnen unter:
www.dr-schmidt-bovendeert.de/immobilienbewertung
Telefon: 02661-1336 …seit über 35 Jahren Ihr Partner für Immobilien

Wollen Sie  

wissen, was Ihre 

Immobilie wert ist?

Wir suchen dringend
•  Einfamilienhäuser, Reihenhäuser  
    Doppelhaushälften und Grundstücke
•  Mehrfamilienhäuser (auch mit Gewerbeanteil) 
•   Gewerbeobjekte (Grundstücke, Hallen, Hotels, 

Gaststätten, Büroflächen)

für vorgemerkte, geprüfte Kunden 
aus ganz Deutschland!

REGIONAL FOKUSSIERT + ÜBERREGIONAL TÄTIG

Gepflegtes Zweifamilienhaus mit viel Platz 
für die Familie in VG Westerburg! Wfl. ca. 
257 m², Grundstück ca. 938 m², Bedarfsausweis, 
Endenergiebedarf 151,9 kWh/(m²*a), Wesentlicher 
Energieträger Öl, Baujahr (Energieausweis) 1979, 
Energieeffizienzklasse E

KP 239.000,- € + 3,57 % Käuferprovision

NEU
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anzeigen.wittich.de

Transparenz schafft Vertrauen – Vertrauen ist unsere Motivation!

Ihre Zufriedenheit und die unserer Mitarbeiter
sind unser wichtigstes Ziel.

Ihr Personaldienstleister
in der Region!

Niederlassung Wissen · Im Buschkamp 5 · 57537 Wissen · Tel.: 02742 – 69 44 215

Motiv 1001412715 A vom 4. Juli 2018, 11:21:39

Motiv 1001412715 A vom 4. Juli 2018, 11:21:39

Schönauer 
Personalservice e.K.

www.schoenauer-online.de

Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der 
Region. Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Frühling im Schwarzwald:
Inne halten - Abstand gewinnen - 

zur Ruhe kommen
würzig klare Schwarzwaldluft 

schnuppern…

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage

schnuppern…
Schwarzwaldwoche
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension,
davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten
und 1 x festliches 6-Gang-Menü,
Montag und Dienstag nur Frühstück

p. P.  ab € 529,-
Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten
Montag und Dienstag nur Frühstück

4 Nächte p. P.  ab € 308,-
Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein

2 Nächte p. P.  ab € 228,-

Familienanzeigen

Am Samstag, den 04. Mai 2024
feiere ich meinen

80. Geburtstag.
Alle, die mir gratulieren möchten, 

sind herzlich ab 15 Uhr
zu Kaffee und Kuchen
ins Landhotel Mehren

in 57635 Mehren eingeladen.

Doris Becker
Fluterschen, im April 2024

25-Euro-Gutschein

 zum ganz besonderen Fest!

Alles Gute zur 
Kommunion & 
Konfirmation 

Sicher gibt es zu solch einem Ereignis auch viele Geldgeschenke.
Gerne unterstützen wir Sie als Eltern dabei, eine passende 
Anlagemöglichkeit hierfür zu finden und beteiligen uns zudem 
mit einem 10-Euro-Spargeschenkgutschein*. Die Aktion findet 
vom 25. März bis 31. August 2024 statt und gilt auch für Neu-
kundinnen und Neukunden.

Modernes Sparen zahlt sich aus: Bei einer Neuanlage in einen 
Investmentfonds bei unserem Verbundpartner Union Investment 
beteiligen wir uns mit 25 Euro!

Vorbeikommen lohnt sich – jetzt Beratungsgespräch vereinbaren 
unter: 02662 961-0 oder www.westerwaldbank.de/termin

* Einlösebedingungen finden Sie unter www.westerwaldbank.de/bedingungen

*
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Geschäftsanzeigen online aufgeben:
anzeigen.wittich.de

 

 

Jeder Neukunde  

10% Rabatt 

 

Inh.: Melanie Scheuer  

Tel.: 0151/43276174 

www.tiersalon-melmel.de 

Mittelstraße 8 

57638 Schöneberg 

 

Öffnungszeiten:
Di:  14:30 – 17:30 Uhr
Do: 09:30 – 12:30 Uhr
Fr : 09:30 – 12:30 Uhr

Kundenservicebüro
Marktstraße 13
57610 Altenkirchen

Bernd Wehler
Tel. 02681 8259806

Dirk Oestereich
Mobil  0160 7486117

Ich besuche Sie gerne 
persönlich zu Hause.

www.EAM.de

Ihre Ansprechpartner für Ökostrom 

Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Orienttep-
pich-Branche bringt der Eigentümer des Teppich-
Wasch- & Reparaturcenters in Montabaur mit. 
Dabei versteht sich der erfahrene Kaufmann nicht 
nur auf den Verkauf farbenfroher und wertvoller 
Teppiche aus den besten Herstellerländern – die 
Qualität wird in der Knüpfkunst deutlich, sie 
macht letztlich die Langlebigkeit eines Teppichs 
aus. Wer aber über mehrere Jahre Freude an sei-
nem guten Stück haben will, der muss auch in die 
regelmäßige Pflege investieren. Und hierauf legt 
das Orientteppichhaus besonderen Wert.

Ein Teppich muss 
im Verlauf von Jah-
ren eine Unmenge 
von Fußtritten aushalten, manche Stellen wirken 
„abgetreten“, zeigen Ermüdungsspuren, verlie-
ren über Jahre ihren ursprünglichen Glanz!

Ein Orientteppich wird nach alter iranischer Tra-
dition mit Regenwasser gewaschen, anschlie-
ßend erfolgt die Rückfettung der Wolle und die 
besondere Glanzwäsche. Das Verfahren, bei dem 
spezielle Waschmittel verwendet werden, basiert 

auf jahrelanger Erfahrung. Der Waschvorgang, so die Fachleute vom Teppich-
Wasch- & Reparaturcenters, solle alle fünf Jahre erfolgen: Das Entfernen von 
Flecken, das Nachfärben abgelaufener Stellen, die Erneuerung von Fransen und 
Kanten und alles andere um den Teppich gehören zum Angebot des Teppich-
Wasch- & Reparaturcenters.
Weitere Informationen erhalten Sie im Geschäft in Montabaur, Wilhelm-Mangels-
Str. 16 oder telefonisch unter der Rufnummer 02602/9196801.

Bio-Teppichwäsche
Waschen und Reparatur nach alter iranischer Tradition

CHLORFREIE HANDWÄSCHE OHNE CHEMIE

- Anzeige -- Anzeige -

Teppichwasch- & Reparaturcenter
56410 Montabaur • Wilhelm-Mangels-Str. 16
Telefon 0 26 02 / 9 19 68 01 od. 0 15 79 / 2 32 05 41
www.teppichhaus-gry.de

✃

✃

• Waschen von Teppichen aller Art
• Fransen- u. Kanten-Reparaturen
• Rückfettung • Fleckenentfernung
• Mottenbehandlung
• Kostenloser Hol- und Bringservice

„WASCHEN UND REPARATUR NACH 
ALTER IRANISCHER TRADITION“

Rabatt
auf jede Teppichwäsche

+ 100,- € Gutschein
bei einer Reparatur

7 Tage gültig

35%

Bio-Teppich-Wäsche

www.erdgas-bellersheim.de · Tel. 0 26 81 / 802-900

Erdgas von

Wir sorgen für Behaglichkeit

E N E R G I EE N E R G I E

günstiger ist als Ihres!
unser Erdgas

Wir wetten, dass

Einfach letzte Erdgas-Rechnung fotografieren oder einscannen 
und per E-Mail an: gaswette@bellersheim.de senden.  
Oder fotokopieren und per Post an: Bellersheim · Stichwort 
„Gaswette“ · Rheinstraße 45 · 57638 Neitersen

Wir gewinnen: Sie sparen mit unserem Tarif und erhalten 
zusätzlich ein 15 E Dankeschön bei einem Wechsel zu  
Bellersheim Energie.

Sie gewinnen: 1 Gutschein im Wert von 5 E für eine Autowäsche.*

* Einzulösen an allen BellOil- und Aral-Tankstellen.
Teilnahmeberechtigt ist jeder ab dem 18. Lebensjahr. Voraussetzung ist, dass Sie einen
eigenen Erdgasanschluss haben, der nicht schon von Bellersheim Energie beliefert wird.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

günstiger ist als Ihres!günstiger ist als Ihres!
unser Erdgasunser Erdgas

Wir wetten, dass

Mitmachen 
und auf jeden
Fall gewinnen.
Unverbindliche
Infos unter

Telefon:
0 26 81/802-900

oder
gaswette@bellersheim.de
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Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, niemanden zu vergessen.

57636 Mammelzen im April 2024

Wenn die Kraft versiegt, 

die Sonne nicht mehr wärmt,

der Schmerz das Lächeln einholt, 

dann ist der ewige Frieden 

eine Erlösung.

Traurig, aber in Dankbarkeit nehmen
wir Abschied von meiner Mutter,

Schwiegermutter und Oma

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 
26.04.2024, um 14 Uhr auf dem Friedhof 

in Mammelzen statt. 

Gusti Kasper

Im Anschluss erfolgt die Urnenbeisetzung 
im engsten Familienkreis.

TRAUERANZEIGEN
SCHALTEN UND FINDEN

Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

Wenn die Sonne des Lebens untergeht,
leuchten die Sterne der Erinnerung.

Es ist wohltuend, so viel warmes 
Mitgefühl in den schweren

Stunden in vielfältiger Form
erhalten zu haben.

Dorothea Ramseger
† 14.03.2024

Danke

Michael und Martina Ramseger
mit Luise und Christian

Claudia (†) und Stefan mit Roman
sowie alle Anverwandten

Flammersfeld, im April 2024

(Dorle)

Statt Karten!

„Dem Leben einen würdigen Abschluss geben.“„Dem Leben einen würdigen Abschluss geben.“

Bergstr. 13|57629 Atzelgift | Tel. 02662/3806|www.bestattung-mueller.de

allen, die uns beim Heimgang 
unserer lieben Verstorbenen

Hilde Gronau
* 26.02.1943       † 22.03.2024

das Gefühl gegeben haben, in 
unserer Trauer nicht allein 
zu sein. Während der langen 
Krankheit haben wir viel Zunei-
gung und Trost erfahren, das 
hat uns sehr gut getan.  

Petra, Jörg und David Schwarz

Hilgenroth, im April 2024

Herzlichen Dank

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft.
Siehst Deine Blumen nicht mehr blühen,
weil der Tod nahm Dir die Kraft.
Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft,
und hab für alles vielen Dank.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von 
unserem lieben Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder 
und Schwager

Bernhard Witt
* 16.06.1943     † 13.04.2024

In stiller Trauer:
Antje Witt-Fischer und Otfred Fischer
Jörg und Bettina Witt geb. Melis
Sabine Gerhards geb. Witt 
und Peter Gerhards
Kan mit Svenja, Tim, Kim und Leonie
Dieter und Bärbel Laschkowski
Bodo und Christiane Laschkowski 

Hachenburg, Ingelbach und Borod, im April 2024

Die Beisetzung findet in aller Stille statt.



Altenkirchen-Flammersfeld 55 Donnerstag, 25.04.2024

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist.
Eine Last fallen lassen können, die man lange

getragen hat, das ist eine tröstliche,
eine wunderbare Sache.

Hermann Hesse

Traueranzeigen aufgeben:

	 Anzeige online buchen
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

	 per E-Mail:
anzeigen@wittich-hoehr.de

	 per Telefon: 02624 911-0

	 per Telefax: 02624 911-115

	 wenden Sie sich direkt
an Ihre Annahmestelle oder
Ihr Bestattungsunternehmen

Gaby und Sebastian
Familie und alle Freunde

Die Brücke zu Dir 

ist die Liebe

Oberwambach, im April 2024

* 12. 7. 1952       † 10. 4. 2024

Die Beisetzung findet im engsten Kreis statt.

Gohard Jaschke Gohard Jaschke 

Achim Molitor 

Gekämp� hast Du allein,

geli�en haben wir gemeinsam.

Verloren haben wir Dich alle.

Wenn wir dir auch sehr die Ruhe gönnen,

so ist es doch leer und traurig ohne Dich.

So wie ein Fluss im Meer weiterlebt,

so wird auch die Seele weiterleben.

Mach‘s gut, wo auch immer

Du jetzt bist !!! 

Die Beerdigung findet am 26.04. 2024 um 11 Uhr im Friedwald 
in Eitorf sta�. 

Wir nehmen Abschied von unserem Vater, Großvater, Bruder,
Freund und Nachbarn

Wir bedanken uns herzlich für die unermüdliche Betreuung,
durch den Pflegedienst der Fauna Altenkirchen und den SAPV
Dienst Rheinland Pfalz.

Traueranschri�: Familie Wielpuetz/Böckeler
Wilkomsfeld 7, 53783 Eitorf 

* 8. 12. 1950 † 4. 4. 2024
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Das Sterben ist auf  dieser Welt
wie, wenn ein Blatt vom Baume fällt.

Die Vögel singen weiter.

Wir nehmen Abschied von unserer lieben Tante
und Großtante

Emmy Benninghoven

Es trauern:
Familie Dieter Brückmann

Familie Markus Brückmann

0011..0011..11992233              1122..0044..22002244

57610 Altenkirchen, Theodor-Fliedner-Str. 1

DDiiee TTrraauueerrffeeiieerr mmiitt aannsscchhlliieeßßeennddeerr UUrrnneennbbeeiisseettzzuunngg
iisstt aamm DDoonnnneerrssttaagg,, ddeenn 0022..0055..22002244 uumm 1111::0000 UUhhrr
iinn ddeerr FFrriieeddhhooffsshhaallllee iinn MMeehhrreenn.. 

geb. Marenbach
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Bewerben Sie sich mit folgenden Angaben unter:
 Name, Vorname
 Geburtsdatum
 Straße, Hausnummer
 Postleitzahl, Ort 
 Telefon (Festnetz und Mobil)

 E-Mail-Adresse

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular 
auf unserer Homepage aus: zusteller.wittich-hoehr.de
schicken uns eine E-Mail: vertrieb@wittich-hoehr.de
oder rufen Sie uns an: Telefon 02624 911-222

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular 

per WhatsApp0171/6474125

Sie verteilen in Ihrem Bezirk jeden Donnerstag die Zeitungen.

Wir stellen Sie ein als
Zeitungszusteller (m/w/d)

im Rahmen eines Minijobs.

Mitteilungsblatt
der Verbandsgemeinde 

Wir suchen zuverlässige Schüler, Rentner, Hausfrauen oder 
Berufstätige für nachfolgende(n) Bezirk(e):

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de

Annahmestelle gesucht
Wir suchen für unser Mitteilungsblatt zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine zuverlässige Annahmestelle für 
Familienanzeigen und Kleinanzeigen im Fließtext.

Sie passen zu uns …
… wenn Sie als Inhaber eines Einzelhandelsgeschäftes 
oder Ladenlokals – idealerweise in zentraler Lage – für 
unseren Verlag Familien- und private Kleinanzeigen 
annehmen und an uns weiterleiten.

Interesse?
Dann melden Sie sich unter Telefon: 02624 911-0 

oder senden eine E-Mail an
info@wittich-hoehr.de

LINUS WITTICH Medien KG
Rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

Wir suchen für unsere Filiale in Kroppach

Bäckerei Heinz Willi Grund GmbH
Koblenzer Str. 7a · 57629 Höchstenbach · Tel. 02680/425 
info@baeckerei-grund.com · www.baeckerei-grund.de

· Reinigungskraft (m/w/d) in Teilzeit
zur Aushilfe Mo. – Sa. nach Vereinbarung
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Jetzt bewerben!
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JOBS IN IHRER 
REGION

Weitere 
Stellen 

finden Sie
online

Hilgenroth (Vertretung vom 27.05.2024 bis 31.05.2024) 
Mammelzen (Vertretung vom 27.05.2024 bis 31.05.2024) 
Oberirsen (Vertretung vom 01.05.2024 bis 12.05.2024) 
Weyerbusch (Vertretung vom 01.05.2024 bis 12.05.2024)
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Finden Sie den 
passenden Job!

Küchenhilfe m/w/d

Wir bieten Ihnen:
� Ein innova�ves, loyales u.

nachhal�ge sKüchenteam
� Gesundheitsfördernde Maßnahmen

wie Reha-Sport, Massage u.a.
� Leistungsgerechte Bezahlung

Ansprechpartner: Frank Weingarten (Küchenleitung)
f.weingarten@haustannenhof.de
Kragweg 2 – 57629 Heimborn-Ehrlich

Telefon 02688/9514-60
www.haustannenhof.de

ALTEN- UND PFLEGEEINRICHTUNG
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Sie sind engagiert,
kundenorientiert,
humorvoll,
verantwortungsbewusst
und möchten in einem
gut strukturierten,
mitarbeiterorientierten
Unternehmen arbeiten
als…
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in Voll- oder Teilzeit

Küchenhilfe m/w/d

Wir bieten Ihnen:
� Ein innova�ves, loyales u.

nachhal�ge sKüchenteam
� Gesundheitsfördernde Maßnahmen

wie Reha-Sport, Massage u.a.
� Leistungsgerechte Bezahlung

Ansprechpartner: Frank Weingarten (Küchenleitung)
f.weingarten@haustannenhof.de
Kragweg 2 – 57629 Heimborn-Ehrlich

Telefon 02688/9514-60
www.haustannenhof.de

ALTEN- UND PFLEGEEINRICHTUNG
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Sie sind engagiert,
kundenorientiert,
humorvoll,
verantwortungsbewusst
und möchten in einem
gut strukturierten,
mitarbeiterorientierten
Unternehmen arbeiten
als…
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in Voll- oder Teilzeit

Küchenhilfe m/w/d

Wir bieten Ihnen:
� Ein innova�ves, loyales u.

nachhal�ge sKüchenteam
� Gesundheitsfördernde Maßnahmen

wie Reha-Sport, Massage u.a.
� Leistungsgerechte Bezahlung

Ansprechpartner: Frank Weingarten (Küchenleitung)
f.weingarten@haustannenhof.de
Kragweg 2 – 57629 Heimborn-Ehrlich

Telefon 02688/9514-60
www.haustannenhof.de

H
E
IM
B
O
R
N
-EH

R
L
IC
H

Sie sind engagiert,
kundenorientiert,
humorvoll,
verantwortungsbewusst
und möchten in einem
gut strukturierten,
mitarbeiterorientierten
Unternehmen arbeiten
als…
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in Voll- oder Teilzeit

Küchenhilfe m/w/d

Wir bieten Ihnen:
� Ein innova�ves, loyales u.

nachhal�ge sKüchenteam
� Gesundheitsfördernde Maßnahmen

wie Reha-Sport, Massage u.a.
� Leistungsgerechte Bezahlung

Ansprechpartner: Frank Weingarten (Küchenleitung)
f.weingarten@haustannenhof.de
Kragweg 2 – 57629 Heimborn-Ehrlich

Telefon 02688/9514-60
www.haustannenhof.de
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mitarbeiterorientierten
Unternehmen arbeiten
als…
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in Voll- oder Teilzeit

/w/d

Wir bieten Ihnen:
� Ein innova�ves, loyales u.

nachhal�ge sKüchenteam
� Gesundheitsfördernde Maßnahmen

wie Reha-Sport, Massage u.a.
� Leistungsgerechte Bezahlung

Ansprechpartner: Frank Weingarten (Küchenleitung)
f.weingarten@haustannenhof.de
Kragweg 2 – 57629 Heimborn-Ehrlich

Telefon 02688/9514-60
www.haustannenhof.de
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in Voll- oder Teilzeit

Küchenhilfe m/w/d

Wir bieten Ihnen:
� Ein innova�ves, loyales u.

nachhal�ge sKüchenteam
� Gesundheitsfördernde Maßnahmen

wie Reha-Sport, Massage u.a.
� Leistungsgerechte Bezahlung

Ansprechpartner: Frank Weingarten (Küchenleitung)
f.weingarten@haustannenhof.de
Kragweg 2 – 57629 Heimborn-Ehrlich

Telefon 02688/9514-60
www.haustannenhof.de
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in Voll- oder Teilzeit

Küchenhilfe m/w/d

Wir bieten Ihnen:
� Ein innova�ves, loyales u.

nachhal�ge sKüchenteam
� Gesundheitsfördernde Maßnahmen

wie Reha-Sport, Massage u.a.
� Leistungsgerechte Bezahlung

Ansprechpartner: Frank Weingarten (Küchenleitung)
f.weingarten@haustannenhof.de
Kragweg 2 – 57629 Heimborn-Ehrlich

Telefon 02688/9514-60
www.haustannenhof.de
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humorvoll,
verantwortungsbewusst
und möchten in einem
gut strukturierten,
mitarbeiterorientierten
Unternehmen arbeiten
als…

A
L
T
E
N
-
U
N
D
PF
L
E
G
E
E
IN
R
IC
H
T

in Voll- oder Teilzeit

Küchenhilfe m/w/d

Wir bieten Ihnen:
� Ein innova�ves, loyales u.

nachhal�ge sKüchenteam
� Gesundheitsfördernde Maßnahmen

wie Reha-Sport, Massage u.a.
� Leistungsgerechte Bezahlung

Ansprechpartner: Frank Weingarten (Küchenleitung)
f.weingarten@haustannenhof.de
Kragweg 2 – 57629 Heimborn-Ehrlich

Telefon 02688/9514-60
www.haustannenhof.de
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Sie sind engagiert,
kundenorientiert,
humorvoll,
verantwortungsbewusst
und möchten in einem
gut strukturierten,
mitarbeiterorientierten
Unternehmen arbeiten
als…
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in Voll- oder Teilzeit

Küchenhilfe m/w/d

Wir bieten Ihnen:
� Ein innova�ves, loyales u.

nachhal�ge sKüchenteam
� Gesundheitsfördernde Maßnahmen

wie Reha-Sport, Massage u.a.
� Leistungsgerechte Bezahlung

Ansprechpartner: Frank Weingarten (Küchenleitung)
f.weingarten@haustannenhof.de
Kragweg 2 – 57629 Heimborn-Ehrlich

Telefon 02688/9514-60
www.haustannenhof.de

ALTEN- UND PFLEGEEINRICHTUNG
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Sie sind engagiert,
kundenorientiert,
humorvoll,
verantwortungsbewusst
und möchten in einem
gut strukturierten,
mitarbeiterorientierten
Unternehmen arbeiten
als…
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in Voll- oder Teilzeit
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Küchenhilfe m/w/d

Wir bieten Ihnen:
� Ein innova�ves, loyales u.

nachhal�ge sKüchenteam
� Gesundheitsfördernde Maßnahmen

wie Reha-Sport, Massage u.a.
� Leistungsgerechte Bezahlung

Ansprechpartner: Frank Weingarten (Küchenleitung)
f.weingarten@haustannenhof.de
Kragweg 2 – 57629 Heimborn-Ehrlich

Telefon 02688/9514-60
www.haustannenhof.de

ALTEN- UND PFLEGEEINRICHTUNG
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Sie sind engagiert,
kundenorientiert,
humorvoll,
verantwortungsbewusst
und möchten in einem
gut strukturierten,
mitarbeiterorientierten
Unternehmen arbeiten
als…
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in Voll- oder Teilzeit

57629 STEIN
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Küchenhilfe m/w/d

Wir bieten Ihnen:
� Ein innova�ves, loyales u.

nachhal�ge sKüchenteam
� Gesundheitsfördernde Maßnahmen

wie Reha-Sport, Massage u.a.
� Leistungsgerechte Bezahlung

Ansprechpartner: Frank Weingarten (Küchenleitung)
f.weingarten@haustannenhof.de
Kragweg 2 – 57629 Heimborn-Ehrlich

Telefon 02688/9514-60
www.haustannenhof.de

ALTEN- UND PFLEGEEINRICHTUNG
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Sie sind engagiert,
kundenorientiert,
humorvoll,
verantwortungsbewusst
und möchten in einem
gut strukturierten,
mitarbeiterorientierten
Unternehmen arbeiten
als…
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in Voll- oder Teilzeit

Pflegefachkraft m/w/d
wir sind mitarbeiterorientiert 

mit der Wertevorstellung:
„Wenn es dem Personal gut geht, dann

geht es auch den Bewohner(inne)n gut.“
Lebensqualität: 5-Tage-Woche
Lebensfreude: Überdurchschnittliche Bezahlung
Achtsamkeit: Gesundheitsfördernde Maßnahmen
   wie Massage, Reha-Sport u. v. m.
Nachhaltigkeit: Int. u. ext. Fort- u. Weiterbildung

Ansprechpartner: Christina Jansenberger (PDL)
c.jansenberger@haustannenhof.de 

Kragweg 2 – 57629 Stein-Wingert
Telefon 02688/9514-0 · www.haustannenhof.de

Wir suchen Sie, 
eine engagierte, 

innovative,
kundenorientierte,

humorvolle

G
m

b
H

Mit der Einsendung einer Bewerbung erklären sich die Bewerberinnen und Bewerber gleichzeitig einverstanden,
dass vorübergehend erforderliche Daten im Rahmen des Auswahlverfahrens verarbeitet werden.

Kreisverwaltung Altenkirchen
www.interamt.de

Stellen-ID: 1124057

Die Kreisverwaltung Altenkirchen sucht
zum nächstmöglichen Termin eine/n

Sachbearbeiter/in (m/w/d)
für die Ausländerbehörde.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere den Vollzug des Aufenthaltsge-
setzes, des Freizügigkeitsgesetzes und des Asylverfahrensgesetzes in einem 
jungen, motivierten Team.

Einstellungsvoraussetzung ist
• ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor- oder Diplomstudium an einer 

(Fach-) Hochschule für öffentliche Verwaltung oder
• das erfolgreiche Ablegen der zweiten Angestelltenprüfung oder
• des 1. juristischen Staatsexamens oder
• ein abgeschlossenes Studium im rechtlichen Bereich.

Es handelt sich um eine krisensichere Tätigkeit bei Standortsicherheit, betrieb-
licher Altersvorsorge (ZVK) und verlässlichen Regelungen (auch im Hinblick auf 
die Arbeitszeit) für den öffentlichen Dienst. Das Arbeitsverhältnis ist zunächst auf 
2 Jahre befristet, wobei eine dauerhafte Weiterbeschäftigung angestrebt wird. 
Das Entgelt richtet sich je nach Qualifikation bis zu Entgeltgruppe 9c TVöD. Wenn 
Sie Fragen haben, können Sie sich gerne vorab bei Frau Engel (02681/81-2071) 
informieren. Die Kreisverwaltung Altenkirchen ist als familienfreundlicher Ar-
beitgeber zertifiziert.

Reichen Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen über unser Online-Bewerbungsver-
fahren bei www.interamt.de bis zum 20. Mai 2024 ein:

Auch als Quereinstieg 
möglich!

JOBS IN IHRER 
REGION

Weitere 
Stellen 

finden Sie
online
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LANDESFORSTEN RHEINLAND PFALZ

Innerhalb der Zentralstelle der Forstverwaltung 
ist bei der Forschungsanstalt für Waldökologie 
und Forstwirtschaft mit disloziertem Dienstsitz am 
Forstamt Dierdorf eine Stelle als

Sachbearbeitung 
„Monitoring sowie 
Management von Wolf“ (m/w/d)

im Koordinationszentrum Luchs und Wolf (KLUWO) 
unbefristet in Vollzeit zu besetzen.

Die Einstellung erfolgt bei vorliegender 
beamtenrechtlicher Qualifikation im 3. Einstiegsamt. 
Für Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d), die ein 
erfolgreich abgeschlossenes Studium mitbringen, 
ohne über die genannte Laufbahnbefähigung 
zu verfügen, ist eine Eingruppierung bis E9b 
TV-L (Erfahrungsstufe je nach persönlicher 
Voraussetzung) möglich. Versetzungen von 
Beamtinnen und Beamten verbunden mit 
einem Dienstherrnwechsel zu Landesforsten 
sind aus Gründen des Stellenplans nur bis zur 
Besoldungsgruppe A 11 möglich, Neueinstellungen 
erfolgen in A9.

Weitere Details hierzu sowie den vollständigen Text 
der Stellenausschreibung finden Sie auf unserer 
Internetseite www.wald.rlp.de oder 
www.karriere.rlp.de.

Ihre Bewerbung erbitten wir über unsere Homepage 
bis spätestens zum 05.05.2024.

LANDESFORSTEN RHEINLAND PFALZ

Innerhalb der Zentralstelle der Forstverwaltung 
ist bei der Forschungsanstalt für Waldökologie 
und Forstwirtschaft mit disloziertem Dienstsitz am 
Forstamt Dierdorf eine Stelle als

Sachbearbeitung 
„Herdenschutz-, Präventions- 
und Entschädigungs-
management (m/w/d)

im Koordinationszentrum Luchs und Wolf (KLUWO) 
unbefristet in Vollzeit zu besetzen.

Die Einstellung erfolgt bei vorliegender 
beamtenrechtlicher Qualifikation im 3. Einstiegsamt. 
Für Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d), die ein 
erfolgreich abgeschlossenes Studium mitbringen, 
ohne über die genannte Laufbahnbefähigung 
zu verfügen, ist eine Eingruppierung bis E11 
TV-L (Erfahrungsstufe je nach persönlicher 
Voraussetzung) möglich. Versetzungen von 
Beamtinnen und Beamten verbunden mit 
einem Dienstherrnwechsel zu Landesforsten 
sind aus Gründen des Stellenplans nur bis zur 
Besoldungsgruppe A 11 möglich.

Weitere Details hierzu sowie den vollständigen Text 
der Stellenausschreibung finden Sie auf unserer 
Internetseite www.wald.rlp.de oder 
www.karriere.rlp.de.

Ihre Bewerbung erbitten wir über unsere Homepage 
bis spätestens zum 05.05.2024.

JOBS IN IHRER 
REGION

Weitere 
Stellen 

finden Sie
online

Du arbeitest gerne mit anderen Kolleg(inn)en
Wir bieten einen angenehmen Arbeitsplatz.
Nette Kolleg(inn)en · Leistungsgerechte, gute Bezahlung
Arbeitszeiten, die wir an deine Bedürfnisse anpassen können.

Hauptstraße 30
57635 Kircheib
02683-937845

Komm in unser Team
Wir suchen eine 
Service-Kraft m/w/d
Voll- oder Teilzeit
Ob Quereinsteiger oder Spezialist – 
wir wollen dich in unserem Team!
-Du bist motiviert, gut gelaunt und 
bringst Pep in unser Restaurant
-Du bist Gastgeber aus Leidenschaft
-Stress ist für dich ein Fremdwort

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine zuverlässige

Reinigungskraft (m/w/d)
für unsere Büro- und Sozialräume auf Minijob-Basis.
Arbeitszeit: Mo. - Fr. ab 16.30 Uhr

Puderbach GmbH
Palettenwerk
Frau Bärbel Burbach
Am Lauterberg 27, 57614 Berod

Tel. 02680/952255     E-Mail: bburbach@puderbach.com
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Jobs in Ihrer Region: jobs-regional.de

 

 

Wir suchen Dich! 
Für unser Praxisteam suchen wir zur Verstärkung eine/n 

Physiotherapeut/in (m/w/d) 
in Vollzeit, Teilzeit oder Minijob. 

Individuelles Arbeitszeitenmodell möglich.  

Thera Aktiv – Zentrum für Physiotherapie 
Hannes Klopsch 
Kölner Straße 21 

57610 Altenkirchen 
Tel. 02681-8786870 
Fax 02681-9507432 

info@thera-aktiv-ak.de 
www.thera-aktiv-ak.de 
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Als führendes Software-Unternehmen mit mehr als 220 Mitarbeitern 
stehen wir für innovative und effiziente Softwarelösungen, die den 
Arbeitsalltag unserer Kunden erleichtern und digitalisieren.

Um sicherzustellen, dass wir auch weiterhin unseren Kunden stets 
aktuelle Softwarelösungen bereitstellen können, erweitern wir unser 
Team am Standort Weyerbusch, im Westerwald.

Wachse auch du mit uns und werde Teil unseres Teams!

�������������������������
 �������������������������
	�����
 ���������������	������������������
������	�����
 �����	�����������������	�������������������	��
 ��������������������������	��
 ���� ������	����������	���	���	��
 ���	������������	���	�����������������������������

���������������
�������	
�����������������
������	���������������

� �������������������������

�������������������������	� ��������
���������������� ���������
�	����������������� �������

www.bellersheim.de

Wir suchen...
Verstärkung!

Flexible und zuverlässige
Mitarbeiter (m/w/d) für
gärtnerische Arbeiten gesucht.

Telefon 0 26 81 / 802 - 360

Schlosser / Schlosserhelfer M/W/D
für Vollzeit in Festanstellung gesucht

Sie fertigen und montieren Überdachungen, Treppen,
Geländer und Sonderkonstruktionen nach Zeichnung.

IHR PROFIL
· Selbstständiges Arbeiten 
· Engagement, Flexibilität und Zuverlässigkeit
· Teamfähigkeit
UNSER ANGEBOT AN SIE
· Leistungsgerechte Vergütung
· Urlaubs- und Weihnachtsgeld
· Langfristig gesicherter Arbeitsplatzt

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung per
E-Mail:

Metallbau Kaul GmbH & Co. KG
Industriepark 64 - 56593 Horhausen

Telefon 02687 929244 - info@kaul-metallbau.de

Die Kreisverwaltung Altenkirchen sucht zum 
01. Oktober 2024 eine/n

Fahrer (m/w/d)
für den Behälterdienst
(39 WStd.; Hauptstandort: Nauroth)

Ihr Aufgabengebiet umfasst u. a. folgende Tätigkeiten: die Behälteraufstellungen und
-abholungen, Behälteraustausche und -überprüfungen, die Abholung von Elektrokleingeräten 
an den externen Sammelstellen, die Abholung von Altmedikamenten bei den Apotheken und 
Tätigkeiten auf dem Betriebs- und Wertstoffhof.

Einstellungsvoraussetzung ist eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung und der 
Führerschein der Klasse C 1. Die Bereitschaft, auch am Samstag (1- bis 2-mal im Monat) zu 
arbeiten, setzen wir voraus.

Wir bieten eine verantwortungsvolle, selbständige und krisensichere Tätigkeit mit Entgelt nach 
EG 4 TVöD bei Standortsicherheit, betrieblicher Altersvorsorge (ZVK) und verlässlichen Regelungen 
für den öffentlichen Dienst. Es handelt sich um eine zunächst für zwei Jahre befristete Stelle mit 
dem Ziel der Entfristung. Die Kreisverwaltung Altenkirchen ist als familienfreundlicher Arbeitgeber 
zertifiziert. Unter www.awb-ak.de können Sie sich über den AWB informieren und unter
www.kreis-altenkirchen.de finden Sie Näheres über den Landkreis Altenkirchen. Wenn Sie 
vorab Fragen haben, steht Ihnen der Werkleiter Herr Werner Schumacher (Tel. 02681/81-3020) 
telefonisch gerne zur Verfügung.

Reichen Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen über unser Online-Bewerbungsverfahren
bei www.interamt.de bis zum 15. Mai 2024 ein:

Die Kreisverwaltung Altenkirchen sucht zum Die Kreisverwaltung Altenkirchen sucht zum 

Mit der Einsendung einer Bewerbung erklären sich die Bewerberinnen und Bewerber gleichzeitig einverstanden,
dass vorübergehend erforderliche Daten im Rahmen des Auswahlverfahrens verarbeitet werden.

Kreisverwaltung Altenkirchen
www.interamt.de

Stellen-ID: 1122462

Auch als Quer-
einstieg möglich!

JOBS IN IHRER 
REGION

Weitere 
Stellen 

finden Sie
online
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Motorträume

KFZ-WERKSTATT 
FÜR ALLE MARKEN 

   
       Kfz-Reparatur
       Inspektion
       Klimaservice
       HU/AU

Zylinderkopf- &
Motoreninstandsetzung
Getriebespülung 
Zahnriemenservice

Fiersbacher Straße 14, 57635 Hirz-Maulsbach
02686 988 75 05 / www.redhead-zylinderkopftechnik.de

MITARBEITER 
GESUCHT!

Redhead Zylinderkopftechnik GmbH
Fiersbacher Str. 14a, 57635 Hirz-Maulsbach
02686 988 75 05 / www.redhead-zylinderkopftechnik.de

Rudolf-Diesel-Straße 23

57610 Altenkirchen

www.kfz-service-ak.de

Telefon  0 26 81 / 95 09 36

Telefax  0 26 81 / 95 09 37

info@kfz-service-ak.de

Reparatur & Wartung für PKW,

Transporter & Wohnmobile

AUTOGLAS

SERVICE

REIFEN

SERVICE

TRANSPORTER

SERVICE

UNFALL

SERVICE

LACK-PROFI

SERVICE

Karosserie-

    & Lackier

www.karosseriebau-kesseler.de

Auf der Rotbitz 21 · 57614 Breibach

info@karosseriebau-kesseler.de

0 26 81 / 73 22

Reparaturen und Wartungen aller Art

Komplette Unfallreparatur

Oldtimer Restauration

Fahrzeuglackierung

Beschriftung

Motorträume

Quad oder ATV

Unter dem Begriff Quad ver-
steht man allgemein die vier-
rädrigen, offenen Gefährte mit 
Motorrad ähnlichen Bedie-
nungselementen und Sitzbän-
ken. Sie gehören inzwischen 
zum Straßenbild. Wenngleich 
Kenner noch Unterschiede ma-
chen: Als Quad bezeichnet 
man jene Fahrzeuge der Kate-
gorie, welche tatsächlich eher 
an ein Motorrad erinnern, aus-
gestattet mit Motorradmotoren 
und starrer Hinterachse. ATV - 
All Terrain Vehicle („Fahrzeug 
für jedes Gelände“) - nennt 
man jene, die auch zur Arbeit 
eingesetzt werden können. 
Ausgestattet mit Allradantrieb, 
Getriebeuntersetzung und Dif-

ferentailsperre meistern die 
grob bereiften Vierräder nahe-
zu jede Herausforderung. Da-
bei transportieren sie noch 
Lasten oder ziehen Anhänger. 
Landwirte, Weinbauer oder 
Kommunen etwa wissen inzwi-
schen die Vielseitigkeit dieser 
Geräte zu schätzen. Einfachste 
Bedienung und Automatikge-
triebe erleichtern eingesetztem 
Personal die Handhabung. 
Zum Führen der als leichte 
Traktoren oder Zugmaschinen 
angemeldeten ATVs reicht der 
PKW-Führerschein. Eine Tatsa-
che, welche für den Siegeszug 
der Quads hierzulande sorgte, 
auch im Freizeitbereich.
Quelle: www.quadwelt.de

Foto: Ralf Wilke/Raymon de Kruijff/
quadwelt

Wiedstraße 42 · 57610 Altenkirchen 
Telefon: 0 26 81 – 94 47 22 - 2

www.reifen-arena.net

Mit dem Wunschbike Steuern 
sparen und fi t bleiben
Locker am Stau vorbeiradeln, 
die Abkürzung durch den Park 
nehmen und jeden Tag etwas 
für die Umwelt und die eigene 
Fitness tun: Viele Menschen 
steigen für den Weg zur Arbeit 
mittlerweile aufs Fahrrad. Be-
sonders in Städten, wo die 
Wege kurz und die Straßen 
voll sind, kann es eine tolle Al-
ternative zu Auto oder Öffi s 
sein. Auch die Arbeitgeber för-
dern das häufi g, indem sie 
Fahrrad-Leasingverträge an-
bieten. Dabei darf man das ge-
wählte Fahrrad oder E-Bike 
auch in der Freizeit nutzen und 
damit einkaufen, an den See 
fahren oder die Kinder aus der 
Kita abholen. Das Leasen ei-

nes Fahrrads über den Arbeit-
geber in Deutschland kann 
aufgrund der steuerlichen Vor-
teile oft günstiger sein als ein 
direkter Kauf. Beim Leasing 
über den Arbeitgeber wird die 
Leasingrate direkt vom Brutto-
gehalt abgezogen (sogenann-
te Gehaltsumwandlung), was 
zu einer Reduktion der zu zah-
lenden Steuern und Sozialab-
gaben führt. Der genaue fi nan-
zielle Vorteil hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab, bei-
spielsweise dem individuellen 
Steuersatz des Arbeitneh-
mers, dem Wert des Fahrrads 
und den Konditionen des Lea-
singvertrags.

djd 72280/bike24.de
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Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

■  Mehr als 8.500 eigene Verteiler.   ■  In 11 Bundesländern vertreten.   
■  Kontrollierte Verteilung.
Verteilung. Zustellung. Ein Netzwerk, das auch Sie bei der Verteilung Ihrer Werbung nutzen können.  verteilung.wittich.de

Koblenzer Str. 32
57614 Fluterschen

Tel.: (0 26 81) 98 32 98
Mobil: (01 70) 3 84 47 66
uwe_buerger@t-online.de
www.schreiner-buerger.de

Bittebeachten!
Wegen Christi Himmelfahrt
(9. Mai 2024) kommt es zu 
nachstehenden Veränderungen 
des Anzeigenannahmeschlusses:

Für die Kalenderwoche 19/2024 wird 
der Anzeigenannahmeschluss
von Montag, 6.5.2024, 9.00 Uhr
auf Freitag, 3.5.2024, 9.00 Uhr
vorgezogen.

Wir danken für Ihr Verständnis und 
bitten um Beachtung, da zu spät 
eingesandte Aufträge nicht mehr 
berücksichtigt werden können!

Wichtig für alle Anzeigenkunden:

Bittebeachten!
Wegen des Feiertages Tag der Arbeit
(1. Mai 2024) kommt es zu 
nachstehenden Veränderungen 
des Anzeigenannahmeschlusses:

Für die Kalenderwoche 18/2024 wird 
der Anzeigenannahmeschluss
von Montag, 29.4.2024, 9.00 Uhr
auf Freitag, 26.4.2024, 9.00 Uhr
vorgezogen.

Wir danken für Ihr Verständnis und 
bitten um Beachtung, da zu spät 
eingesandte Aufträge nicht mehr 
berücksichtigt werden können!

Wichtig für alle Anzeigenkunden:

Theos Friseur Salon
Mühlengasse 1 • Altenkirchen
Tel.: 01 51 – 700 27 313

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag  9:30 bis 18:30 Uhr
Samstag  9:00 bis 15:00 Uhr

Auszug aus unserer Preisliste:
Herren – Haarschnitt inkl. Föhnen  18,- €
Damen – Haarschnitt inkl. Föhnen  25,- € kurz
 30,- € mittel
 35,- € lang
Kinder bis 12 Jahre – Haarschnitt  12,- €

Wir heißen Sie in unserem Friseursalon sowohl mit
als auch ohne Termin willkommen.
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Hier finden Sie ...
Anzeigen für das KLEINE Geld.

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Lohnsteuerberatungsverbund e. V.
- Lohnsteuerhilfeverein -

Bahnhofstr. 21
57632 Seelbach

Frau Bilanzbuchhalterin
Nicole Schulz

Tel. (02685) 9 88 98 08

info@lohnsteuer-schulz.de
www.lohnsteuer-schulz.de

Ich berate Sie und erstelle Ihre 
Einkommenssteuererklärung 
begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG 
im Rahmen einer Mitgliedschaft.

Violine, Gitarre, Akkordeon,  
Gesang, Drums spielend lernen in  

der Musikschule Dr. Matejko
für Anfänger und Fortgeschrittene aller Altersklassen  

(3 – 99 Jahre) in Au/Sieg. Vereinbaren Sie gleich eine Probestunde.

E-Mail: info@vahid.eu 
Telefon: 01525 / 3769451

Weitere Infos unter www.musikschulevm.de

 

über
35
Jahre

56414 Wallmerod
Telefon: 0 64 35 70 33

www.gorn-kuechen.de

„DIE KLEINEN“
IN IHRER REGION

Junge Designerin sucht Pelze,
Handtaschen, Porzellan, Kristall-
gläser, Bilder, Möbel. Frau Franz.
Tel.: 0163/8868565

Frau und Herr Wesel suchen

Bekleidung, Pelze, Handtaschen,
Porzellan, Kristallgläser, Bilder,
Möbel, Uhren. Tel.: 0163/3967068

Brennholz, Laubholz, ab 75
€/srm, frisch od. abgel., Nadelholz
ab 50 €/srm, sowie LKW-weise
Stammholz. Tel.: 06435/5158

Im Hause Optik Bonn
Tel:02662/7596, Wilhelmstr. 30,
Fußgängerzone 57627 Hachen-
burg www.bonn-hachenburg.de

Alternative zum Altenheim.
Seniorenwohngemeinschaften im
Westerwald/Kreis Hachenburg. Wir
betreuen ganzheitlich 24 Stunden
rund um die Uhr in allen Pflegegra-
den. Lassen sie sich heute noch
ein Angebot für Ihr neues Zimmer
machen. Ihr Pflegeteam Kleeblatt
026269248743 oder
info@kleeblatt-pflegeteam.de

Gebrauchte 1.000 l
IBCWassertanks abzugeben.
120€/Stück ab Rampe, Birkenhof-
Brennerei, Auf dem Birkenhof,
57647 Nistertal. Tel. 02661/982040

Wilkommen bei der
Gartenpflege Milan, Sie sind
überfordert im Garten ? Rufen Sie
uns an und Sie erhalten eine kos-
tenlose Beratung und ein unver-
bindliches Angebot für Ihren Gar-
ten. Tel.: 0177/2989169

Herr Miller kauft! Bekleidung,
Trachten, Mäntel, Bilder, Schreib-/
Nähmaschinen, Porzellan, Gläser,
Schallplatten, Zinn, Musikinstru-
mente, Bücher, Flohmarktartikel,
Besteck, Orden, Geweihe, Uhren,
Münzen, M-schmuck uvm. Tel.:
0621/16650046

Fliesenverlegung, Sanierung,
Innenausbau, Anstreichen, Ver-
putzen, Tel.: 0152/13612707
www.majchrzakinnenausbau.de

SonStigeS

einfach, schnell und unkompliziert!
Unsere Kleinsten buchen –

Online: anzeigen.wittich.de
per E-Mail: privatanzeigen@wittich-hoehr.de
oder telefonisch: 02624 911-0

www.wittich.de

DER DIREKTE
WEG ZU IHRER
KLEINANZEIGE: 

Haushaltsauflösungen, Ent-
rümpelungen, Räumen von Häu-
sern, Wohnungen, Kellern, Gara-
gen & Bauabfallentsorgung. Tel.:
0151/41230503.

VERmiEtung

Suche Hilfe bei Gartenarbeiten.

Zahle über Mindestlohn. Tel.:

02684/8841 auch auf AB

Stellenmarkt

Suche Autos aller Art! Alter,

Zustand, TÜV, km egal. Alles

anbieten. Tel.: 0261/20829883

Kaufe Autos, Busse, LKW,
Geländewg. in jd. Zust. sof. Bar-
zahlung, Z.E Autoexport Tel.0151/
29012954, 0261/39023357

!Höchstpreise! Kaufe PKW, LKW,
Wohnmobile, Traktoren u. Bagger,
bar, jeder Zustand, Auto-Export
Schröder. Tel.: 0178/6269000

Wir kaufen Ihr Fahrzeug, ob Jung
o. alt bis hin zum Oldtimer. Ob total
beschädigt oder unbeschädigt! Der
optische sowie techn. Zustand wird
natürlich fair u. fachmännisch
bewertet. Bundesweite Abholung u.
Bezahlung in 24 Std. möglich. Bei
der Terminvergabe richten wir uns
ganz nach Ihnen. Vereinbaren Sie
jetzt einen Termin. Wir sind rund
um die Uhr erreichbar. Tel.: 0176/
87882712 (auch WhatsApp)

KFZ-MarKt

Mit viel Platz zum Spielen! Sie
möchten ihr gepflegtes EFH mit
großzügigem Garten verkaufen?
Westerwald-Sieg Immobilien, Ste-
fan Bonn. Tel.: 02662/3073577

Suche zum Kauf

Landwirtschaftsfl., Acker-/Bauland,
Wald, Weiden, Brache, sowie
sanierungsbedürftige Immobilien,
jede Größe anbieten. Tel.: 02684/
956527

ImmobIlIenmarkt
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Festwerbung

Alle Preisangaben 
INKLUSIVE 

Versand und MwSt. 
bei Onlinebestellung 

mit druckfähigen 
PDF-Daten. 

Tagesaktuelle Preise.

Wir DRUCKEN 
Ihre Festwerbung 
zu Spitzenpreisen

09191 72 32 88info@lw-flyerdruck.dePeter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim

Plakate DIN A2
eins. Farbdruck, 100g BD Papier

   10 Stück 18,35 €
   25 Stück 28,45 €
   50 Stück 47,83 €
 100 Stück 55,66 €
 250 Stück 58,33 €   

Flyer DIN A6
beids. Farbdruck, 135g BD Papier

   100 Stück 16,08 €
   500 Stück 16,61 €
1.000 Stück 20,33 €
2.500 Stück 31,09 €
5.000 Stück 43,48 €

Krankenfahrten und Dialysefahrten für alle Kassen
Rollstuhltransporte · Großraumtaxi

Flughafentransfer · Kurierdienst
Clubbusse bis 20 Personen · Reisebusse

TA
X

I
0 26 86 - 1799

W
e
y
e
rb

u
sc

h

Wegen verfrühter Veröffentlichung in KW 16 seitens des Verlages war der QR-Code nicht aktiv, wir bitten um Entschuldigung.

Geschäftszeiten:
Mo. – Fr. 11.00 – 17.00 Uhr

Sa. 11.00 – 15.00 Uhr

MONTAG
April

29
2024

SAMSTAG
April

27
2024

FREITAG
April

26
2024

DIENSTAG
April

30
2024

AKTION NUR
4 TAGE GÜLTIG

ab Freitag,
26.04.2024

Haushalts-
auflösung +
Entrümpelung
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Umzüge
• Fachgerechte Möbel-Montage und -Demontage
• Küchen-Auf- und -Abbau
• Festpreisgarantie
• Kostenlose Angebotserstellung

• Tischlerei

• Innenausbau

• Küchenmontagen

• Entrümpelungen

0 26 82 / 33 44
Dorfstraße 14 • 57539 Bruchertseifen

Besuchen

Sie unsere 

300 m2 große

Ausstellung!

Fenster

Rollladen

Haustüren

Wintergärten

Markisen

Vordächer

Garagentore

Steuerungen

Innentüren

   Ihr Spezialist für 
 E-Bikes & Fahrräder

von Ihrem Meisterbetrieb

Wir können Bike.

Tel.
Mail.
Web.

0 26 86 - 59 0
info@wellerweyerbusch.de
www.wellerweyerbusch.de

Weller Weyerbusch
Herchener Straße 2-4
57635 Weyerbusch / Ww

Neue
E-Bikes

Große Auswahl an
neuen Modellen

2.999,- €nur

4.099,- €
AKTION

auf Fully-Modell „Tengu“
mit 95 Nm Drehmoment & 
10-Fach Linkglide Schaltung 

QR-Code scannen &
„Tengu“-Infos erhalten

Gültig bis auf Widerruf, 
solange der Vorrat reicht

Anmeldung bitte per E-Mail an: ausbildung@schuetz.net

OFFENER INFOABEND – AUSBILDUNG BEI SCHÜTZ

   Save the date!
7. Mai 2024 WAS DICH ERWARTET:

  Vorstellung des Unternehmens
  Infos zu unseren Ausbildungsmöglichkeiten
  Ausbildungsablauf und -organisation
  Offener Austausch mit Ausbildungsverant-
wortlichen & Auszubildenden

  Einblick in den Ausbildungsalltag
  Präsentation von Azubi-Projekten
  Karriereperspektiven nach der Ausbildung
  Bewerbungstipps
  Ausblick auf zukünftige Veranstaltungen

Alles zum Thema Ausbildung und Studium bei SCHÜTZ – 
für Schülerinnen und Schüler, Eltern und alle Interessierten.

WANN & WO?
18:00 Uhr – SCHÜTZ Ausbildungs- & Karriereforum, 
Im Geisenborn 4, 56242 Selters

Von technischen, IT- und kaufmännischen Ausbildungsberufen 
bis hin zu dualen Studiengängen – erfahre mehr über unsere 
vielfältigen Ausbildungsberufe, Karrieremöglichkeiten und 
das Arbeitsumfeld in unserem Unternehmen. Du bist dir noch 
unsicher, welcher der richtige Schritt für dich ist? Bei unserem 
Infoabend kannst du einen Eindruck von unserer Ausbildung und 
unserem dualen Studium gewinnen. Außerdem stehen wir dir und 
deinen Eltern beratend zur Seite und freuen uns auf eure Fragen.

Schütz GmbH & Co. KGaA · Schützstraße 12 · D-56242 Selters 
Tel. +49 2626 77 0 · www.schuetz.net

Be i  uns  ausgebi ldet .

����


